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Zum Geleit
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ägypten steht im Zentrum von missios bundesweiter Kampagne 
zum Monat der Weltmission 2013. Ganz besonderes Augen-
merk gilt dabei der Situation der Menschenrechte und Religi-
onsfreiheit – und hier besonders der Lage der Christen – über 
die ich mich bereits im Januar als Leiter einer missio-Delegation 
selbst vor Ort informieren konnte.

Die vorliegende Studie beschreibt den Prozess, der zur ägyptischen Verfas-
sung vom Dezember 2012 führte. Inzwischen wurde der damalige Präsident 
Mohammed Mursi von der Armee gestürzt und die Verfassung wurde am  
4. Juli 2013 außer Kraft gesetzt. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Überarbeitung 
der Verfassung für die Zeit nach Mursi auf der Basis der Fassung vom Dezember 
2012 erfolgen wird.

Die ägyptische Dezember-Verfassung ist das Ergebnis eines Machtkampfes, 
in dem die islamistischen Parteien vom Ergebnis der ersten freien Parlaments-
wahlen nach der Revolution profitierten. Deutlich sichtbar trägt sie weniger 
autokratische Züge als jede frühere ägyptische Verfassung, weil sie die Macht des 
Präsidenten beschneidet und die des Parlaments ausweitet. Klar war allerdings 
auch, dass die Bezugnahmen auf islamisches Recht bei Nicht-Islamisten – Mus-
lime und Christen inbegriffen – in Ägypten Ängste schürten. Inwieweit die in 
der Verfassung enthaltenen Verweise auf das islamische Recht in ägyptisches 
Recht einfließen, lässt sich gegenwärtig noch nicht abschätzen. Daher ist es mit 
Sicherheit wichtig, die Rechtsprechung und rechtlichen Entwicklungen in Ägyp-
ten zu verfolgen, zumal die islamistischen Parteien eine Kraft bleiben werden, 
mit der man rechnen muss. 

Die hier vorliegende Menschenrechtsstudie dient deshalb auch dem besse-
ren Verständnis von Ägyptens zukünftiger verfassungsrechtlicher Entwicklung. 
missio wird auch die weitere Entwicklung des Landes am Nil aufmerksam beob-
achten.

Prälat Dr. Klaus Krämer 
Präsident, missio Aachen

Anmerkung zur Transliteration
Für die arabischen Bezeichnungen, wie sie im Arab-West Report verwendet wer-
den, haben wir uns des auf die Library of Congress gestützten Transliterationssys-
tems bedient. Einige arabische Autoren lehnen eine Übertragung ihrer Namen 
in Lautschrift jedoch ab, weil sie unter einem Namen mit anderer Schreibweise 
veröffentlichen. In diesen Fällen haben wir bei Erstnennung der Namen die 
Transliteration nach Library of Congress-System in Klammern gesetzt: Amr Darrag 
(‘Amr Darr j). Begriffe oder Zitate aus dem Arabischen werden immer nach dem 
System der Library of Congress zitiert. 
(vgl. http://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/arabic.pdf)
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Forderungen
Der Text der gegenwärtigen ägyptischen Verfassung spiegelt den Machtkampf 
zwischen den verschiedenen politischen Parteien, Islamisten, Vertretern des 
alten Systems und nicht-islamistischen Gegnern des alten Regimes wider. missio 
stellt folgende Forderungen an die Verantwortlichen in Politik und Regierung:

–  Die Befürworter dieser Verfassung müssen zur Kenntnis nehmen, dass 
sie nur rund 23 % der gesamten Wählerschaft repräsentieren – wie der 
Ausgang des Verfassungsreferendums zeigte. Wer auf Wählermehrheiten 
und eine schwache Wahlbeteiligung baut, muss mit starkem Widerstand 
seitens der Gegner rechnen.

–  Außerdem müssen die Befürworter zur Kenntnis nehmen, dass die Angst 
der Christen vor einer stärkeren islamistischen Färbung der Verfassung weit 
verbreitet, tief und begründet ist. Es bedarf ernsthafter Anstrengungen, um 
den Christen ihre Ängste zu nehmen – im Sinne der nationalen Einheit 
Ägyptens und der Verhinderung einer Abwanderung von Fachkräften aus 
dem Land. Religionsfreiheit muss deshalb wieder hergestellt werden.

–  Die Nicht-Islamisten fürchten die Folgen der islamistischen Politik für 
wichtige Sektoren der ägyptischen Wirtschaft, insbesondere natürlich 
für den Tourismus. Diese Ängste müssen von der ägyptischen Regierung 
ernstgenommen werden.

–  Die politischen Parteien in Ägypten müssen zur Kenntnis nehmen, dass 
Demokratie heißt, Kompromisse zu schließen und es zu akzeptieren, 
dass sich hehre Ideale nicht immer ohne Abstriche realisieren lassen. Die 
gegenwärtige Polarisierung, wie wir sie in Ägypten beobachten, hat der 
Wirtschaft des Landes stark geschadet. Die Parteien müssen begreifen, 
dass Ägypten profitiert, wenn das Land versucht, die tiefen ideologischen 
Gräben zu überwinden und eine gegenseitige Akzeptanz und Zusammen-
arbeit zu erreichen.

–  Der ägyptische Präsident muss sich in Zusammenarbeit mit allen poli-
tischen Kräften in Ägypten dafür einsetzen, die Machtkämpfe zwischen 
Menschen aller ideologischen und religiösen Lager im Sinne der nationalen 
Einheit zu beenden. Dies wäre der wirtschaftlichen Erholung Ägyptens 
förderlich. 

–  Die Europäische Union, die USA, der IWF und die arabischen Länder müs-
sen die Bemühungen um nationale Einheit, wirtschaftliche Erholung und 
Stabilität in Ägypten unterstützen.
 

Einführung
Cornelis Hulsman

Eine der wichtigsten Entwicklungen im nach-revolutionären Ägypten ist die Ent-
stehung der neuen Verfassung. Eine Verfassung bestimmt die Grundprinzipien, 
nach denen ein Staat regiert wird. Sie regelt die Macht der zentralen Institutionen 
des Staates einschließlich Staatsoberhaupt, Parlament und Oberster Gerichte. 
Zudem prägt sie die Identität des Staates. Den Islamisten lag viel daran, dass 
dieses Dokument eine islamistische Färbung erhält.

Dem am 25. Januar 2011 eingeleiteten politischen Umsturz folgten Chaos 
und Kämpfe zwischen den Resten des alten Regimes, Islamisten und Nicht-
Islamisten verschiedener Strömungen um den Erhalt oder die Erweiterung ihres 
Einflusses auf die Gesellschaft. Weder die Islamisten noch die Nicht-Islamisten 
bilden einen homogenen Block und sind unter sich stark gespalten. Dennoch 
gründete die Muslimbruderschaft die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, die an der 
Basis und auf nationaler Ebene die mit Abstand am besten organisierte politische 
Partei darstellt. Vertreter der verschiedenen Parteien und Bewegungen befassten 
sich primär damit, ihre eigene Wählerschaft anzusprechen. Darüber versäumte 
man es, über die ideologischen Gräben hinweg einen tragfähigen Konsens zu 
finden. Dieses Gerangel um maximalen Einfluss hatte enorme Auswirkungen 
auf die neue Verfassung. 

Über der Verfassung lag von Beginn an ein Schatten; 22 Mitglieder der ver-
fassungsgebenden Versammlung traten zwei Wochen vor der Endabstimmung 
zurück, zwei von ihnen kehrten allerdings später zurück. Man versuchte, diese 
Mitglieder durch neue zu ersetzen, aber zehn der Nachrücker – wie Dr. George 
Messiha, mit dem wir bei der Erstellung dieses Berichts sprachen – traten eben-
falls zurück.1 

Vor der endgültigen Abstimmung am 30. November 2012 erließ Präsident 
Mohammed Mursi (Muhammad Murs ) am 22. November ein Dekret, das ihm 
die außerkonstitutionelle Macht verlieh, die Auflösung der verfassungsgebenden 
Versammlung durch das Verfassungsgericht vor Fertigstellung der Verfassung zu 
verhindern, weil ein solcher Schritt den verfassungsgebenden Prozess auf Null 
zurückgeworfen hätte. Dem zweistufigen Referendum am 15. und 22. Dezember 
2012 gingen gewaltsame Ausschreitungen voraus.

Die neue Verfassung beendete die Alleinherrschaft des Militärs in Ägypten, 
setzte ein stärkeres Parlament ein und enthielt Bestimmungen gegen Folter oder 
Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren. Zudem verlieh sie der Armee in etwa die-
selbe Macht und dieselben Rechte, die sie im Zeitraum von 1952 bis 2011 hatte, 
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als hochrangige Offiziere den ägyptischen Präsidenten stellten.2 Eine derartige 
Regelung erfordert die Zusammenarbeit zwischen Zivilisten und Armee. Unter 
Präsident Hosni Mubarak (Husn  Mub rak), früher selbst Armeeoffizier, war dies 
nicht notwendig.

Verfassungsgegner beklagten die große Einflussnahme der Islamisten und 
verwiesen dazu auf Artikel mit islamistischer Färbung, die ihres Erachtens die 
Nicht-Muslime diskriminieren, insbesondere die Christen, die circa 6 % der 
Bevölkerung3 ausmachen, sowie kleinere nicht-muslimische Minderheiten wie 
die Bah ’ s. 

Zweifelsohne ist Ägypten tief gespalten und polarisiert. Das hat zur Folge, 
dass die Berichterstattung über die Verfassung und die Ereignisse in Ägypten 
häufig sehr tendenziös ausfällt. Wir haben uns die jeweiligen Argumente von 
Islamisten und Nicht-Islamisten angeschaut und diese in den vorliegenden Text 
einfließen lassen.

Die Verfasser arbeiten u. a. für den Arab-West Report, eine Online-Zeitschrift, 
die sich seit 1997 der unparteiischen Berichterstattung über die Beziehungen 
zwischen Muslimen und Christen sowie der arabischen und der westlichen Welt 
verschrieben hat. Diese berichtete bereits früher über die ägyptische Verfassung, 
u. a. in The Shar ’ah as the Main Source of Legislation: The Egyptian Debate on Article 
II of the Egyptian Constitution, Tectum Verlag, Marburg, 2012.

Wir studierten zugängliche Berichte und sprachen mit Dr. Amr Darrag (‘Amr 
Darr j), Generalsekretär der verfassungsgebenden Versammlung sowie Vorsitzen-
der des „Ausschusses für auswärtige Beziehungen“ der Freiheits- und Gerechtig-
keitspartei, Dr. George Messiha (George Miss hah) von der liberalen Wafd-Partei, 
Anwalt Dr. Ahmad Talaat (Ahmad Tal’at) sowie der Politikwissenschaftlerin Dr. 
Nadia Mustafa (N d yah Mustafá). Die Gespräche wurden aufgezeichnet. Kom-
plette Abschriften der einzelnen Gespräche sind im Arab-West Report einsehbar. 
Ihm lässt sich entnehmen, in welchem Kontext die Aussagen gemacht wurden.

Die Endfassung des Berichts wurde gegengelesen von Dr. Amr Darrag, Dr. 
George Messiha, Dr. Ahmad Talaat und Dr. Christiane Paulus von der Azhar-
Universität, Prof. Abdallah Schleifer, Professor emeritus an der American Uni-
versity in Kairo und Verfasser des Vorworts der jährlich erscheinenden Muslim-
500-Liste, sowie Ragy Soliman (R j  Sulaym n) von der liberalen Partei der freien 
Ägypter, deren Mitglieder die Mitarbeit in der verfassungsgebenden Versamm-
lung abgelehnt hatten. Seine Aussagen wurden von Jayson Casper im Arab-West 
Report veröffentlicht.4

Wichtige Abschnitte dieses Berichts widmen sich der politischen Dynamik 
im Nachgang zum politischen Umsturz, der Analyse der Wahlergebnisse, der 
Bildung und Auflösung der Ersten sowie der Bildung und Arbeit der Zweiten 

Verfassungsgebenden Versammlung. In gesonderten Kapiteln befassen wir uns 
mit der Rolle der Religion in der neuen Verfassung, dem politischen System und 
den Grundrechten wie der Redefreiheit sowie den Konsequenzen für verschie-
dene gesellschaftliche Gruppen.

In der Vergangenheit mündeten große politische Umwälzungen in Ägypten 
in neuen Verfassungen und größeren Verfassungsänderungen – beginnend mit 
der Verfassung von 1923, der ersten ägyptischen Verfassung nach der formalen 
Unabhängigkeit Ägyptens von Großbritannien. Sämtliche Verfassungen seit 1923 
nehmen Bezug auf die shar ’ah (islamisches Recht). Es ist zu konstatieren, dass 
die shar ’ah in den Verfassungen bis zu der von 2012 schrittweise eine größere 
Bedeutung und stärkere Ausprägung erhielt. 

In Debatten rund um frühere Verfassungen und Verfassungsänderungen – 
wie jüngst im Jahr 2005 – ging es häufig um die Machtbefugnisse des Präsidenten. 
In der gegenwärtigen Verfassung von 2012 wurde die Macht des Präsidenten 
stark beschnitten und die des Parlaments ausgeweitet. In den vergangenen 100 
Jahren erlebte Ägypten viele Veränderungen an seinen Verfassungen. Dies war 
der Rechtssicherheit und der Entwicklung des Rechts in Ägypten nicht in jedem 
Fall zuträglich. Die Verfassungsänderungen von 1971 waren mit Sicherheit 
notwendig. Die Ausarbeitung der Verfassung von 2012 erfolgte aufgrund wider-
streitender Interessen anscheinend übereilt.

Die Islamisten drängten auf die möglichst rasche Durchführung von Par-
laments- und Präsidentschaftswahlen sowie die schnelle Verabschiedung einer 
neuen Verfassung, um die Ergebnisse des politischen Umsturzes zu zementie-
ren und eine Rückkehr zur alten Ära zu verhindern. Als der aus dem Dienst 
geschiedene Luftwaffengeneral Ahmad Shaf q im Juni 2012 fast die Präsident-
schaftswahl gewann, hegten viele die Befürchtung, der frühere Status quo könne 
wiederhergestellt werden. Die Ausarbeitung einer neuen Verfassung war eine der 
zentralen Forderungen der Revolutionäre und das Symbol für den Bruch mit den 
Jahrzehnten der Autokratie in Ägypten. 

Am 19. März 2011, gerade einmal fünf Wochen nach dem Sturz von Präsident 
Mubarak, sprachen sich die Ägypter in einem Volksentscheid für Änderungen an 
der Verfassung von 1971 aus. Dies war an Parlamentswahlen geknüpft, in deren 
Anschluss eine verfassungsgebende Versammlung einberufen werden sollte. Viele 
sahen darin eine Bevorteilung der Islamisten, weil sie besser organisiert und auf 
die ersten Parlamentswahlen besser als die Nicht-Islamisten vorbereitet waren.

2011 gründeten sich mehrere islamistische Parteien. Erstmals in ihrer 
Geschichte konnte auch die Muslimbruderschaft eine eigene Partei gründen: 
die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei. Abdallah Schleifer, Verfasser des Vorworts 
der jährlich erscheinenden Muslim-500-Liste, (die die 500 einflussreichsten Mus-
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lime weltweit auflistet), nennt diese Partei „eine ideologisch definierte politische 
Bewegung mit einem erprobten Kader im ganzen Land sowie einer Struktur, die 
an eine straff durchorganisierte leninistische Partei erinnert, aber zur Ausgestal-
tung dieser Struktur auf islamische Formeln zurückgreift“.5 Manche verglichen 
die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei mit christlich-demokratischen Parteien 
in Europa, aber diese Parteien haben kein starkes Politbüro, das in der Lage wäre, 
den Kadern auf niederen hierarchischen Ebenen sowie der Basis Anweisungen zu 
erteilen. Dank dieser Struktur kann sie äußerst wirksam ihre Mitglieder mobili-
sieren, wie sich 2011 und 2012 zeigte. Zudem vermengt die Muslimbruderschaft 
konfrontative Elemente mit politischem Pragmatismus.

Zweitgrößte politische Partei war 2012 die Nour(al-N r)-Partei der Salaf . Salaf - 
Muslime können als puritanisch und fundamentalistisch gelten. Sie folgen einem 
Scheich, der jeweils eine eigene Gruppe führt. Vor der Revolution stellten sie 
die politische Macht Mubaraks nicht in Frage, weil bei ihnen nicht die Politik, 
sondern die Religion im Mittelpunkt stand. An der Revolution von 2011 betei-
ligten sie sich kaum. Sobald Mubarak gestürzt war und die Vorbereitungen für 
Wahlen begannen, gründeten sie jedoch eigene Parteien, von denen die Nour 
die größte war.6 Am 1. Januar 2013 verließ der Chef der Nour-Partei mit mehr als 
100 Mitgliedern die Partei – aus Protest gegen die Dominanz der Partei durch 
den Salaf -Scheich Y sir Burh m .

Die meisten Beobachter hatten der Nour-Partei ein so gutes Abschneiden 
bei den ersten Parlamentswahlen vom Dezember 2011 bis Januar 2012 nicht 
zugetraut. Die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei und die Nour-Partei errangen 
zusammen 65,3 % der Stimmen und 69,9 % der Sitze.7

Dank ihrer Wahlerfolge konnten die Islamisten über das jetzt von ihnen 
dominierte Parlament eine verfassungsgebende Versammlung bilden, deren 
Zusammensetzung dem Ergebnis der Parlamentswahlen entsprach: Geschätzte 
70 % ihrer 100 Mitglieder waren Islamisten. Die Nicht-Islamisten, die sich ins 
Abseits gedrängt fühlten, reagierten mit einem Aufschrei des Protests. Das oberste 
Verwaltungsgericht löste diese Versammlung im April 2012 mit der Begründung 
auf, dass ihr Abgeordnete des Parlaments angehörten. Es begannen die Verhand-
lungen um die Bildung einer neuen verfassungsgebenden Versammlung, in 
denen Vertreter großer Institutionen vertreten sein sollten. Dr. George Messiha 
von der Wafd-Partei gab uns einen Überblick über die Mitglieder der zweiten 
verfassungsgebenden Versammlung, der anfänglich 55 % Islamisten und 45 % 
Parteilose und Nicht-Islamisten angehörten.8

An der Abstimmung vom 30. November 2012 beteiligten sich 85 Mitglie-
der, von denen 65 Islamisten unterschiedlichen Hintergrunds waren. Nicht-
Islamisten brachten ihre ablehnende Haltung zum Ausdruck, als sie die verfas-

sungsgebende Versammlung demonstrativ verließen,9 damit allerdings auch 
ihren Einfluss auf den Wortlaut der neuen Verfassung aufgaben.10

Das Verlassen der verfassungsgebenden Versammlung war nur eines der 
Zeichen dafür, dass Ägypten trotz der Bemühungen von Präsident Mursi, eine 
tragfähige Form der Zusammenarbeit mit den Nicht-Islamisten zu finden, inzwi-
schen tief zwischen Islamisten und Nicht-Islamisten gespalten war.

Vor der Bildung eines Kabinetts suchte Mursi das Gespräch mit den Nicht-
Islamisten, diese lehnten es jedoch ab, unter Mursi zu arbeiten. Einige meinten, 
so entstünde der Eindruck, allein die Muslimbruderschaft sei Schuld am Scheitern 
einer breiten Koalition.11 Mursi bildete dennoch ein Kabinett mit fünf Ministern 
der Muslimbruderschaft, keinem Vertreter der Salafī und einigen Technokraten 
– offensichtlich auch mit dem Ziel, die Opposition zu beschwichtigen.

Im August 2012 versuchte Mursi ein breiteres Spektrum an Mitarbeitern 
und Beratern des Präsidenten aus unterschiedlichen politischen Lagern zusam-
menzubringen, darunter den liberalen Kopten Samir Marcos (Sam r Marqus)12, 
der den Posten zusammen mit anderen Beratern aufgab, als der Präsident am 
22. November ein Dekret erließ, das seine Handlungen jeglicher richterlichen 
Kontrolle entzog. 

Die nicht-islamistische Opposition vertraute Mursi und den Muslimbrüdern 
nicht. Die Berichterstattung in den Medien war in weiten Teilen negativ und 
bisweilen von böswilligen und unfairen Aussagen über die Muslimbrüder geprägt. 
Im Arab-West Report finden sich dafür verschiedene Beispiele.13 Aber auch in 
den Berichten islamistisch gesinnter Medien findet man starre Ansichten und 
verzerrende Darstellungen der Opposition.

Im Oktober 2012 waren wir beteiligt an der Organisation des Niederlanden-
Besuchs einer ägyptischen Delegation aus mehreren Parteien zu Gesprächen über 
die Verfassung und das ägyptische Parlament.14 Der Besuch brachte die Vertreter 
islamistischer, liberaler und sozialistischer Parteien einander näher. Das brachte 
George Messiha dazu, in der verfassungsgebenden Versammlung den Platz eines 
anderen einzunehmen, der die Versammlung verlassen hatte. Sein Optimismus 
währte jedoch nicht lang. Später verließ auch er die Versammlung wieder.

Im November stand das Verfassungsgericht15, das von Richtern aus der 
Mubarak-Ära dominiert wird, kurz davor, die Zweite Verfassungsgebende Ver-
sammlung und den Sh rá-Rat (Oberhaus) für verfassungswidrig zu erklären. 
Dies wollten die Muslimbrüder um nahezu jeden Preis verhindern. Ihre Angst 
vor einem solchen Urteil war durchaus begründet. George Messiha hatte mir 
gegenüber im Vorfeld geäußert, er wisse, dass ein solches Urteil bevorstehe. In 
Bezug auf die erste verfassungsgebende Versammlung und das spätere Parlament 
hatte es ein ähnliches Urteil gegeben. Beiden wurden auf der Grundlage älterer 
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Präzedenzfälle politische Motive unterstellt. Ein derartiges Urteil hätte die Arbeit 
an der neuen Verfassung auf Null zurückgeworfen und die Einrichtung von 
neuen ägyptischen Institutionen erheblich verzögert. Die Islamisten reagierten 
darauf mit Demonstrationen vor dem Obersten Verfassungsgericht. Daraufhin 
weigerten sich Richter, unter diesen Umständen das Gebäude zu betreten. Am 
22. November erließ Präsident Mursi dann sein berüchtigtes Dekret, das die 
Macht des Gerichts beschnitt. Gleichzeitig unternahm man alles, um die Ver-
fassung so schnell wie möglich fertigzustellen, woraufhin weitere Mitglieder 
die Versammlung verließen. Am 30. November kam es dann zum 16-stündigen 
Abstimmungsmarathon. Am Ende hatte die verfassungsgebende Versammlung 
den Entwurf beschlossen. Dieser wurde in einem Referendum der Wählerschaft 
präsentiert, das von einer Vielzahl von Richtern boykottiert wurde.

Das Referendum vom 15. und 22. Dezember 2012 war von Gewalt über-
schattet. Die Wahlbeteiligung lag bei 33 % – viel niedriger als noch bei den 
Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. 64 % stimmten für die Verfassung – 
knapp unter der Zweidrittelmehrheit, die sich die Muslimbrüder erhofft hatte 
und mit einer umfassenden Kampagne erzwingen wollte. Dr. Amr Darrag zufol-
ge sind die Ergebnisse vergleichbarer mit dem Ergebnis des Referendums vom  
19. März 2011, an dem sich 41 % der Wähler beteiligten und bei dem 77,3 % für 
die vorgeschlagenen Änderungen stimmten.16

In einem Interview für diesen Bericht erklärte uns Dr. Amr Darrag, dass der 
verfassungsgebende Prozess von politischen Grabenkämpfen beeinflusst wurde, 
die dem eigentlichen konsensbildenden Prozess abträglich waren.17 Das Ergebnis 
der politischen Auseinandersetzungen zwischen Islamisten und Nicht-Islamisten 
– besonders im November und Dezember – war eine Verfassung, bei der man in 
den letzten Wochen zu sehr auf Eile bedacht war und deren Akzeptanz viel grö-
ßer sein könnte, wenn die Parteien um einen Konsens bemüht gewesen wären.

In ihren politischen Interessen lagen Islamisten und Nicht-Islamisten offen-
sichtlich weit auseinander; die Islamisten kämpften für rasche Wahlen und 
drückten daher auf das Tempo, weil sie glaubten, dies werde ihnen nützen. 
Gleichzeitig warfen sie den Nicht-Islamisten Verzögerungstaktik vor. Es hieß, 
sie bräuchten diesen Aufschub, um die eigenen Parteien besser zu organisieren. 
Damit haben die Islamisten vielleicht nicht ganz unrecht, aber viele wünsch-
ten sich einfach mehr Zeit, um am Verfassungsentwurf arbeiten und auf einen 
Konsens hinarbeiten zu können. Gleichzeitig waren sie der Überzeugung, das 
Drängen der Islamisten diene deren eigenen politischen Interessen. 

Zur nicht-islamistischen Opposition zählten nicht nur eine in sich zerris-
sene Nationale Rettungsfront mit Vertretern liberaler und sozialistischer Parteien, 
sondern auch die Überbleibsel des alten Regimes in Justiz, Polizei und Armee. 

Dabei handelt es sich um ausgesprochen inhomogene Kräfte mit fließenden 
Trennlinien. Mitunter hat es den Anschein, sie kooperierten, dann wiederum 
zeigen Liberale/Linke ein großes Misstrauen gegenüber den Kräften des alten 
Regimes. Die Spaltung zwischen Islamisten und Nicht-Islamisten vertiefte sich. 
Die Islamisten versuchten, den verfassungsgebenden Prozess zu beschleunigen, 
die Nicht-Islamisten stemmten sich gegen diese Eile.

Die Komplexität des verfassungsgebenden Prozesses wird in den folgenden 
Kapiteln deutlich. Sie zeigen, dass die gegenwärtige Verfassung das Ergebnis 
eines Prozesses ist, der nach dem Sturz von Mubarak fast zwei Jahre währte und 
in dem die Islamisten offenkundig die Oberhand hatten.

1. Machtkampf in der Zeit nach der Revolution 

1.1  Analyse der Wahlergebnisse seit der Revolution
 Diana Serôdio

Wenn die Revolution vom 25. Januar eindrucksvoll das Vermögen der Ägypter 
demonstrierte, sich vereint gegen das Mubarak-Regime zu erheben, so ließ die 
Zeit nach diesem Wendepunkt die tiefen Gräben zwischen jenen zutage treten, 
die während der 18 Tage des Protestes den zum Symbol gewordenen Tahrir-Platz 
besetzt hatten. 

Kurz nach dem Sturz von Mubarak stellte sich der Oberste Militärrat (SCAF) 
an die Spitze des demokratischen Prozesses, der in Ägypten eingeläutet worden 
war. Er genoss den Rückhalt der Menschen, die glaubten, die Armee sei dafür 
am besten geeignet. Doch schon nach kurzer Zeit begannen viele, die demokra-
tischen Absichten der Militärs in Frage zu stellen. 

1.1.1  Das Referendum vom 19. März 2011 – Änderungen  
an der Verfassung von 1971

Die Änderung der Verfassung genoss nach dem Sturz des alten Regimes höchste 
Priorität. Dies war von dem Gedanken getragen, dass die Verfassung von 1971 
nicht länger als rechtliche Grundlage dienen könne, wenn das neue Ägypten 
uneingeschränkt repräsentativ sein solle. Der Beschluss, eine neue Verfassung 
auszuarbeiten, war der letzte Punkt, auf den man sich einstimmig einigte. Man-
che – vorrangig die Anhänger des Bürgerstaates – forderten, es müsse noch vor 
den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sowie der Ausarbeitung einer neuen 
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Verfassung und der notwendigen Abstimmung einfache Änderungen an den 
umstrittensten Artikeln geben. Andere, vorwiegend die Islamisten, verteidigten 
jedoch die völlige Außerkraftsetzung der Verfassung von 1971, die sie für wider-
rechtlich und untauglich erachteten, die Forderungen des Volkes zu erfüllen und 
die Ziele der Revolution zu schützen. Stattdessen forderten sie die Formulierung 
einer Erklärung der Verfassungsgrundsätze, die bestimmte Grundrechte fest-
schreibt und in der Übergangszeit als Referenzdokument dienen könne. Diese 
Erklärung wurde am 19. März 2011 zur Abstimmung vorgelegt18 und sollte bis 
zur Fertigstellung der neuen Verfassung in Kraft bleiben.

Der SCAF stellte einen aus acht Personen bestehenden Rat zusammen, 
der über das weitere Vorgehen entscheiden sollte: Tareq El-Bishry (T riq  
al-Bishr ), Persönlichkeit des öffentlichen Lebens in Ägypten und moderater 
Islamist, der in den verschiedenen sozio-ökonomischen und religiösen Lagern 
der Gesellschaft großen Respekt genießt, wurde zum Vorsitzenden des Ausschus-
ses ernannt. Die weiteren Mitglieder waren Subh  S lih, Anwalt und Mitglied 
der Muslimbruderschaft sowie ehemaliger Parlamentsabgeordneter, M hir S m   
Y suf, Christ und Berater des Präsidenten des Obersten Verfassungsgerichts, 
Hasan al-Badr w , Vizepräsident des Verfassungsgerichts, H tim Bij t , Leiter des 
Beratenden Ausschusses des Obersten Verfassungsgerichts, Muhammad Hasanayn  
‘Abd al-’Al, ehemaliger Dekan der juristischen Fakultät der Kairoer Universität, 
Mahm d ‘Atif al-Bann , Professor für Verfassungsrecht an der Kairoer Universität, 
und Muhammad B h  Ab  Y nis von der juristischen Fakultät der Universität 
von Alexandria. Viele hielten diese Zusammensetzung für sehr ausgewogen. 
Dennoch bleibt zu kritisieren, dass der Öffentlichkeit nie die Beweggründe für 
die Wahl dieser Personen in ein Gremium mit einer so wichtigen Aufgabe wie 
der Weichenstellung für die Demokratisierung des Landes erläutert wurden. 
Viele (insbesondere aus dem bürgerlichen Lager) kritisieren daher bis heute 
die mangelnde Einbeziehung der Bürger und insbesondere jener, die aktiv am 
revolutionären Prozess beteiligt waren, an einem so wichtigen Wendepunkt.

Nach eingehender Beratung beschloss der achtköpfige Rat, dass die (in weiten 
Teilen veraltete) Verfassung von 1971 einstweilen weiter als Rechtsgrundlage 
dienen solle, aber an ihre Stelle rasch eine neue Verfassung treten müsse. Ferner 
empfahl er eine Neuformulierung der unzeitgemäßesten Artikel dieser Verfassung 
und definierte eine Agenda, von der man glaubte, sie führe das Land erfolgreich 
in die Demokratie. 

Folgende Änderungen wurden vorgeschlagen:
 – die Verkürzung der Amtszeit des Präsidenten von 6 auf 4 Jahre bei nur einer 
möglichen Wiederwahl, 

 – die Beschränkung der Möglichkeit, den Notstand auszurufen, 
 –  die Überwachung der Wahllokale während der Wahlen durch die Justiz, 
 – die Ernennung von mindestens einem Vizepräsidenten durch den Präsi-
denten, 

 – die Senkung der Hürden für die Kandidatur bei den Parlamentswahlen, um 
es den Ägyptern zu erleichtern, als Kandidat anzutreten, 

 – die Gründung eines Verfassungsausschusses zur Ausarbeitung einer neuen 
Verfassung nach den Parlamentswahlen.

Die stärksten Befürworter dieser Änderungen waren die Muslimbruderschaft und 
die Salaf s, die darin den schnellsten Weg zur Wiederherstellung der zivilen Ord-
nung und den gangbarsten Weg zur Gewährleistung der Stabilität sahen – waren 
die politischen Verhältnisse zu diesem Zeitpunkt doch noch äußerst instabil, 
was die Ausarbeitung einer neuen Verfassung behindert hätte.19 In ihren Augen 
war es der logischste und praktischste Weg zur Bildung einer fairen und geset-
zeskonformen verfassungsgebenden Versammlung, das Volk seine Vertreter im 
Parlament wählen und diese dann die neue Verfassung ausarbeiten zu lassen. 
Ohne Wahlen, so gaben sie zu bedenken, wisse man nicht, wie die neue soziale 
Landkarte aussehe und was die Menschen wünschten. Auch die ehemaligen 
Mitglieder der Nationaldemokratischen Partei Mubaraks befürworteten die vorge-
schlagenen Änderungen. Angesichts des Fehlens etablierter Parteien des liberalen 
und linken Spektrums vertrauten die Befürworter der Änderungen (mehrheitlich 
Islamisten) auch darauf, dass sie bei rasch stattfindenden Wahlen im Vorteil 
wären – was die Verfechter des Bürgerstaates als willkürliche Maßnahme zur 
Behinderung des Entstehens neuer politischer Bewegungen kritisierten.

Die Nicht-Islamisten, unter ihnen Mohamed al-Baradei (Muhammad al- 
Bar d’ ), starteten eine erbitterte Kampagne für ein „Nein“ beim Referendum. 
Sie glaubten, die Änderungen seien nicht weitreichend genug, würden keine 
funktionierenden Kontrollmechanismen garantieren, seien zum Teil praxisfern 
und ihre Formulierungen seien häufig vage und ließen zu viel Interpretations-
spielraum zu.20 Falls rasch eine neue Verfassung ausgearbeitet werden würde, 
so argumentierten sie weiter, wäre es nutzlos, beispielsweise die Amtszeit eines 
Präsidenten zu begrenzen, weil dieses Verfassungsdokument zum betreffenden 
Zeitpunkt gar keine Geltung mehr hätte. Stattdessen schlug die Opposition mit 
den Worten von Tahani al-Gebali (Tah n  al-Jib l ),21 Vizepräsident des Obersten 
Verfassungsgerichts vor, einen Präsidentschaftsrat mit bürgerlicher Mehrheit22 
ins Leben zu rufen und im Rahmen eines nationalen Dialogs und mit Billi-
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gung und Beratung durch das Oberste Verfassungsgericht eine übergangsweise 
geltende Verfassungserklärung auszuarbeiten. Nach der Ausarbeitung dieser 
Erklärung müssten dann innerhalb von sechs Monaten Präsidentschaftswahlen 
stattfinden. Der neu gewählte Präsident sollte anschließend zur Wahl einer Nati-
onalversammlung durch das Volk aufrufen, die innerhalb der folgenden sechs 
Monate eine neue Verfassung ausarbeitet. Auf diese Weise, so argumentierte 
die Opposition, erhielte Ägypten für die Übergangszeit und unter Aufsicht des 
SCAF eine tragfähige und in sich geschlossene rechtliche Grundlage – auf den 
Weg gebracht durch offene und demokratische Debatten. Diese Variante böte 
gleichzeitig genug Zeit, damit die politische Landschaft Gestalt annehmen und 
sich Parteien organisieren könnten. Dies wiederum würde die Gefahr erheblich 
senken, dass Parlament und Sh rá-Rat schon bald nach ihrer Bildung wieder 
aufgelöst würden, weil sie unter Verweis auf die Mängel des vorgeschlagenen 
Verfassungsdokuments für verfassungswidrig erklärt werden könnten.

Trotz der Bemühungen hochrangiger Persönlichkeiten wie Amr Moussa 
(‘Amr M sá) und al-Baradei, die vorgeschlagenen Änderungen zu kippen, kam 
es am 19. März zum Referendum – mit 41 % Beteiligung und 77,3 % Ja- zu  
22,7 % Nein-Stimmen.23 Die Abstimmung verlief ohne Störungen; es wurden 
keine größeren Manipulationsversuche gemeldet. Viele mussten länger als drei 
Stunden vor den Wahllokalen ausharren. Dies zeigte den unbedingten Willen der 
Bürger, sich in der neuen demokratischen Ära einzubringen. Nicht-islamistische 
Bewegungen kritisieren, die Ergebnisse seien lediglich Ausdruck des Wunsches 
der Ägypter, so schnell wie möglich stabile Verhältnisse zu schaffen und zur Nor-
malität zurückzukehren, ohne großartig die Folgen zu bedenken.24 Die Islamisten 
lobten die vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung und begannen zuversichtlich 
mit den Vorbereitungen auf die anstehenden Wahlen zur Volksversammlung. 
Eins ist sicher: Die Verfassungsdiskussion markierte den Beginn einer tiefen 
Spaltung zwischen den Islamisten und den liberalen und säkularistischen Strö-
mungen, weil beide Lager politische Standpunkte zum Demokratisierungsprozess 
bezogen, die die jeweils eigene Position begünstigten.

1.1.2 Parlamentswahlen 2011/2012

In den Monaten nach dem Referendum vom März 2011 blieb die Lage in Ägyp-
ten angespannt. Noch im Februar war das Eingreifen des SCAF begrüßt worden 
und die Menschen hatten gesungen: „Armee und Volk gehen Hand in Hand“. 
Mitte Mai hatte sich dieses Bild der Harmonie getrübt. Nach der gewonnenen 
Abstimmung über die Änderungen an der Verfassung von 1971 am 30. März 
gab der SCAF in Eigenregie eine „Interims-Verfassungserklärung“ heraus, die 

die Verfassung von 1971 außer Kraft setzte. Diese Initiative fand Zustimmung 
bei einigen nicht-islamistischen Bewegungen, die darauf gedrungen hatten, die 
Verfassung von 1971 nicht mehr zu verwenden.25 In seiner Erklärung stellte der 
SCAF fest, Ägypten sei ein demokratischer Staat, und präsentierte die Verfas-
sungsänderungen sowie neben weiteren 63 Artikeln auch die auf die Demokra-
tisierung bezogenen Artikel. Das Dokument definierte die exekutive, judikative 
und legislative Gewalt (und beschnitt damit die Rolle des Sh rá-Rates). Zudem 
regelte es das Wahlrecht, indem es die Beibehaltung der Vergabe von 50 % der 
Parlamentssitze an Bauern und Arbeiter vorsah, wie es seit den Tagen von Präsi-
dent Gamal Abdel Nasser (Jam l ’Abd al-N sir) gehandhabt wurde. Es garantierte 
Grundfreiheiten wie Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Glaubensfreiheit und 
Freiheit der Religionsausübung sowie Pressefreiheit. Darüber hinaus definierte es 
das politische System als halbpräsidiales System mit parteipolitischer Pluralität, 
verbot jedoch gleichzeitig die Gründung von Parteien auf Basis von Religion, 
Geschlecht oder Rasse. Die Verfassungserklärung erzürnte viele aus dem islamis-
tischen und nicht-islamistischen Lager gleichermaßen, nach deren Dafürhalten 
der SCAF mit dieser Initiative seine Befugnisse überschritt.

Der SCAF und die Art und Weise, wie der politische Übergang gesteuert 
wurde, erfuhren viel Kritik. Dessen ungeachtet gründete die Muslimbruderschaft 
ihren politischen Flügel, die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, und die Salaf s die 
Nour-Partei. Auch im nicht-islamistischen Lager entstanden neue Parteien – weil 
trotz der Hoffnungen der Opposition, den mit dem Referendum vorgegebenen 
Kurs zu ändern, Parlamentswahlen anstanden und die Bedeutung solchen Wahl-
en nicht unterschätzt werden durfte. Das kommende Parlament würde laut 
Verfassungserklärung festlegen, welche 100 Personen die verfassungsgebende 
Versammlung bilden und die neue Verfassung ausarbeiten würden. Über diese 
neue Verfassung würde dann spätestens sechs Monate nach der ersten Versamm-
lungssitzung in einem Referendum abgestimmt werden.

Ursprünglich waren die Parlamentswahlen für den September angesetzt; erst 
gegen Ende dieses Monats gab der Militärrat jedoch offiziell den Terminrahmen 
und die Regeln der Wahl bekannt26 – unter Druck der Protestierenden auf der 
Straße.27 Schließlich wurde beschlossen, die Wahlen im November stattfinden 
zu lassen. Dem SCAF warf man in der Zeit vor der Wahl vor, seinen Beschlüssen 
mangele es an Transparenz und ihm fehle die Bereitschaft, die vielen politischen 
Lager einzubeziehen, um eine klare sozio-politische Agenda zu definieren. Auf-
grund seines harten Vorgehens bei den andauernden Protesten und den unfairen 
Prozessen vor Militärgerichten gegen Protestierende galt das Militär sogar als 
„Totengräber der Revolution“.28 
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Aus Sorge darüber, die Islamisten als offenkundige Profiteure des Referendums 
würden ihre gefestigte Stellung und die Fragilität der im Entstehen begriffenen 
bürgerlichen Parteien ausnutzen, begann die Opposition mit der Mobilisierung 
für die Wahlen zur Volksversammlung. Dies geschah jedoch nur widerstrebend 
und begleitet von vielen Boykottdrohungen – begründet mit dem als ungerecht 
empfundenen Wahlrecht und der Notwendigkeit einer tragfähigen neuen Ver-
fassung, die noch vor den Parlamentswahlen eindeutig die Grundsätze des Regie-
rungshandelns definieren würde. Für die Islamisten ihrerseits war dieser Versuch, 
die Wahlen zu verzögern, purer Eigennutz, ein durchschaubarer Versuch, mehr 
Zeit für die Vorbereitung auf die Wahlen herauszuschinden – unter Missachtung 
des Wählerwillens, der im Referendum klar zum Ausdruck gekommen war und 
sich in der Forderung nach Rückzug des SCAF auch auf der Straße äußerte. So 
oder so verkündeten die Muslimbrüder, dass die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei 
nicht mehr als 30 % der Parlamentssitze beanspruchen werde,29 auch wenn in 
dieser Frage bis Ende März „noch keine endgültige Entscheidung gefallen war“.30

Ende November veröffentlichte die staatliche Zeitung al-Ahram die gesetz-
lichen Regelungen zur Wahl der Volksversammlung31, laut denen 2/3 der Sitze 
der Volksversammlung an Kandidaten des Parteienlistensystems und das verblei-
bende Drittel an parteilose Bewerber vergeben werden sollten. Erneut gingen die 
Meinungen von Islamisten und Nicht-Islamisten auseinander: Letztere beschul-
digten Erstere, Sitze für Parteilose zu reservieren, die unter ihrer Kontrolle stün-
den, und damit die Chancen zu schmälern, dass kleine Parteien im Parlament 
vertreten sind. Diese wären höher, wenn die Plätze zu 100 % über Parteilisten 
vergeben würden.

Die in drei Durchgängen abgehaltene Wahl fand zwischen dem 28. Novem-
ber 2011 und dem 11. Januar 2012 statt und verlief größtenteils friedlich. Die 
Wahlbeteiligung lag bei fast 54 %. In absoluten Zahlen sind dies 34 Millionen 
Wähler.32

Wie erwartet errangen die Islamisten die Mehrheit, allerdings mit einer in 
dieser Höhe überraschenden Zahl an Sitzen – etwa 70 % der Volksversammlung. 
Die Koalition der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei der Muslimbruderschaft – 
bestehend aus 22 Bündnispartnern – sicherte sich fast 235 der 508 Sitze (46 %); 
die Koalition der Nour-Partei der Salaf s – bestehend aus 16 Bündnispartnern – 
errang 123 Sitze (24 %), und die stärker in der Mitte angesiedelte islamistische 
al-Wasat-Partei erhielt 11 Sitze (3,7 %). 

Bei den Nicht-Islamisten sicherte sich die Neue Wafd-Partei 38 Sitze (9,2 %). 
Der Ägyptische Block, ein Zusammenschluss aus der sozialistischen Tagammu 
(al-Tajammu’), der Ägyptischen Sozialdemokratischen Partei und der liberalen Partei 
der freien Ägypter, errang 33 Sitze (8,9 %). Die Reste des alten Mubarak-Regimes, 

die so genannten „feloul“ von der Nationaldemokratischen Partei, sowie andere 
Parteien mit ähnlicher Ausrichtung sicherten sich 32 Sitze (6,4 %).33 Die inner- 
und außerparlamentarische Opposition schoben das Ergebnis der Wahlen auf 
die Art und Weise der Steuerung des Prozesses und das in ihren Augen unzu-
längliche Wahlrecht. Das neue Parlament kam am 23. Januar 2012 zu seiner 
ersten Sitzung zusammen. Dringlichster Punkt auf der Agenda war die Bildung 
der verfassungsgebenden Versammlung und die Vorbereitung der Wahlen zum  
Sh rá-Rat (Oberhaus). Es war jedoch bereits eine formelle Beschwerde an das 
Verfassungsgericht im Hinblick auf den Wahlvorgang ergangen. Daher war 
diesem Parlament nur eine kurze Dauer beschieden.34

1.1.3 Wahlen zum Sh rá-Rat 2012

Kurz nach den Parlamentswahlen, vom 7. bis 22. Januar 2012, fanden in zwei 
Durchgängen und unter demselben Wahlrecht die Wahlen zum Sh rá-Rat statt.35 

Dieser Rat hat insgesamt 270 Mitglieder, von denen zwei Drittel (180) in direkter 
Wahl gewählt werden. Die übrigen (90) werden vom Präsidenten ernannt. Der 
Sh rá-Rat gilt in Ägypten als relativ machtlos. Verschärft wurde dies noch durch 
die Verfassungserklärung des SCAF vom 30. März, in der er als rein beratendes 
Gremium definiert ist.36 Entsprechend gering fiel mit nur 12,2 % der Wahlberech-
tigten37 die Wahlbeteiligung aus. Für manche spiegelt dies auch das mangelnde 
Vertrauen der Menschen in den vom SCAF gesteuerten Wahlprozess wider.38

Auch dieses Organ der Legislative wurde wie die Volksversammlung von 
einer islamischen Mehrheit dominiert: Die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei 
errang 58 % der Sitze, die Nour-Partei 25 %, die Neue Wafd-Partei 7,7 % und der 
Ägyptische Block nur 4,4 %. In beiden Häusern zeigt sich damit ganz klar eine 
Diskrepanz – wenn auch nicht in Bezug auf die Popularität der Nicht-Islamisten, 
so doch zumindest im Hinblick auf ihre mangelnde Fähigkeit, ihre Wähler zu 
mobilisieren.39

1.1.4 Präsidentschaftswahlen – 1. Wahlgang

Nach der Wahl der beiden Häuser des Parlaments war es an der Zeit, den Präsi-
denten zu wählen, damit dieser die Regierung bilden sowie die übrigen Mitglieder 
der Exekutive, das Kabinett und die Gouverneure ernennen kann. Über die von 
einem Präsidentschaftsbewerber zu erfüllenden Voraussetzungen war im Referen-
dum vom 19. März abgestimmt worden, um sie später in die Verfassungserklärung 
des SCAF vom 30. März unter Artikel 26 und 2740 aufzunehmen. Das Oberste 
Verfassungsgericht bescheinigte insgesamt 12 Kandidaten ihre Eignung. Die Wahl-
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kommission, die sich aus Richtern zusammensetzte, die noch in der Mubarak-Ära 
ernannt worden waren, sprach drei Kandidaten die Eignung für die Präsident-
schaftswahl ab, darunter dem sehr populären Salaf -Prediger H fiz Ab  Ism ’ l.41

Folgenden fünf Kandidaten wurden die größten Chancen eingeräumt: 
 – Abdel Moneim Aboul Fotouh (’Abd al-Mun’im Ab  al-Fut h) – moderat- 
liberaler Islamist, ehemaliges Mitglied des Politbüros der Muslimbruder-
schaft. Er verließ die Bruderschaft, weil er zu einem Zeitpunkt beschloss, 
zur Wahl anzutreten, als die Muslimbruderschaft noch bestritt, selbst einen 
Kandidaten stellen zu wollen; er genießt jedoch insbesondere unter der 
Jugend der Bruderschaft nach wie vor große Beliebtheit.42 Trotz seiner mode-
raten islamistischen Ansichten war er der Kandidat, den die Nour-Partei offi-
ziell unterstützte, nachdem man ihrem Kandidaten H fiz Ab  Ism ’ l, einem 
populären Salaf -Prediger, die Teilnahme verboten hatte.

 – Amr Moussa, ehemaliger Generalsekretär der Arabischen Liga, ehemaliger 
Außenminister und Politiker mit hohem Bekanntheitsgrad unter den  
Ägyptern 

 – Mohammed Mursi, Vorsitzender der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei und 
vier Jahre Parlamentsabgeordneter (2001 bis 2005) 

 – Hamdin Sabahi (Hamd n Sabb h ), Vorsitzender der nasseristischen Partei der 
Würde, ebenfalls Politiker mit hohem Bekanntheitsgrad

 – Ahmad Shaf q, ehemaliger Luftwaffengeneral, letzter Premierminister unter 
Mubarak und vermeintlicher Favorit des SCAF. Aufgrund seines politischen 
Amtes unter dem alten Regime wurde Shaf q die Teilnahme zunächst ver-
wehrt, er erstritt sie sich jedoch vor Gericht.43

Um die Wahl zu gewinnen, muss ein Kandidat entweder im ersten Wahlgang – in 
dem er gegen alle anderen Kandidaten antritt – die absolute Mehrheit erringen 
(50 %+) oder mindestens Zweiter werden, ohne dass ein anderer Kandidat die 
absolute Mehrheit erringt, und dann die Stichwahl gewinnen. Angesichts der 
vielen Kandidaten und der politischen Polarisierung galt es als sehr unwahr-
scheinlich, dass einer der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit 
erringt. Die Diskussionen drehten sich nur darum, welche beiden Kandidaten es 
in die Stichwahl schaffen würden.

Amr Moussa lag in den Umfragen lange vorn, Aboul Fotouh auf dem sicheren 
zweiten Platz.44 Eine Woche vor dem ersten Wahlgang – am 23. und 24. Mai 
– ergaben die Meinungsumfragen ein gemischtes Bild. Viele Wähler waren 
noch unentschlossen und die meisten Umfragen prognostizierten ein Rennen 
zwischen Moussa und Ahmad Shaf q in der Stichwahl. Aboul Fotouh lag in den 
meisten Umfragen auf dem dritten Platz, Mursi auf dem vierten.45 Hamdin Sabahi 
legte in den Tagen vor dem zweiten Wahlgang in den Umfragen enorm zu.46

Einige sahen aufgrund seines breiten Rückhalts durch die Muslimbruderschaft 
in Mursi einen starken Bewerber. Für andere hatte Aboul Fotouh die größeren 
Chancen, weil er ihnen als aufgeschlossener Kandidat galt, der sich angesichts 
seiner Fähigkeit, die Angehörigen der verschiedenen politischen Lager zu ver-
söhnen oder zumindest nicht zu spalten, am besten für das Amt des Präsidenten 
eignen würde. Auch Moussa galt aufgrund seiner beruflichen Laufbahn und 
seines internationalen Rufes als aussichtsreicher Bewerber. Nicht wenige sahen 
in ihm jedoch auch einen Vertreter des alten Regimes. Zudem genoss er wenig 
Zuspruch bei den jüngeren Generationen, die ihre Stimmen lieber Fotouh oder 
Hamdin Sabahi gaben.47 Sabahi prognostizierte man zu diesem Zeitpunkt nur 
geringe Chancen, weil man glaubte, dass er mit seinen nasseristischen bzw. 
sozialistischen Ansichten viele Wähler verprelle. Von Shaf q wurde erwartet, 
dass er die Stimmen der Anhänger des alten Regimes einsammelt, während die 
Mittelschicht bei der Wahl eines Präsidenten der Muslimbruderschaft einen wirt-
schaftlichen Niedergang befürchtete48. Andere schreckte seine Vergangenheit als 
General der Luftwaffe und die daraus resultierende Unterstützung des Militärs ab.

Bei einer Wahlbeteiligung von 46 % ergab der erste Wahlgang der Präsi-
dentschaftswahlen relativ knappe Abstände zwischen den fünf Favoriten. Mit  
24,78 % erhielt Mohammed Mursi die meisten Stimmen, gefolgt von Shaf q 
mit 23,66 %, Sabahi mit 20,72 %, Aboul Fotouh mit 17,47 % und abgeschlagen 
Moussa, der mit nur 11,13 % weit hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb.

Einige Analysten sahen in diesem Ergebnis eine sinkende Beliebtheit der 
islamistischen Politik. Bei den Parlamentswahlen konnten die islamistischen 
Parteien noch 73,7 % der Stimmen auf sich vereinen. Im ersten Wahlgang der 
Präsidentschaftswahlen wählten 42,25 % der Wähler islamistisch.

Nach dem Ergebnis des ersten Wahlgangs hatten die Ägypter also die Wahl zwi-
schen zwei Kandidaten, die in Ägypten die beiden seit Jahrzehnten opponierenden 
politischen Lager repräsentieren: einen Vertreter des alten Regimes und einen der 
Muslimbruderschaft. Manche sehen in diesem Ergebnis das Abbild der Gräben in 
der ägyptischen Gesellschaft: die unteren Schichten, die für den Kandidaten der 
Muslimbruderschaft stimmten, weil ihnen die Organisation durch ihr wohltätiges 
Wirken und im Hinblick auf die Religionszugehörigkeit näher steht, gegen die obe-
ren Schichten, die in den Jahren der Mubarak-Ära profitierten, eher säkular gesinnt 
sind und für Ahmad Shaf q stimmten, in der Hoffnung, damit eine einschneidende 
Änderung des Status quo zu verhindern. Auch das Militär vermutete man unter den 
Unterstützern von Shaf q. Mit ihm verband es die Hoffnung auf den Erhalt seiner 
Autonomie wie unter Mubarak. Die überaus guten Ergebnisse für Sabahi schreibt 
man den Wählern zu, die für keine der beiden Seiten Sympathien hegten und 
glaubten, alle anderen Kandidaten seien in gewissem Maße beschädigt.49



2322

1.1.5 Präsidentschaftswahlen – 2. Wahlgang

Die Ergebnisse des ersten Wahlgangs sorgten bei den nicht-islamistischen poli-
tischen und sozialen Bewegungen für eine gewisse Niedergeschlagenheit. Shaf q 
würde ihres Erachtens versuchen, das System des alten Regimes wieder einzuset-
zen; der Muslimbruderschaft vertrauten sie aber auch nicht; sie wollten keinen 
weiteren Islamisten als Präsident, wo doch die Islamisten bereits das Parlament 
und höchstwahrscheinlich auch die verfassungsgebende Versammlung domi-
nierten.50

In der Zwischenzeit begannen Mursi und die Muslimbruderschaft sowie 
Shaf q und seine Anhänger mit der Mobilisierung der Wähler. Die Polarisie-
rung war stärker denn je, und die Spannungen eskalierten. Viele, die im ersten 
Wahlgang noch für Aboul Fotouh gestimmt hatten, kündigten an, im zwei-
ten Gang für Mursi zu stimmen. Die Moussa-Wähler hingegen erklärten, jetzt  
Shaf q unterstützen zu wollen. Letztere begründeten dies damit, sie hätten es 
lieber mit einem „bekannten“ Gegner (Shaf q) als mit einem unberechenbaren 
(Mursi und die Bruderschaft) zu tun.51

Am 14. Juni wandelte sich die Lage dramatisch, als das Verfassungsgericht 
die nur sechs Monate zuvor gewählte Volksversammlung für verfassungswidrig 
erklärte, woraufhin der SCAF zwei Tage vor der Stichwahl um das Präsidenten-
amt das Parlament auflöste. Das Gericht begründete sein Urteil damit, dass es 
innerhalb des einen Drittels parteigebundener Sitze Listenkandidaten für den 
Kampf um Plätze gegeben habe, die für Einzelpersonen „reserviert“ waren. Ein 
Drittel der Abgeordneten sei daher widerrechtlich im Amt. Dieses Urteil wurde 
insbesondere von den (die Parlamentsmehrheit stellenden) Islamisten, die es für 
ungerecht hielten, erbittert angefochten.52

Dr. Amr Darrag zufolge hatte die Quote für parteilistenlose Einzelsitze den 
Zweck, kleineren Parteien, die keine Listen bilden konnten, bei den Wahlen eine 
faire Chance zu geben. Darüber hinaus hält Darrag das Urteil des Verfassungs-
gerichts für fragwürdig, weil dem Gericht das Wahlrecht bereits vor der Wahl 
zur Prüfung vorlag und zu diesem Zeitpunkt nichts beanstandet wurde. Weiter 
fügt er hinzu: „Auch wenn es einen Verfahrensfehler in Bezug auf die Wahl von 
weniger als 1/3 des Parlaments gegeben haben sollte, darf deshalb nicht das 
gesamte Gremium in Frage gestellt werden.“53

Das Urteil des Gerichts und die Bestätigung des SCAF – nur zwei Tage vor dem 
zweiten Wahlgang am 16. und 17. Juni – haben das Wahlergebnis angeblich stark 
beeinflusst. Durch die Auflösung des Parlaments galt die Muslimbruderschaft 
als kleinere Bedrohung als der SCAF, der sonst erneut die legislative Gewalt in 
Händen halten würde. Die Gerüchte, der SCAF und die Polizei unterstützten 

insgeheim Shaf q, in Verbindung mit seiner Rolle als General und Premiermi-
nister unter Mubarak, ließen die Befürchtung wachsen, dass bei einem Sieg von  
Shaf q ein dem alten Regime ähnelndes System entstehen und die Revolution 
und ihre Ziele gefährden würde.54 Dies brachte zahlreiche Nicht-Islamisten dazu, 
im 2. Wahlgang für Mursi zu stimmen.

Ungeachtet der Ereignisse in dieser einen Woche endete die Wahl zwischen 
beiden Kandidaten mit einem äußerst knappen Ergebnis. Unstrittig ist auch, dass 
die Unterstützung der Wähler für Mursi deutlich geringer ausfiel als die für die 
islamistischen Parteien in den Parlamentswahlen.

Die Bekanntgabe der Wahlergebnisse wurde um eine Woche verschoben. 
In dieser Zeit warfen sich beide Parteien Wahlbetrug vor. Bei den Parlaments-
wahlen und noch im 1. Wahlgang der Präsidentschaftswahlen hatte es dies nicht 
gegeben. Al-Ahram Online und al-Masry al-Youm (al-Misr  al-Yawm) hatten Mursi 
nach dem Schließen der Wahllokale zum Sieger erklärt, und keine von beiden ist 
einer Pro-Mursi-Haltung verdächtig. Bis heute fechten Shaf q und sein Team die 
Ergebnisse an. Sie behaupten, schreibt Abdallah Schleifer, „durchaus nachvoll-
ziehbar, dass die US-Regierung mit ihrem riesigen Einfluss auf die Armee diese 
dazu brachte, die Wahlkommission davon zu überzeugen, Mursi zum Sieger zu 
erklären“.55

Vor Bekanntgabe der Ergebnisse, jedoch zu einem Zeitpunkt, als Mursi bereits 
als Sieger prognostiziert worden war, ging der SCAF einen letzten und äußerst 
kontroversen Schritt, indem er die Verfassungserklärung vom 30. März um einige 
Änderungen ergänzte, die vorwiegend dazu dienten, dem Militär eine gewisse 
Macht zu sichern, indem es Einfluss auf das Präsidentenamt erhielt. Laut dieser 
Änderungen ist die Armee nicht mehr „das Eigentum des Volkes“, sondern „den 
amtierenden SCAF-Mitgliedern […] obliegt es, in allen armeebezogenen Fragen zu 
entscheiden, einschließlich der Ernennung ihrer Führung und der Verlängerung 
der Amtszeit ihres Führungspersonals. Der gegenwärtige Vorsitzende des SCAF ist 
solange Oberbefehlshaber der Armee und Verteidigungsminister, bis eine neue 
Verfassung in Kraft getreten ist.“ (Artikel 53) Zudem war es dem Präsidenten 
ohne Zustimmung des SCAF ab sofort nicht mehr erlaubt, den Krieg zu erklären 
oder der Armee den Befehl zu erteilen, für Sicherheit zu sorgen oder öffentliches 
Eigentum zu schützen (Artikel 53/1 und 53/2). Mit diesen Änderungen gab sich 
der SCAF bis zur Wahl eines neuen Parlaments selbst legislative Gewalt (Artikel 
56/B).56

Am Ende hieß der Sieger tatsächlich Mursi – mit 51,73 % gegen 48,27 %, die 
Shaf q erzielte. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,85 %. Die ägyptische Gesellschaft 
war tief gespalten und blickte mit Sorge auf ihre Zukunft: Ihre Volksvertretung 
war aufgelöst worden, die Änderungen des SCAF zeugten von dessen Willen, 



2524

seine Macht nicht abzugeben, und das Land hatte einen Präsidenten, der bei 
Amtsübernahme in gewisser Hinsicht die Spaltung der Gesellschaft symbolisierte. 

1.2  Gescheiterter erster Versuch zur Bildung  
einer verfassungsgebenden Versammlung 

 Diana Serôdio

Die Ausarbeitung einer Verfassung für Ägypten war kein einfaches Unterfangen. 
In der Zeit nach der Revolution traten die tiefen Gräben innerhalb der Gesell-
schaft zutage. Eine Einigung auf einen Weg der Demokratisierung war dadurch 
von Beginn an schwierig, wenn nicht unmöglich. Trotz des fortwährenden 
Drängens der bürgerlichen, nicht-islamistischen Parteien und sozialen Bewe-
gungen auf eine andere Vorgehensweise, drehte sich die Diskussion nach dem 
Festschreiben des Prozesses durch ein Referendum nur noch darum, wer die neue 
ägyptische Verfassung ausarbeiten solle.

1.2.1 Erste Verfassungsgebende Versammlung

Laut Verfassungserklärung des SCAF vom 30. März 2011 (einschließlich der 
Verfassungsänderungen, die am 19. März per Referendum beschlossen wurden) 
sollte die neue verfassungsgebende Versammlung, die mit der Ausarbeitung der 
Verfassung betraut war, aus insgesamt 100 Mitgliedern bestehen, die von den 
gewählten Mitgliedern der Volksversammlung und des Sh rá-Rates ernannt 
werden sollten. Nach ihrer Bildung sollte die verfassungsgebende Versammlung 
innerhalb von sechs Monaten einen endgültigen Entwurf vorlegen, über den 
dann innerhalb von 15 Tagen nach Vorlage per Referendum abzustimmen wäre 
(Artikel 60).57

Nach der Wahl von Parlament und Sh rá-Rat wandte sich die Diskussion 
dem Auswahl-Prozess der Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung 
zu. Am heftigsten diskutiert wurde Artikel 60 der Verfassungserklärung vom 30. 
März 2011, den viele für zu vage hielten. So war nicht eindeutig festgelegt, ob 
Parlament und Sh rá-Rat Mitglieder aus den eigenen Häusern oder von außerhalb 
des Parlaments wählen sollen.

Erneut zeigte sich die tiefe Spaltung: Die nicht-islamistischen Parteien argu-
mentierten, es ergebe keinen Sinn, die Mitglieder aus dem Parlament und dem 
Sh rá-Rat zu rekrutieren, weil dies die Günstlingswirtschaft fördere. Darüber 
hinaus, so wandten sie ein, hätten die Mitglieder der Parlamentskammern eine 
politische Bindung, die – wenn sie zu stark zum Tragen käme – die verfassungs-
gebende Versammlung zu einem politisierten, statt einem konsensorientierten 

Gremium werden ließe. Die Islamisten wiederum sahen keinen Grund, warum 
ein Mitglied von Parlament oder Sh rá-Rat nicht für die Versammlung geeignet 
sein sollte, handelt es sich doch um gewählte Vertreter des Volkes.

Am Ende wurde vom Parlament beschlossen, dass 50 % der Mitglieder der 
Versammlung (50) aus Parlament und Sh rá-Rat und die übrigen von außerhalb 
kommen sollen. Am 25. März 2012 wurden diese 100 aus 2.078 Kandidaten 
ausgewählt.58

Wie prognostiziert waren die meisten Mitglieder – etwa 70 % – Islamisten. 
Das entsprach den Verhältnissen im Parlament, erzürnte die Opposition und 
führte zu massiven Protesten auf den Straßen. Viele aus meist liberalen und 
linken Parteien boykottierten die verfassungsgebende Versammlung, indem sie 
entweder gar nicht bei den Sitzungen erschienen oder nach wenigen Sitzungen 
zurücktraten. Selbst die Vertreter der Kirchen und der al-Azhar-Universität zogen 
sich zurück. Begründet wurde dieser Schritt damit, Minderheiten und Frauen 
seien in der Versammlung unterrepräsentiert und die ausgearbeitete Verfassung 
würde letztlich zu stark politisiert sein und zu wenig die soziopolitische Landkarte 
der ägyptischen Gesellschaft widerspiegeln.

Dr. Nadia Mustafa, unabhängige Islamistin und Gründungsdirektorin des 
„Center for Civilizational Studies and Dialogue of Cultures“ an der Universität 
Kairo, war Mitglied dieser Versammlung. Sie kritisierte das chaotische Umfeld in 
der ersten verfassungsgebenden Versammlung und ihre überstürzte Bildung.59  
Der Jurist und Nicht-Islamist Ahmad Talaat hält dem jedoch entgegen, dass die 
islamistische Mehrheit in Parlament und Sh rá-Rat dem Willen des Volkes ent-
spräche und sich diese Verhältnisse auch in der verfassungsgebenden Versamm-
lung widerspiegeln sollten. Weiter merkte Dr. Talaat dazu an, er sähe keinen 
Grund, warum sich eine derartige Versammlung nicht aus den Mitgliedern von 
Unter- und Oberhaus zusammensetzen solle, schließlich rekrutierten beispiels-
weise auch die Gewerkschaften ihr Führungspersonal aus den eigenen Reihen 
– mit der Möglichkeit sich selbst zu wählen. „Nicht die Anzahl der Vertreter ist 
entscheidend. Wichtig ist, dass ein Vertreter jeder Strömung dabei ist – ob das 
einer, zwei oder drei sind, spielt keine Rolle. Selbst wenn es in der Versammlung 
nur eine Frau gibt, wird diese ihren Standpunkt und die Rechte aller Frauen 
verteidigen. Alles andere wäre ein Versuch, die Abstimmung zu beeinflussen.“60

Am 10. April 2012 entschied das Oberste Verwaltungsgericht letztlich, die 
erste verfassungsgebende Versammlung aufzulösen. Begründet wurde das Urteil 
damit, dass die Versammlung rechtswidrig zustande gekommen sei, weil ihr 
Parlaments¬abgeordnete und Mitglieder des Sh rá-Rates angehören, die sich 
selbst wählen konnten. Daher stoppte das Gericht die Arbeit der Versammlung 
und verschob damit die Ausarbeitung der neuen Verfassung. Es machte zur  
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Auflage, die nächste Versammlung dürfe sich nicht aus Parlamentsabgeordneten 
und Mitgliedern des Sh rá-Rates zusammensetzen und ihre Zusammensetzung 
müsse im Parlament diskutiert werden.

Einige Islamisten sahen darin ein politisch motiviertes Urteil – aus zwei 
Gründen: zum einen weil es eine „falsche Anwendung des Rechts“ sei, da die 
vorgeschriebene „Trennung von Judikative und Exekutive in Ägypten“ nicht 
verletzt wurde; zum anderen weil es ein Bruch mit den per Referendum vom  
19. März 2011 beschlossenen Verfassungsgrundsätzen sei, laut denen das Parla-
ment „das Recht genießt, frei von jeglicher Aufsicht zu arbeiten“.61 Die Oppo-
sition hielt dem jedoch entgegen, dass die Versammlung nicht als parlamenta-
rische, sondern als administrative Aktivität zu sehen sei und daher durchaus der 
Kontrolle der Justiz unterliege. Zudem verstoße der Umstand, dass Parlament-
sabgeordnete sich selbst wählen können, gegen ein Urteil des Obersten Verfas-
sungsgerichts von 1994. Ihre Mitglieder und Anhänger unterstützten das Urteil 
daher und gingen in großer Zahl auf die Straße, um dies zu demonstrieren.62

1.2.2 Neue Versammlung, neue Kriterien

Nach Auflösung der ersten verfassungsgebenden Versammlung begannen zwi-
schen dem herrschenden Militärrat und den im Parlament vertretenen Parteien 
die Verhandlungen über einen neuen Auswahlprozess für die Mitglieder der 
nächsten verfassungsgebenden Versammlung. Am heftigsten wurde dabei der 
Anteil der Parlamentsabgeordneten in der Versammlung diskutiert: gar keiner 
oder nur ein Vertreter pro Partei im Parlament.63

Nach dem Urteil des Gerichts erwog die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, 
in Berufung zu gehen. Am 18. April erklärte jedoch der Parlamentssprecher 
der Partei, Hussein Ibrahim, dass die Partei das Urteil des Verwaltungsgerichts 
respektiere. Gleichzeitig drängte er die Institutionen, Artikel 60 der Verfassung 
zu respektieren, der das Recht des Parlaments festschreibt, selbst über die Art 
und Weise der Bildung der verfassungsgebenden Versammlung zu entschei-
den.64 Damit wies die Partei den Vorschlag des SCAF zurück, die Dokumente 
der Azhar-Universität sowie der Demokratischen Koalition als Leitfaden für die 
Ausarbeitung der neuen Verfassung heranzuziehen. Zudem wies sie die Ange-
bote von SCAF und al-Azhar zurück, in den Treffen der Parteien zu Fragen der 
verfassungsgebenden Versammlung als Mittler zu fungieren. Stattdessen betraute 
der Parlamentssprecher Mohamed Saad al-Katatni (Muhammad Sa’d al-Kat tn ), 
prominentes Mitglied der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, den Parlamentsaus-
schuss für verfassungsrechtliche und legislative Angelegenheiten mit der Aufga-
be, neue Regeln für die verfassungsgebende Versammlung auszuarbeiten. Dies 

würde sicherstellen, dass ein solcher Ausschuss Anhörungen abhält, in denen 
alle Interessenträger eigene Vorschläge vortragen können.65

Auch diese Entscheidung stieß auf ein gemischtes Echo. Das zeigt die tiefe 
Spaltung innerhalb der politischen Landschaft Ägyptens. Die Islamisten, ein-
schließlich der Mitglieder der Nour-Partei, begrüßten die Entscheidung von  
al-Katatni. Den Ausschuss mit dieser Aufgabe zu betrauen, würde ihres Erachtens 
das Recht des Parlaments bekräftigen, in Fragen der Verfassungsgebung seine 
eigene Entscheidung zu treffen. Die liberalen, linken und bürgerlichen Parteien 
wiederum äußerten Bedenken, dass die Regeln erneut politisch motiviert definiert 
werden würden, um die Dominanz der Islamisten in der neuen Versammlung 
zu zementieren.

Trotz der Kritik an der Einmischung des SCAF in die Bildung der verfas-
sungsgebenden Versammlung kamen die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, die 
Nour-Partei und die anderen im Parlament vertretenen Parteien überein, an dem 
von Mitgliedern des herrschenden Militärrates für den 28. April anberaumten 
Treffen teilzunehmen. Dies war ein Versuch, Anreize für einen Konsens bezüglich 
der Zusammensetzung der neuen Versammlung zu schaffen. Unter dem Strich 
verständigte man sich auf sechs Punkte:

1)  Die Anteile, mit denen jede soziale Gruppe in der Versammlung vertreten 
sein soll.

2)  Jeder Artikel der Verfassung muss – wenn nicht einstimmig – von wenig-
stens zwei Dritteln der Versammlung gebilligt werden (wenn sich innerhalb 
von 24 Stunden keine 2/3-Mehrheit abzeichnet, reicht auch die einfache 
Mehrheit).

3)  Jede Partei kann im eigenen Ermessen seine Vertreter bestimmen. Auch die 
religiösen Einrichtungen können ihre Vertreter selbst bestimmen. Al-Azhar 
erhielt vier Sitze und die Kirchen (einschließlich der koptischen Katholiken, 
der koptischen Protestanten und der koptischen Orthodoxen) sechs. Zehn 
Sitze müssen für Rechts- und Verfassungsexperten reserviert sein, zwei für 
Bauern und zwei für Arbeiter. Auch Frauen, Behinderte und Studenten 
erhalten einen Platz.

4)  Es wurde vereinbart, die Verfassungsgebung möglichst vor der Präsiden-
tenwahl abzuschließen.

5)  Der Vorsitzende des SCAF, Feldmarschall Hussein Tantawi (Husayn Tant w
), ruft die Volksversammlung und den Sh rá-Rat auf, ein Treffen zur Wahl 
der Mitglieder der neuen verfassungsgebenden Versammlung einzuberufen.

6)  Es wird ein Kontrollausschuss gegründet, dem Vertreter von Wafd, Freiheits- 
und Gerechtigkeitspartei, Ägyptischem Block, al-Had rah und Ghad al-Thawrah 
angehören.66



2928

Weil die Bildung der verfassungsgebenden Versammlung am 5. Juni 2012 immer 
noch auf der Kippe stand, drohte der SCAF den Parteien und insbesondere der 
Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, mit der er im Konflikt stand, im Alleingang 
eine verfassungsgebende Versammlung zu bilden. Auf einem sechs Stunden 
dauernden Krisentreffen, das von der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei sowie der 
Wasat-Partei boykottiert wurde, erklärte der SCAF, dass man, wenn bis zum 7. 
Juni keine neue verfassungsgebende Versammlung gebildet sei, die Dinge selbst 
in die Hand nehmen und Artikel 60 der Verfassungserklärung vom 30. März 
ändern würde. Dieser Artikel gab Volksversammlung und Sh rá-Rat die alleinige 
Befugnis für die Bildung der Versammlung. Die Änderung würde hingegen den 
SCAF bevollmächtigen, im Einklang mit dem Treffen vom 28. April die Versamm-
lung zu bilden, ohne dazu die Genehmigung des Parlaments einholen oder ein 
Referendum abhalten zu müssen.67

Laut diesem Treffen würden die sechs oben genannten Punkte gelten und 
der verfassungsgebenden Versammlung würden 37 Parteienvertreter und 63 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens angehören (vier von der al-Azhar, sechs 
von den Kirchen, vier Vertreter der wichtigsten Gerichte, zehn Professoren für 
Verfassungsrecht, zwei Vertreter der Arbeiterschaft, zwei Bauern und eine nicht 
festgelegte Zahl von Frauen-, Studenten- und Behindertenvertretern). Zudem 
ging man davon aus, dass der SCAF bis zur Verabschiedung der neuen Verfassung 
zusätzlich zu diesen Vorrechten Änderungen hinsichtlich der Funktion und der 
Pflichten des Präsidenten vornehmen würde.68

Auch das Echo auf dieses Ultimatum war geteilt: Liberale und linke Parteien 
sowie Professoren für Verfassungsrecht sahen die Dinge anders als die Islamisten. 
Erstere begrüßten die Entscheidung und sahen sie angesichts der Sackgasse, in 
der man steckte, als rechtlich nicht zu beanstandenden und zudem als notwen-
digen Schritt. Sie mutmaßten, die Islamisten und insbesondere die Freiheits- und 
Gerechtigkeitspartei würden die Ergebnisse der Präsidentenwahlen abwarten und 
sich erst dann festlegen, wieviel Macht die Exekutive erhalten solle. Somit war 
klar, dass hinsichtlich der Bildung der verfassungsgebenden Versammlung kein 
Vertrauen in das islamistische Lager herrschte.69

Die Islamisten, die versucht hatten, die Einmischung des SCAF mit der 
Einrichtung des parlamentarischen Ausschusses für verfassungsrechtliche und 
legislative Angelegenheiten zu kontern, sahen ihre Bemühungen gescheitert, weil 
die meisten politischen Kräfte die Treffen des Ausschusses boykottierten und den 
Prozess damit völlig zum Erliegen brachten. Dass sie ihr Fehlen auf dem Treffen 
vom 5. Juni mit dem ungünstigen Termin begründeten, ließ die Wut und das 
Misstrauen der Gegner der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei steigen. In Reaktion 
auf das Ultimatum des SCAF beklagte al-Katatni im Namen der islamistischen 

Parlamentsmehrheit eine widerrechtliche Aneignung der gesetzgebenden Allein-
rechte des Parlaments.70

Trotz des von den Islamisten gezeigten Widerwillens, sich an die Regeln 
des SCAF zu halten, kamen am nächsten Tag (6. Juni) alle Parteien für mehrere 
Stunden zusammen, um endgültig zu beschließen, wie die Bildung der verfas-
sungsgebenden Versammlung vonstatten gehen solle.

Es wurde beschlossen, dass 39 der 100 Sitze von Parteienvertretern besetzt 
werden: 16 von der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, acht von der Nour-Partei, 
fünf von der Wafd-Partei, zwei von der Partei der freien Ägypter, zwei von der 
Ägyptischen Sozialdemokratischen Partei und jeweils einer von der Wasat-Partei, 
der nasseristischen Karama-Partei, der Sozialistischen Volksallianz, der Reform- und 
Entwicklungspartei sowie der islamistischen Aufbau- und Entwicklungspartei. Die 
Vergabe der verbleibenden Sitze wurde wie folgt geregelt: 15 an Richter, fünf an 
al-Azhar, vier an die Kirchen, zehn an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, 
zehn an die Vertreter der revolutionären Jugend (Frauen und Männer), sieben an 
Arbeiter- und Bauerngewerkschaften, sieben an Berufsverbände und jeweils einer 
an Polizei, Armee und Justizministerium.71 Ferner wurde vereinbart, dass jeder 
Verfassungsartikel einmütig oder von 67 Mitgliedern der Versammlung beschlos-
sen werden muss. Kommt es zu keiner Einigung, wird die Abstimmung 48 Stun-
den verschoben. Im zweiten Gang reicht die Zustimmung von 57 Mitgliedern.72 
Als letzten Punkt vereinbarte man unter Berücksichtigung der annähernden 
Dreiviertel-Mehrheit im Parlament, die sich die Islamisten bei den Wahlen 
gesichert hatten, ein Verhältnis von Islamisten zu Nicht-Islamisten von 50:50.73 

Auf dem Treffen kam es jedoch zu keiner Einigung. Sämtliche Vertreter 
der Partei der freien Ägypter verließen zusammen mit dem Chef der ägyptischen 
Sozialdemokraten und einem ihrer Abgeordneten sowie einem Abgeordneten 
des Ägyptischen Blocks die Sitzung – weil sie der Meinung waren, die Freiheits- und 
Gerechtigkeitspartei würde die Kontrolle an sich reißen. 

Muhammad Ahmad Mun’im al-S w , Mitglied der al-Had rah-Partei und 
Vorsitzender des Medien- und Kulturausschusses sowie der Volksversammlung, 
erinnert sich:

Die islamistischen Parteien bestanden darauf, die Mehrheit der Sitze in der 
Versammlung zu erhalten. Der Umstand, dass sie [Mitglieder von Nour- sowie 
Freiheits- und Gerechtigkeitspartei] allein mehr als 20 % der Sitze erhalten, 
reichte ihnen nicht. Sie wollten sich auch die Sitze von Parteilosen sichern. 
Dies war nicht hinnehmbar. Wir waren uns mit den anderen Parteien einig, 
dass keine politische Kraft die Versammlung dominieren dürfe, weil die 
künftige Verfassung die Interessen aller Ägypter repräsentieren müsse.74
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Die Aussage der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei vom Tag nach dem Treffen 
konterkarierte derartige Ansichten jedoch. In ihr war zu lesen, dass „alle darauf 
bedacht sind, die Interessen Ägyptens über die eigenen zu stellen“ und dass „die 
patriotischen politischen Gruppen in Ägypten in der Lage sind, einen Konsens 
zu erzielen und etwaige Unstimmigkeiten auszuräumen“.75 In seiner Eigenschaft 
als Jurist argumentiert Dr. Ahmad Talaat, dass die Islamisten de facto die Mehr-
heit stellen, weil sie bei den Wahlen die Mehrheit der Stimmen erhalten hätten. 
Aus diesem Grund spräche auch nichts dagegen, dass sie in einer verfassungs-
gebenden Versammlung die Mehrheit stellen, solange die anderen politischen 
Parteien ebenfalls vertreten seien und ihre Meinung äußern könnten.76

Trotz einiger Differenzen lobten in den Tagen nach dem Treffen viele Par-
teien aus dem gesamten politischen Spektrum die Vereinbarung – darunter die 
Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, die al-Wasat-Partei, die Ägyptische Sozialdemo-
kratische Partei, der Präsidentschaftskandidat Amr Moussa und die liberale Partei 
der freien Ägypter.77

Nur einen Tag vor der Abstimmung über das neue Gesetz zur verfassungsge-
benden Versammlung in Parlament und Sh rá-Rat (am 12. Juni) warfen liberale 
und linke Parteien den islamistischen Parteien jedoch vor, sie hätten die aus-
gehandelte Vereinbarung gebrochen. Sie behaupteten, die Vereinbarung habe 
vorgesehen, die Sitze in der Versammlung zu gleichen Teilen zu vergeben: 50 % 
Islamisten und 50 % Nicht-Islamisten. Die 22 Sitze für nicht parteigebundene 
Mitglieder müssten dann ebenfalls zwischen den beiden aufgeteilt werden. Am  
11. Juni erhielten jedoch mehrere Parteienvertreter Anrufe von islamistischen Par-
lamentsabgeordneten, in denen man ihnen mitteilte, diese 22 Sitze einschließlich 
der Sitze der zentristisch-islamistischen Wasat-Partei, der Gama’a al-Islamiya-Partei 
und der al-Azhar-Universität78 seien im 50-%-Sitzanteil der Nicht-Islamisten in der 
Versammlung enthalten. Damit würde ihre Repräsentanz sinken.79 

Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse zogen sich der Ägyptische Block beste-
hend aus der Partei der freien Ägypter, der Tagammu-Partei und den ägyptischen 
Sozialdemokraten, zusammen mit der Karama-Partei, der Sozialistischen Volks-
allianz und der Demokratischen Front aus der Versammlung zurück. Damit protes-
tierten sie gegen das, was sie als „das islamistische Monopol auf den verfassungs-
gebenden Prozess“ kritisierten, und verkündeten, mit ihrem Rückzug den Platz 
für weitere Vertreter von Jugend, Frauen und Christen freimachen zu wollen.

Muhammad Mahs b, Mitglied der Wasat-Partei verurteilte dieses Verhalten 
und erklärte: „Wir sehen uns einer Minderheit gegenüber, die die Versammlung 
kontrollieren und diktieren möchte, welche Partei islamistisch und welche 
nicht-islamistisch ist. [Al Wasat] setzt sich für einen bürgerlichen Staat und 
gleiche Rechte für alle Ägypter ein.“ Weiter hieß es: „Wir hatten vereinbart, 

dass die Hälfte der Sitze in der Versammlung für die islamistische Mehrheit 
im Parlament reserviert ist, während die andere Hälfte den anderen Parteien,  
Al-Azhar, christlichen Kirchen und Rechtsexperten zusteht.“ Auch Sayy d al-Badaw , 
Vorsitzender der liberalen Wafd-Partei bestätigte, dass die „nicht-islamistischen 
Parteien eingewilligt hatten, der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei sowie der Nour-
Partei die Hälfte der Sitze in der Versammlung zu überlassen“.80

Am Vorabend des Abstimmungstages wurde der Gesetzesentwurf für die 
neue verfassungsgebende Versammlung von 13 auf 11 Artikel verkürzt. Dem fiel 
auch der wichtige Artikel zum Opfer, in dem es heißt, die Versammlung sei ein 
eigenständiger Rechtsträger (Artikel 2) und müsse im größtmöglichen Maße alle 
Segmente der ägyptischen Gesellschaft repräsentieren (Artikel 3). In Artikel 5 war 
geregelt, dass der Verfassungsentwurf im Konsensverfahren entstehen müsse und 
eine Abstimmung erfolgen muss, wenn kein Konsens erzielbar ist. Zudem sollte 
ein „technischer Ausschuss“ die verfassungsgebende Versammlung unterstützen, 
der nur aus Experten besteht und keine Stimmrechte hat (Artikel 7).81

Viele Abgeordnete nicht-islamistischer Parteien lehnten diesen Gesetzent-
wurf ab. Mustafá al-Najj r, Abgeordneter für die zentristische al-’Adl-Partei, 
war einer von ihnen: „Ich lehne den Gesetzentwurf ab, weil er das Parlament 
in einen politischen Kampf zwischen Islamisten und Nicht-Islamisten zieht.“ 
Zudem äußerte er sich besorgt über das Fehlen von Kriterien für die Auswahl 
der Versammlungsmitglieder. Seines Erachtens würde dies die Beschlüsse der 
Versammlung immun gegen Einsprüche machen.82

Am 12. Juni hielten die Volksversammlung und der Sh rá-Rat trotz der 
Unstimmigkeiten ihr gemeinsames Treffen ab, um über die Mitglieder der verfas-
sungsgebenden Versammlung abzustimmen. Aus den 1.300 Kandidaten wurden 
100 ausgewählt.83 Von den 688 abstimmenden Parlamentariern blieben Berichten 
zufolge 57 Abgeordnete der Sitzung vom Dienstag fern, darunter die Vertreter des 
Ägyptischen Blocks, des Blocks „Die Revolution dauert an“, der Hurriyah-Partei, der 
Sozialistischen Volksallianz, der Partei der ägyptisch-arabischen Einheit, der Ägypti-
schen Bürgerpartei, der Wafd-Partei sowie mehrere parteilose Kandidaten.84 Zudem 
beschloss das Hohe Verfassungsgericht seinen Rückzug aus der Versammlung und 
begründete seine Entscheidung damit, es gäbe zu viele Konflikte innerhalb des 
verfassungsgebenden Gremiums und man wolle sich nicht gezwungen sehen, 
für eine Seite Partei ergreifen zu müssen.85

Auch Mohamed al-Baradei äußerte seine Bedenken hinsichtlich der neuen 
verfassungsgebenden Versammlung: sie sei in gefährlicher Weise unrepräsentativ 
für die ägyptische Bevölkerung, was die „Beerdigung der Revolution“ und die 
„Konfiszierung der Zukunft“ zur Folge haben könne. Ferner warf Al-Baradei den 
Islamisten vor, sie wollten den verfassungsgebenden Prozess monopolisieren.86 



3332

Letztendlich gelang es jedoch, die erforderliche Anzahl an Mitgliedern für die 
verfassungsgebende Versammlung zusammenzubringen, damit die Versamm-
lung ihre Arbeit aufnehmen kann. Am 18. Juni fand die erste Sitzung statt.
 

2. Die Entstehung der ägyptischen Verfassung von 2012

Eine Verfassung ist eine Charta ihres Landes, ein Gesellschaftsvertrag, der für 
den Zusammenhalt aller Bereiche der Gesellschaft sorgt. Er definiert das Wesen 
des politischen Systems und die Regeln des politischen Handelns. Er sollte einen 
Konsens verkörpern. In Ägypten ist dies jedoch nicht der Fall.

2.1 Islamistische Tendenzen in der verfassungsgebenden Versammlung
 Jayson Casper

Die Roadmap für das nachrevolutionäre Ägypten mag ihre Vorzüge gehabt haben 
– so war es mit Sicherheit gut, die Verfassungsgebung für die Zeit nach der Wahl 
des Parlaments anzuberaumen. Leider zog dies Islamisten und Nicht-Islamisten 
jedoch in einen Kampf um die Definition der Identität Ägyptens. Diese nationale 
Debatte war unausweichlich, vielleicht sogar unentbehrlich. Weil die Islamisten 
in der Zeit des Übergangs jedoch sämtliche Wahlen gewannen, münzten sie die-
sen Erfolg in die Kontrolle über den verfassungsgebenden Prozess um – mit der 
Begründung, damit dem Willen des Wählers zu entsprechen. Die Nicht-Islamisten 
lehnten den Schlusstext in seiner Gänze jedoch als nicht repräsentativ für die ägyp-
tische Gesellschaft ab. Vielmehr sahen sie in ihm den Sieg engstirniger politischer 
Interessen, der am ehesten dazu geeignet war, in diesem einzigartigen Moment 
der ägyptischen Geschichte die Wahlerfolge zu maximieren. 

Der Analyse des repräsentativen Charakters der Verfassung und des Prozesses 
ihrer Entstehung widmen wir uns in anderen Kapiteln dieses Berichts. An dieser 
Stelle stellen wir eine grundlegendere Frage: Wer schrieb die Verfassung? Liberale 
und Linke behaupten, der Prozess wurde von den Islamisten „dominiert“, die 
eigene Parteimitglieder und Sympathisanten in die verfassungsgebende Ver-
sammlung schleusten. Die Islamisten halten dem entgegen, sie hätten zugunsten 
eines breiteren Konsenses auf das Vorrecht ihrer Parlamentsmehrheit verzichtet, 
die Mitglieder der 100-köpfigen Versammlung zu ernennen. In der Tat einigten 
sich die politischen Parteien unter Vermittlung des herrschenden Militärrates 
darauf, dass sich die Versammlung zu 50 % aus Islamisten und zu 50 % aus 
Nicht-Islamisten und in festgelegten Anteilen aus Vertretern von Parteien, Zivil-
gesellschaft und staatlichen Institutionen zusammensetzen soll. 

Von Beginn an warfen viele Liberale und Linke den Islamisten Wortbruch vor. 
Aus diesem Grund versuchen wir in diesem Kapitel, jedes Mitglied der ursprüng-
lich 100-köpfigen Versammlung im Hinblick auf seine Haltung bezüglich des 
Islamismus einzuordnen. Dann analysieren wir die 85 Mitglieder sowie die 
ursprünglichen Mitglieder und Nachrücker, die letztendlich an der Abstimmung 
teilnahmen.

Als Quellen nutzten wir den Ahram Online-Artikel vom 12. Juni 2012, in dem 
die 100 Mitglieder mit einer kurzen Beschreibung ihres beruflichen Status aufge-
listet sind, sowie den al-Fajr-Artikel vom 2. Dezember 2012, der die endgültigen  
85 Mitglieder aufführt und sie nach politischer Zugehörigkeit ordnet. Ergänzt 
werden diese Artikel durch einen Kommentar von George Messiha, einem libe-
ralen Politiker der Wafd-Partei und einem der Nachrücker in die verfassungsge-
bende Versammlung. Abschließend legt Dr. Nadia Mustafa87 ihre Erkenntnisse 
dar, die sie nicht nur als genaue Beobachterin, sondern auch als kurzzeitiges 
Mitglied der ersten verfassungsgebenden Versammlung vor deren Auflösung 
gewann.

‘Amr Darrag war zwar nicht an der politischen Einordnung der Namen betei-
ligt, steuerte aber hilfreiche Kritik an der Prämisse dieses Berichts bei. Für ihn gibt 
es drei Gründe, warum der Versuch, die Mitglieder in politische Zugehörigkeiten 
zu unterteilen, die eigentliche Arbeit der Versammlung in den Hintergrund 
rücken lässt. Grund 1: Der Islamismus ist keine absolut definierbare Kategorie. 
Darrag hält sich selbst für einen Islamisten, vertritt aber auch viele Ansichten, 
die gemeinhin als liberal gelten. Grund 2: Die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei 
sowie die Nour-Partei erhielten zwar die Hälfte der Sitze in der Versammlung, 
nominierten aber nicht ausschließlich Islamisten. Wah d ‘Abd al-Maj d ist als 
liberal einzustufen, wurde aber von Darrags Partei nominiert. Grund 3: Die 
Mitglieder der Versammlung wurden laut Darrag dem Namen nach und nicht 
wegen ihrer Zugehörigkeit ausgewählt und akzeptiert.88 Diese Einschätzung teilt 
Messiha nicht. 

Trotz dieser Argumente, die wir zur Kenntnis nahmen und respektieren, 
nehmen wir diese politische Einordnung vor. Unabhängig von ihrem Zustande-
kommen war die Arbeit der verfassungsgebenden Versammlung zumindest von 
den Gräben zwischen Nicht-Islamisten und Islamisten geprägt. Weitere Angaben 
zu allen Namen, die folgen, finden Sie im Arab-West Report. Dort finden sich auch 
die Links zu den genannten Quellen.89

Die folgenden 20 Personen gehören offiziell der Muslimbruderschaft  
und/oder ihrem politischen Arm, der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, an:  
‘Is m al-‘Iry n, Far d Isma’ l, Kh lid al-Azhar , Subh  S lih, Hudá Gh niah, 
Muhammad al-Biltaj , Ahmad ‘Umar, Ikr m  Sa’ad, Husayn Ibrah m, Mahm d  
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Gh zlan, ‘Abd al-Rahman al-Barr, Us mah Yas n, ‘Amr Darrag, Ayman ‘Al , 
Ahmad Diy b, Umaymah K mil, Ahmad al-Halaw n , ‘Abd al-Rahman Shukr ,  
T hir ‘Abd al-Muhsin und ‘Al  Fath al-B b.

Die folgenden 15 Personen sind Mitglieder des Salaf  Call und/oder sei-
nes politischen Arms, der Nour-Partei,90 bzw. anderweitig als Salaf -Anhänger 
bekannt: ‘Im d ‘Abd al-Ghaf r, Ashraf Th bit, Wal d ‘Abd al-Awal, Sha’b n  
Darw sh, Muhammad Jaw sh, Salah ‘Abd al-Ma’b d, Talaat Marz q, Nader Bakk r,  
Y nis Makhiy n, B ssam Zarqa, Sha’b n ‘Abd al-‘Al m, Muhammad Y sr  Ibrah m,  
Y ssir Burh m , Sa’ d ‘Abd al-Az m ‘Al  und Muhammad ‘Am rah.

Die sieben folgenden Personen sind als unabhängige Islamisten bekannt, unter 
anderem als Mitglieder der Wasat-Partei, die sich in den 1990ern von der Muslim-
bruderschaft abspaltete: Hus m al-Ghiry ni, Muhammad Mahs b, ‘Is m Sult n, 
Ab  ‘Al  al-M d , Sal m al-’Aw , Muhammad ‘Am rah und Muhammad Hass n.

Die folgenden elf Personen wurden von Nadia Mustafa als unabhängige 
Islamisten eingestuft: Us mah al-‘Abd, Jam l Jibra’ l, Hussain al-Shafa’ , Husayn  
H mid, ‘Atif al-Bann , ‘Abd al-D ’im Nusayr, Muhammad J d Allah, Muhammad 
‘Abd al-Sal m, Mu’taz ‘Abd al-Fatt h, Muhammad al-S w  und Nasr Far d W sil.

Die folgenden sieben Personen wurden von George Messiha eindeutig als isla-
mistisch orientiert eingestuft: Muhammad ‘Al  Bishr, At yyah Fayy d, Muhammad 
Shar f, M jid Shibaytah, Muhammad Khayr , Muhammad ‘Abd al-Jaw d und  
M jid Khul s .91 

Die folgenden vier Personen sind nach Ansicht Messihas keine Islamis-
ten, arbeiteten jedoch in der Verfassungsfrage bereitwillig mit ihnen zusammen:  
D w d al-B z, Mamd h al-W l , Muhammad al-Fiqq  und Muhammad Muh  al-D n.

Die folgenden neun Personen gehören einer staatlichen Institution an und 
repräsentierten keine bestimmte Orientierung, können insofern jedoch als Nicht-
Islamisten gelten: Taym r Mustafá, Muhammad Darbalah, Ahmad Khal fah,  
‘Im d Husayn Hasan, Mamd h Shah n, M jid Barakat, M hir al-Bahayr ,  
‘Adil ‘Abd al-Ham d ‘Abd Allah und ‘Abd Allah Sa’ d Ab  al-‘Izz.

Die folgenden letztgenannten 27 Personen sind Nicht-Islamisten, die politische 
Parteien, Gewerkschaften, unabhängige Bewegungen und die Kirche repräsentie-
ren: Am n  Ab  Fadl, ‘Abd al-Fatt h Khatt b, Bah  al-D n Ab  al-Shawkah, Shah rah  
Hal m D s, F ’ad Badr w , Muhammad Ibrah m K mil, Muhammad Ahmad  
‘Abd al-Q dir, Ayman N r, ‘Abd al-Jal l Mustafa, ‘Abd al-Sand Yam mah, Ahmad  
M hir, ‘Amr M sa, Muhammad Anwar al-S d t, Bischof Boula, Safwat al-Baiyad , Edward  
Gh lab, Munsif Naj b Sul ym n, Bischof Yuhanna Qultah, Ashraf ‘Abd al-Ghaf r, S mih  
Ash r, J bir J d Nass r, Su’ad K mil Rizq, Sam r Marcos, Far q Juwaydah, Man l  
al-T b , Wah d ‘Abd al-Maj d und Man r al-Shurbaj .

Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass 35 der 100 Mitglieder direkt der 
Muslimbruderschaft oder den Salaf s angehörten, weitere 18 Islamisten ohne 
Verbindung zu diesen Gruppen waren und weitere 7 von Messiha als Islamisten 
eingestuft wurden. Klammert man die Aussage Messihas als parteiisch aus, stel-
len die Islamisten 53 % der verfassungsgebenden Versammlung; zählt man die 
von ihm genannten hinzu, sind es 60 %. Nicht-Islamisten machen neben den 
Vertretern staatlicher Institutionen lediglich 27 % aus.92

Islamisten mögen einwenden, dass diese Prozentzahlen unter ihrer Reprä-
sentanz im Parlament liegen und daher ein Zugeständnis darstellen. Weiter 
mögen sie einwenden, dass ein gewisser Anteil mit ähnlicher Orientierung 
unpolitische Teile der Gesellschaft repräsentiert, von denen die Islamisten nicht 
ausgeklammert werden dürfen. Diese Ansicht vertritt insbesondere Nadia Mustafa. 
Diese Einwände sind natürlich legitim, widerlegen aber nicht die Tatsache, 
dass die Mehrheit der ursprünglichen verfassungsgebenden Versammlung aus 
Islamisten bestand. Dies als islamistische „Dominanz“ zu bezeichnen, scheint 
jedoch übertrieben.

Dennoch zogen sich viele Nicht-Islamisten aus der Versammlung zurück – 
entweder aus Protest gegen die Dominanz der Islamisten bei der Arbeit der Ver-
sammlung oder im Versuch, die Arbeit der Versammlung zu sabotieren. Einige 
wenige hatten auch andere Gründe für ihren Rückzug. Um die vorgegebenen 
Quoten zu wahren, mussten Ersatzleute gesucht werden.

Folgende drei Personen aus dem islamistischen Lager zogen sich zurück: 
Muhammad Hass n, T hir ‘Abd al-Muhsin und ‘Al  Fath al-B b.

Folgende 28 Personen aus staatlichen Einrichtungen und dem nicht-isla-
mistischen Lager zogen sich zurück: M hir al-Bahayr , ‘Adil ‘Abd al-Ham d ‘Abd 
Allah, ‘Abd Allah Sa’ d Ab  al-‘Izz, Bah  al-D n Ab  al-Shawkah, Shah rah Hal
m D s, F ’ad Badr w , Muhammad Ibrah m K mil, Muhammad Ahmad ‘Abd al- 
Q dir, Ayman N r, ‘Abd al-Jal l Mustafa, ‘Abd al-Sand Yamamah, Ahmad M hir,  
‘Amr M sa, Muhammad Anwar al-S d t, Bischof Boula, Safwat al-Bayad , Edward 
Gh lab, Munsif Naj b Sul m n, Bischof Yuhanna Qultah, Ashraf ‘Abd al-Ghaf r, 
S mih Ash r, J bir J d Nass r, Su’ad K mil Rizq, Sam r Marcos, Far q Juwaydah, 
Man l al-T b , Wah d ‘Abd al-Maj d und Man r al-Shurbaj .

Als Ersatzleute für die Muslimbruderschaft und die Salaf  rückten folgende 
neun Personen nach: ‘Izzat al-Jarf, Ahmad al-Bayal , Hilm  al-Jazz r, Waj h al- 
Sh m , Muhammad Mans r, Ahmad Khal l, Muhammad al-Kurd , N r al-D n  
‘Al  und Sa’ d ‘Abd al-Az m.

Die fünf nachrückenden Mitglieder der unabhängigen Islamisten hießen: 
Ayman Qand l, Ma’bad al-Jarh , H tim ‘Azz m, Ramadan Bat kh und Zak  Zayd n.
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Die fünf nachrückenden Mitglieder der Nicht-Islamisten waren: ‘Umar ‘Abd al-  
H d , ‘Abd al-Mun’im al-T nis , George Messiha, Rif’at Liq shah und S z  N shid.

Die letzten drei zogen sich nachträglich aus der verfassungsgebenden Ver-
sammlung zurück. 

Dies ergibt in der Summe 85 Mitglieder und erfüllt die für die Verabschiedung 
des Verfassungsentwurfs erforderliche Quote. Im Gegensatz zu den ursprüng-
lichen 100 Mitgliedern ist diese Zusammensetzung jedoch extrem islamistisch-
lastig. 71 Personen sind dieser Strömung zuzurechnen. Das sind 84 % der endgül-
tigen Versammlung. Der Verfassungstext stammt nicht in Gänze von Islamisten, 
sie gaben ihm aber primär die endgültige Form.93 

Ist die Verfassung angesichts dessen repräsentativ für Ägypten? Die Isla-
misten werden dies bejahen, den Liberalen und Linken politisches Taktieren 
vorwerfen und auf die Ratifizierung des Textes durch die ägyptischen Wähler im 
Rahmen des Referendums verweisen. Die Nicht-Islamisten werden es verneinen, 
den Islamisten stattdessen das Ansichreißen der Kontrolle über die Versammlung 
und den verfassungsgebenden Prozess vorwerfen und auf die geringe Wahlbe-
teiligung und das geteilte Echo des Referendums verweisen. Welcher Meinung 
man sich anschließt, ist mehr oder weniger Ansichtssache. 

Die Fakten verdeutlichen jedoch, dass die ursprüngliche Versammlung zwar 
massiv, aber keinesfalls fast ausschließlich mit Islamisten besetzt war. Die Nicht-
Islamisten überließen sie aus Protest ihren Gegnern, was auf ein Scheitern bei 
der Konsensfindung hindeutet. 

Bei wem die Schuld dafür zu suchen ist, steht auf einem anderen Blatt. Die 
Konsequenzen tragen jedoch alle Ägypter. 

2.2  Die interne Dynamik der  
Zweiten Verfassungsgebenden Versammlung

 Diana Serôdio

Die Ausarbeitung einer Verfassung ist ein relativ genormter Vorgang, bei dem 
als Muster der Aufbau vieler Verfassungstexte der jüngeren Geschichte dient.94 

Das Innovative an der ägyptischen Verfassung von 2012 ist daher nicht die 
Strukturierung ihrer einzelnen Kapitel. Auch der Prozess selbst – die Ausarbei-
tung der einzelnen Artikel in den verschiedenen Ausschüssen mit ihren jeweils 
20 Mitgliedern – ist kein Alleinstellungsmerkmal. In diesem Kapitel werden wir 
jedoch sehen, dass einige Mitglieder der Versammlung mit Stolz darauf blicken, 
wie dieser Vorgang organisiert und gesteuert wurde, und andere – vorrangig 
Nicht-Islamisten – ihn für seine mangelnde Transparenz und die konfuse Orga-
nisation kritisierten sowie die unnötige Eile und das Fehlen eines echten Willens 

beklagten, einen Konsens zu erzielen, weil die islamistische Mehrheit den Vor-
gang angeblich unnötig politisierte. Angesichts der großen Unstimmigkeiten und 
Kontroversen beschlossen letztere am Ende ihren Rückzug aus der Versammlung.

2.2.1 Die Arbeitsweise der verfassungsgebenden Versammlung

Nach der Bildung der verfassungsgebenden Versammlung war es Zeit, über ihre 
Arbeitsweise nachzudenken – die Art und Weise der Entstehung des endgültigen 
Textes. Man beschloss, die 100 Mitglieder auf fünf Ausschüsse zu verteilen. Einen 
für jedes Kapitel: Staat und Gesellschaft, Rechte und Freiheiten, Staatliche Organe 
(Funktionen von staatlichen Institutionen und das System für ihre Kontrolle) 
sowie unabhängige Behörden. Ein fünfter Ausschuss war nicht direkt mit dem 
Verfassungsentwurf befasst, sondern sammelte Forderungen und Wünsche der 
Bürger über eine speziell für diesen Zweck eingerichtete Website bzw. im Rahmen 
verschiedener Anhörungen in den Monaten der Arbeit der Versammlung und 
gab diese Forderungen und Wünsche an die zuständigen Ausschüsse weiter. Jeder 
dieser fünf Ausschüsse hatte eine nicht festgelegte Zahl an Mitgliedern, die sich 
aus eigenem Wunsch dem Ausschuss ihrer Wahl angeschlossen hatten – solange 
die zahlenmäßige Ausgewogenheit gewährleistet blieb. Nur die Mitglieder eines 
Ausschusses hatten Stimmrechte für diesen Ausschuss; allen anderen stand es 
jedoch frei, seine Sitzungen zu besuchen und Vorschläge einzureichen.

Die vier direkt an der Verfassung arbeitenden Ausschüsse befassten sich 
in den ersten Monaten der Versammlung intensiv mit der Ausarbeitung eines 
Entwurfs, der einem fünften Ausschuss vorgelegt wurde, der ausschließlich aus 
Rechtsexperten bestand. Dieser so genannte „Redaktionsausschuss“ sollte sicher-
stellen, dass alle Artikel juristisch einwandfrei sind und sich keine Wiederho-
lungen, Parallelen oder Widersprüche in die verschiedenen Artikel der einzelnen 
Ausschüsse einschleichen – was bei getrennt arbeitenden Ausschüssen schon 
einmal passieren kann. Nach der Überarbeitung gingen die Entwürfe zurück an 
den entsprechenden Ausschuss, bis diese einen in Inhalt und Wortlaut juristisch 
nicht mehr zu beanstandenden Text lieferten. Der Redaktionsausschuss stellte 
zudem sicher, dass die vom fünften Ausschuss gesammelten Vorschläge der 
Bürger gegebenenfalls in den Entwurf einfließen. Als sämtliche Entwürfe von 
allen Ausschüssen fertig waren, wurden diese zusammengefasst und zur Vor-
besprechung in der Plenarsitzung an alle Mitglieder der Versammlung verteilt. 
Anschließend folgte eine weitere Durchsicht durch den Redaktionsausschuss. 
Dann ging der Entwurf an einen kleineren Redaktionsausschuss mit nur vier 
Mitgliedern (alles Experten, einer von außerhalb der Versammlung), der die 
endgültige Fassung des Entwurfs erstellte. Dann wurde der Entwurf zur Gewähr-
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leistung der Transparenz auf die Website gestellt und in verschiedenen Gouver-
nements sowie außerhalb des Landes für die im Ausland lebenden Ägypter in 
Anhörungen zur Diskussion gestellt, um die Meinung der Bürger einzuholen. 
In der Zwischenzeit diskutierte man die einzelnen Artikel in der Plenarsitzung. 
Nach Abschluss der Diskussionen und Einarbeitung der Änderungen erstellte 
man einen endgültigen Entwurf und ließ auf einer langen Plenarsitzung der 
Versammlung über ihn abstimmen. 95

Die Zweite Verfassungsgebende Versammlung für die Verfassung von 2012 tagte 
über einen Zeitraum von sechs Monaten. Bis Ende September befassten sich die 
einzelnen Ausschüsse mit der Ausarbeitung eines umfassenden, für die Mitglieder 
der Versammlung akzeptablen Entwurfs. Einige legten ihre endgültigen Entwürfe 
schneller als andere vor. Der Ausschuss für staatliche Organe benötigte aufgrund 
der Komplexität des Themas beispielsweise länger für seinen ersten Entwurf. Anfang 
Oktober konnte der Redaktionsausschuss jedoch einen mehr oder weniger konsoli-
dierten ersten Entwurf zur Diskussion in den Plenarsitzungen vorlegen.

Am 3. Oktober unterzeichneten die Vertreter der verschiedenen Gremien 
ein Dokument, dem zufolge man bezüglich der meisten Artikel eine Einigung 
erzielt hatte.96 Nur acht von ihnen wurden als „umstritten“ zurückgestellt und 
formlos von denselben politischen Parteien und Vertretern der Zivilgesellschaft 
(etwa 25) diskutiert, um eine Übereinkunft zu erzielen. Nach vielen Beratungen 
lag für alle umstrittenen Artikel ein neuer Entwurf vor – mit Ausnahme von 
zwei Artikeln, die aus Zeitmangel zurückgestellt wurden (später beschloss man 
einstimmig, sie ganz entfallen zu lassen). Laut Dr. Amr Darrag waren unter den 
verabschiedeten Artikeln z. B. auch Artikel 2 und 219 vertreten (der am stärksten 
islamisch geprägte Artikel im Verfassungstext). Diese Artikel fanden unverändert 
Eingang in die jetzige Verfassung.

Direkt nach Fertigstellung eines ersten Textentwurfs begannen die Plenar-
sitzungen. In ihnen hatten alle Mitglieder das Recht, über jede Klausel zu dis-
kutieren. Bei Bedarf wurden formlose Abstimmungen durchgeführt, um die 
Akzeptanz eines Artikels zu ermitteln. Ließ sich im Hinblick auf eine Klausel keine 
Einigung erzielen, gab es weitere Diskussionen, um sich über das weitere Vor-
gehen zu verständigen. In solchen Fällen kam der zuständige Ausschuss erneut 
zusammen, um die besagte Klausel unter Berücksichtigung der vorgebrachten 
Einwände neu zu formulieren. So setzten die ursprünglichen Ausschüsse ihre 
Arbeit im Verbund mit den Plenarsitzungen fort, um Klauseln auf Anfrage umzu-
schreiben oder neue Vorschläge von Versammlungsmitgliedern oder Bürgern 
aus den Anhörungen bzw. von der Website zu berücksichtigen. Der Redaktions-
ausschuss versuchte zudem häufig, Artikel unter Berücksichtigung des in den 
Plenarsitzungen Diskutierten so zu ändern, dass sie breitere Akzeptanz fanden.

Der Prozess war langwierig und komplex; viele Kirchenvertreter, Nicht-Islamisten 
und einige Gewerkschaftsvertreter hatten sich inzwischen zurückgezogen. Fast 
zwei Monate nach Vorstellung des ersten Entwurfs fand jedoch am 29. November 
die endgültige Abstimmung statt. Der endgültige Entwurf der ägyptischen Ver-
fassung wurde gebilligt und zwei Wochen später im Rahmen eines Referendums 
zur Abstimmung gestellt.

2.2.2 Kritik und Meinungsverschiedenheiten

In einem von starker Polarisierung geprägten Klima wurde die verfassungsge-
bende Versammlung heftig kritisiert – vorrangig von Gegnern der Islamisten. Wie 
bereits erwähnt, begann dies schon mit der Bildung der Versammlung. Während 
die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, Unterstützer der Muslimbruderschaft und 
Salaf s die Zusammensetzung der Versammlung für ausgewogen und gerecht 
hielten, ähnelte sie der Opposition zu stark ihrer Vorgängerin. Diese war mit der 
Begründung aufgelöst worden, sie enthielte zu viele Islamisten, sei zu politisiert 
und bestünde aus viel zu vielen Mitgliedern der Volksversammlung. Dies wurde 
als verfassungswidrig ausgelegt.

Auch die neue Versammlung hatte für viele immer noch eine zu große ideo-
logische und politische Nähe zu den Islamisten. Noch vor ihrer ersten Sitzung am 
11. Juni verließen einige bürgerliche Parteien und Bewegungen das neu gebildete 
Gremium aus Protest. Die Islamisten ihrerseits bestreiten die ihnen vorgeworfene 
ideologische und politische Nähe. Für sie verkörperte die Versammlung lediglich 
den Willen des Wahlvolkes, das in der Tat eine viel größere islamistische Mehrheit 
in das Parlament gewählt hatte, was sich in der Zweiten Verfassungsgebenden 
Versammlung in dieser Form nicht widerspiegelte. Zudem verwiesen die Islamisten 
darauf, dass die Zusammensetzung und die zentralen Abstimmungsregeln der 
neuen Versammlung von allen Beteiligten bereits im Vorfeld in der Parteizentrale 
der Wafd-Partei beschlossen worden waren. Laut Amr Darrag bedeuteten die Quo-
ten für die einzelnen politischen Parteien nicht, dass diese automatisch Personen 
des eigenen politischen Lagers nominieren würden.97 So nominierte die Freiheits- 
und Gerechtigkeitspartei im Rahmen ihrer Quote beispielsweise liberale Politiker wie 
Wah d ‘Abd al-Maj d – ein prominenter Berufspolitiker, der die Muslimbruderschaft 
bei vielen Gelegenheiten kritisiert hatte.98

Mit zunehmender Dauer der Ausarbeitung der Verfassung beklagten die 
Nicht-Islamisten immer stärker, die Mehrheit der Versammlung arbeite nicht 
energisch genug auf einen Konsens hin und stelle die religiösen Aspekte des 
Dokuments, insbesondere die Rolle der Religion in den Staatsangelegenheiten, 
zu stark in den Vordergrund. 
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Am 17. November 2012 begannen die Rücktritte. Die fünf Kirchenvertreter 
begründeten ihren Rückzug in Gestalt von Bischof Pachomios damit, dass „der 
laufende Prozess innerhalb der verfassungsgebenden Versammlung keine Ver-
fassung garantiert, die einen nationalen Konsens darstellt oder die Identität 
Ägyptens widerspiegelt“.99

Diesen Rücktritten schlossen sich Nicht-Islamisten an, die auf einer Presse-
konferenz der Wafd-Partei am 18. November ihren Rückzug mit dem Umstand 
begründeten, dass die islamistische Mehrheit in der Versammlung den Prozess 
eindeutig zu schnell vorantreibe. Daher vermieden sie es bewusst, sich auf ernste 
Debatten über den Inhalt von Artikeln einzulassen. Man verfolge damit die 
Absicht, den endgültigen Entwurf noch vor Beginn der Beratungen des Verfas-
sungsgerichts über die Verfassungsmäßigkeit der verfassungsgebenden Versamm-
lung fertigzustellen. Diese stand nämlich in Frage, weil die verfassungsgebende 
Versammlung von einer Volksversammlung einberufen worden war, die Mitte 
Juni 2012 aufgelöst wurde.

Die Opposition bezeichnete die Beschleunigung des Prozesses als inakzep-
tabel, insbesondere weil das Dokument ihres Erachtens einige fehlerbehaftete 
Klauseln und einander widersprechende Artikel enthält. Der aus den Medien 
bekannte Hamd  Qand l, der sich ebenfalls aus der Versammlung zurückzog, 
beklagte, dass die verschiedenen Änderungen, die Nicht-Islamisten für mehr 
als die Hälfte des Inhalts vorschlugen, keine Berücksichtigung fanden. So war 
die Opposition beispielsweise der Meinung, die Artikel mit Bezug zur sozialen 
Gerechtigkeit bedürften dringender Änderungen. Die diesbezüglichen Vorschlä-
ge wurden jedoch nicht einmal diskutiert. Wahid Abdel Mejid berichtete, er habe 
auf die Verankerung von Arbeitsrechten sowie die Belange von Rentnern in der 
Verfassung gedrängt. Aber umsonst, berichtet er weiter: „Wir landeten in einer 
Sackgasse und die Gespräche endeten ergebnislos.“100 Amr Moussa merkte an, 
dass die Mitglieder, die sich aus der Versammlung zurückzogen, „nicht einfach 
anderer Meinung als diese Partei oder jene Gruppe waren. Wir lehnen die Formu-
lierungen der Verfassung ab, die wir nicht ändern dürfen.“ Der Vorsitzende der 
Wafd-Partei, Sayy d al-Badaw , war ebenfalls einer der Kritiker der Versammlung. 
Seines Erachtens sind einige Artikel schlichtweg „katastrophal“.101

Neben den fünf Kirchenvertretern und den zwölf Mitgliedern bürgerlicher 
Parteien traten auch acht Delegierte eines beratenden Ausschusses zurück, der 
die Versammlung in technischen Fragen unterstützen sollte. Als Begründung 
hieß es, die Vorschläge des Ausschusses seien ignoriert worden und es habe die 
Zeit gefehlt, die Artikel umfassend zu diskutieren. Den Gesetzgebern im Gremi-
um gelang es nicht, eine Einigung über den Stichtermin zu erzielen, der für den 
Dezember angesetzt war.102

Kurz nach dieser Rücktrittswelle erließ Präsident Mursi am 22. November 2012 
ein Dekret, in dem es hieß, seine Entscheidungen seien „endgültig und weder von 
Einzelnen noch von Gremien anfechtbar, bis eine neue Verfassung verabschiedet 
und ein neues Parlament gewählt wurde“. Ferner hieß es dort, der Sh rá-Rat und 
die verfassungsgebende Versammlung könnten von keinem Justizorgan aufgelöst 
werden. Das sollte letzterer die Möglichkeit geben, ihrer Arbeit für maximal acht 
Monate nachzugehen. Das hieß auch, dass die Versammlung einige zusätzliche 
Monate erhielt, um am Verfassungsdokument weiterzuarbeiten, statt die Arbeit 
schon nach sechs Monaten abschließen zu müssen – wie im Referendum vom 
19. März 2011 vorgesehen.103

Aus Protest gegen dieses Dekret und die kritisierte Überschreitung der Macht-
befugnisse durch den Präsidenten gingen Tausende Ägypter auf die Straße. In der 
verfassungsgebenden Versammlung führte dies zum Rücktritt der Vorsitzenden 
der Wafd-Partei Muhammad K mil und ’Abd al-Daw d sowie von Vertretern der 
Ghad Al-Thawra-Partei. „Aus der Verfassungserklärung geht eindeutig hervor, 
dass es für uns keinen Staat gibt, für den wir eine Verfassung schreiben müssten“, 
erklärte Mohamed Kamel. Am Ende waren nur noch vier Parteien in der Ver-
sammlung vertreten: die Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, die Nour-Partei, die 
Al-Wasat-Partei und als einzige nicht-islamistische Partei die El-Hadara-Partei.104

Die Islamisten sehen die Dinge naturgemäß anders. Die Versammlung wurde 
nach eingehenden Beratungen mit Mitgliedern aller Parteien in der Volksver-
sammlung gebildet. Dabei wurden gemeinsam nicht nur die Quoten und Abstim-
mungsregeln für die zu verabschiedenden Artikel (die eine Mehrheit vorsahen, 
was eine Zustimmung über das islamistische Lager hinaus voraussetzen würde), 
sondern sogar die Namen der einzelnen zu nominierenden Mitglieder festgelegt. 
Diese Übereinkunft wurde von allen mit Ausnahme des Ägyptischen Blocks, der 
Karama, der Sozialistischen Volksallianz und den Parteien der Demokratischen 
Front unterzeichnet, die ihre Mitarbeit von Beginn an verweigerten. Weil diese 
Übereinkunft unterzeichnet wurde, gibt es nach Ansicht der Islamisten keine 
Gründe, die Versammlung für unrechtmäßig oder „islamisiert“ zu erklären. Auch 
wenn der Nour-Partei sowie der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei das Recht gewährt 
wurde, 50 % der Mitglieder zu bestimmen, so argumentierte man, gehörten diese 
nicht zwangsläufig ihren Parteien an oder sympathisierten mit deren Ideologie.

Im Hinblick auf die „Islamisierung“ des Verfassungsdokuments, also den 
Vorwurf, dass diese neue Verfassung die Voraussetzungen für eine viel stärkere 
Einmischung der Religion in Staatsangelegenheiten schaffe, merkte Amr Darrag 
an105, dass einige der wichtigsten Kritiker von Artikel 219 (wie die bekannten 
Politiker bürgerlicher Parteien Sayy d al-Badaw  und Ayman Nour) diesem am 
3. Oktober zugestimmt hätten, indem sie einwilligten, ein Dokument zu unter-
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zeichnen, das auch andere Klauseln wie Artikel 2 und Artikel 4 enthielt (wobei 
nur der letztgenannte Artikel später leicht geändert wurde und damit in der 
Verfassung nicht mehr ganz dem ursprünglichen Entwurf entspricht).106 Daher 
argumentieren die Islamisten, die Kritik ihrer Gegner beziehe sich nicht auf den 
Inhalt der Verfassung, sondern sei politisch motiviert. Als den Nicht-Islamisten 
klar wurde, dass der Erfolg der verfassungsgebenden Versammlung und die 
Verabschiedung der Verfassung innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Verab-
schiedung zu Parlamentswahlen führen würden, unternahmen sie nach Ansicht 
von Dr. Darrag alles in ihrer Macht Stehende, um die neue Verfassung in den 
Augen der Menschen zu diskreditieren. „Diejenigen, die zurücktraten, handelten 
demokratiefeindlich: Sie wollten die Meinung einer Minderheit durchsetzen“, 
so der Generalsekretär der Versammlung.

Die Islamisten bestreiten den Vorwurf, es hätte von islamistischer Seite den 
eindeutigen Versuch gegeben, den verfassungsgebenden Prozess zu beschleu-
nigen und noch vor dem Urteil des Verfassungsgerichts über die Verfassung 
abstimmen zu lassen. Zur Untermauerung ihrer Argumente führen sie an, dass 
es selbst dann keine Veranlassung gegeben habe, die Ausarbeitung des endgül-
tigen Entwurfs zu verzögern, als die verfassungsgebende Versammlung durch die 
Erklärung des Präsidenten vom 22. November 2012 unter Schutz gestellt und ihr 
so die Möglichkeit eröffnet wurde, ihre Arbeit um zwei Monate zu verlängern. 
Trotz des 16-stündigen Abstimmungsmarathons am 29. November erklären die 
verbleibenden Mitglieder der Versammlung, sie seien vom ersten Tag an bereit 
gewesen, die Arbeit bis Dezember abzuschließen – wie im Referendum vom  
19. März 2011 vorgesehen. Eigentlich hätten sie damit gerechnet, eher fertig zu 
sein. Bis zum Dezember und nach sechs Monaten des Feilens am Entwurf sowie 
der Beratung und einer dreiwöchigen Diskussion des endgültigen Entwurfs 
waren sie mehr als bereit, zur Abstimmung zu schreiten, wie Dr. Darrag bestä-
tigt. Darüber hinaus erklärte er: „Es besteht zudem jederzeit die Möglichkeit, die 
Verfassung zu ändern. Wenn wir ein Parlament haben, können wir über diese 
Artikel diskutieren […].“107

Zur Erklärung des Präsidenten vom 22. November bekennen sich die Isla-
misten weiterhin. Ihres Erachtens sollte sie die demokratischen Institutionen 
– den Sh rá-Rat und die verfassungsgebende Versammlung – vor dem Verfas-
sungsgericht schützen. Für Dr. Darrag ist dieses Gericht „eines der wichtigen 
Instrumente zur Verhinderung der neuen Ordnung“108, weil sämtliche Mitglieder 
noch während der Mubarak-Ära ernannt wurden. Die Auflösung des gesamten 
Parlaments und nicht nur eines Drittels der Sitze, deren Vergabe laut Verfas-
sungsgericht auf verfassungswidrige Art zustande gekommen war, ist für ihn 
Beweis für die politische Instrumentalisierung des Gerichts und die bewusste 

Verzögerung des Übergangs, „um dem alten Regime eine Chance zu geben, sich 
erneut zu etablieren“.109

Dr. Darrag zufolge musste der Präsident im November 2012 angesichts einer 
drohenden soziopolitischen Krise dieses Dekret erlassen, um zu verhindern, 
dass der Übergangsprozess auf Null zurückgeworfen wird – und auf diese Weise 
die Rückkehr des Militärs in die Politik und damit an die Macht in Legislative 
und Exekutive zu riskieren. Genau dies galt es mit allen Mitteln zu verhindern. 
Sha’b n ’Abd al-’Al m, Mitglied der Nour-Partei und der verfassungsgebenden 
Versammlung, lobte die Erklärung als positiven Schritt, weil sie dazu beitrug, 
„ein Mindestmaß an Forderungen der Revolution“ durchzusetzen.110 Andere 
Islamisten verwiesen darauf, dass der Präsident, wenn er – wie in vielen Straßen-
protesten nach dem Dekret behauptet – ein Diktator wäre, die Fortsetzung des 
demokratischen Prozesses verhindern würde, statt diese Institutionen zu schüt-
zen. Es darf jedoch auch nicht unerwähnt bleiben, dass Mursi selbst Islamist ist, 
früher der Muslimbruderschaft angehörte und Chef ihres politischen Arms, der 
Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, war. Daher kann ebenso berechtigt gemutmaßt 
werden, er habe diese Institutionen nur geschützt, um sicherzustellen, dass sie 
unter Kontrolle der Islamisten bleiben – insbesondere weil gemutmaßt wurde, 
das Verfassungsgericht plane auch das Mursi-Dekret vom 12. August 2012, das 
die politische Macht des SCAF beschnitt und sie dem Präsidenten zurückgab, für 
rechtswidrig zu erklären.

Außerdem machen die Islamisten geltend, dass diese Erklärung auch vorsah, 
den zurückgetretenen Mitgliedern der Versammlung die Chance zu geben, ihre 
Entscheidung zu revidieren und in den gewährten zwei Monaten Verlängerung 
zu versuchen, die Diskussion über die beanstandeten Klauseln und Mängel 
erneut anzustoßen. Daraus schließt Dr. Darrag, dass nachdem die verbleibenden 
Mitglieder der Versammlung zwei Wochen auf die Rückkehr der Liberalen und 
Christen gewartet hätten, klar war, dass „sie [die Opposition] kein Interesse daran 
hatten, bestimmte Artikel zu ändern und das Problem zu lösen: Ihnen ging es 
darum, den Prozess in Gänze scheitern zu sehen.“ Einige der zurückgetretenen 
Mitglieder hätten laut Darrag eine Rückkehr an die Bedingung geknüpft, dass 
nach Verabschiedung der Verfassung neue Präsidentenwahlen stattfinden. Dies 
lehnten die Versammlungsmitglieder jedoch ab.111

2.2.3 Die Ergebnisse des Referendums

Trotz des Boykotts der nicht-islamistischen Mitglieder der Versammlung wurde 
die Abstimmung fortgesetzt, obwohl in der abschließenden Sitzung nicht 100 
Mitglieder anwesend waren, weil auch von den Nachrückern viele ihr Erscheinen 
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verweigert hatten. Der Entwurf wurde von der Versammlung verabschiedet und 
dem Präsidenten übergeben, der zu einem Referendum aufrief.

In Reaktion darauf begaben sich am 5. Dezember zehntausende von Demons-
tranten auf die Straßen von Kairo und marschierten in Richtung Präsidenten-
palast. Sie forderten von Mursi, das Referendum zu verschieben und zurückzu-
treten. Sie warfen ihm vor, wie ein „Pharao“ zu regieren. Als sich mutmaßliche 
Unterstützer der Muslimbrüder den Protestierenden in den Weg stellten, kam es 
zu Auseinandersetzungen, bei denen Demonstranten starben. Am 8. Dezember 
gab der Präsident den Großteil seiner Macht ab, war aber nicht bereit, das Refe-
rendum zu verschieben. Er begründete dies mit einer  Klausel des vom Volk bestä-
tigten Referendums vom 19. März 2011, welche vorschreibt, 15 Tage nach dessen 
Fertigstellung in einem Referendum über den endgültigen Verfassungsentwurf 
abstimmen zu lassen. Eine Überschreitung dieser Frist wäre verfassungswidrig.

Nach der Weigerung Mursis, sich am 2. Dezember mit den Mitgliedern des 
Verfassungsgerichts zu treffen, damit diese ihr Urteil über die Rechtmäßigkeit 
der verfassungsgebenden Versammlung verkünden könnten, legten die meisten 
Gerichte im Land ihre Arbeit nieder. Die Vorsitzenden der richterlichen Verei-
nigung drohten, das Referendum nicht überwachen zu wollen, und äußerten 
Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Abstimmung.

Letztlich fand das Referendum in zwei Durchgängen am 15. und 22. Dezem-
ber statt. 63,8 % der Wähler stimmten mit Ja. Angesichts der hohen Zahl an 
gemeldeten Verstößen und der geringen Wahlbeteiligung von nur 32,9 % konn-
ten die Befürworter keinen überwältigenden Sieg für sich reklamieren. Jetzt droht 
möglicherweise eine jahrelange Anfechtung des Ergebnisses – was die vielen 
Probleme Ägyptens nicht gerade kleiner werden lässt.112

3. Analyse des Inhalts der Verfassung

„Wir, das Volk …“ beginnt die Präambel der ägyptischen Verfassung, beruft sich 
damit auf das Volk als Basis ihrer Legitimität und erinnert an den ähnlichen 
Wortlaut der Verfassung der USA. Diese kommt jedoch fast ohne Verweise auf 
die Religion aus. Falls doch, dann nur um es zu untersagen, dass Bewerber für den 
öffentlichen Dienst nach ihrer Religionszugehörigkeit befragt werden, und dass 
Gesetze verabschiedet werden, um eine Religion zu etablieren. Sie sichert jedoch 
jedem Bürger die freie Religionsausübung zu. Anders die ägyptische Verfassung: 
Sie ist voll von Verweisen auf die Religion. Dies beginnt schon in der Präambel.

3.1 Religion in der ägyptischen Verfassung
 Jayson Casper

„…von Ägypten, im Namen Gottes, des Barmherzigen, und mit seiner Hilfe, 
erklären: Dies ist unsere Verfassung.“ So endet die erste Zeile. Weiter heißt es in 
der Präambel, Ägypten habe den Weg für den Monotheismus geebnet, Wissen 
über den Schöpfer etabliert und die Propheten und Gesandten Gottes geehrt. 
Im vierten Grundsatz sind Freiheiten aufgelistet, die Gottes Schöpfung von der 
Gnade des Schöpfers zuteil werden. Der zehnte Grundsatz ruft zur Einheit des 
arabischen Volkes und zur Zusammenarbeit mit der übrigen islamischen Welt 
auf. Und der elfte Grundsatz preist die führende geistige und kulturelle Rolle 
Ägyptens in vielen Bereichen. Gesondert erwähnt werden diesbezüglich die Lan-
deskirche und die islamische Azhar-Universität als tragende Säule der nationalen 
Identität, der arabischen Sprache und der islamischen shar ’ah als Leuchtfeuer 
des gemäßigten, aufgeklärten Denkens.113

Dann endet die Präambel und es beginnen die eigentlichen Artikel der Ver-
fassung mit der Erklärung: „Wir, das ägyptische Volk, im Glauben an Gott und 
seine himmlischen Gesandten…“. Wenn die Verfassung der Vereinigten Staaten 
von Amerika die Religiosität des Volkes voraussetzt, muss man sagen, dass die 
ägyptische Verfassung diese fordert. Dies wird im Nachstehenden umfassend 
erläutert.

3.1.1 Die Grundsatzartikel

Artikel 1 der Verfassung erklärt das ägyptische Volk zum Teil der arabischen und 
islamischen ummah. Afrika und Asien werden ebenfalls erwähnt, nicht jedoch 
der Mittelmeerraum. Dieser Artikel ist keine juristische Erläuterung, sondern eine 
Aussage zur Identität mit Verweis auf den Pan-Arabismus und Pan-Islamismus, 
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aber gleichzeitig auch eine Abgrenzung von der europäischen und westlichen 
Zivilisation. 

Mit Artikel 2 beginnt die rechtliche Definition der Beziehung zwischen 
Staat und Islam. Er ist die Staatsreligion. Die Grundsätze der shar ’ah bilden die 
Hauptquelle der Rechtsprechung.114

Dieser Artikel wurde wortwörtlich aus der Verfassung von 1971 übernom-
men. Das ist wie ein Sieg für die Nicht-Islamisten zu werten. Seit dem Rücktritt 
von Mubarak warnten Islamisten und insbesondere Salaf s, liberale und säkulare 
Ägypter wollten den Artikel ganz aus der Verfassung nehmen. Der Wunsch mag 
vielleicht bestanden haben, eine entsprechende Kampagne oder einen Einsatz 
der Öffentlichkeit gab es jedoch nie. Sehr rasch versicherten sie der Bevölkerung, 
Artikel 2 würde bleiben. Am Ende waren es die Salaf s, die Druck ausübten. Viele 
ihrer Scheichs argumentierten öffentlich, nur die shar ’ah könne die Quelle der 
Rechtsprechung sein.

Stein des Anstoßes war die Auslegung des Wortes „Grundsätze“. Das Oberste 
Verfassungsgericht wurde in allen Streitfragen dieser Art als Mittler eingeschaltet 
und wählte eine breit gefasste Auslegung, die sich auf die vagen Gerechtigkeit-
sideale konzentrierte. Salaf s glaubten, diese Auslegung würde die shar ’ah fast 
vollständig außen vor lassen – nicht ganz grundlos. Am Ende konnte in dieser 
Frage keine Einigkeit erzielt werden. Als Kompromiss verständigte man sich auf 
einen erläuternden Zusatzartikel, mit dem wir uns nachstehend befassen.

Artikel 3 übernimmt ein Prinzip aus der shar ’ah und macht es zu einer ver-
fassungsmäßigen Garantie. Demnach erhalten Juden und Christen das Recht, 
ihre persönlichen und religiösen Angelegenheiten auf der Basis des Kirchenrechts 
zu regeln, so auch die Wahl ihrer Führung. Dieser Artikel wurde sehr früh von 
den Islamisten vorgeschlagen und war nie Gegenstand größerer Streitigkeiten. 
Lediglich die säkular gesinnten Kopten wehrten sich dagegen, diese Gesetze an 
die Autorität der Kirche zu knüpfen, insbesondere in umstrittenen Fragen wie 
Heirat und Scheidung. Die orthodoxe Kirche pflegt eine äußerst konservative 
Familienpolitik, besonders in der Scheidungsfrage. 

Da diese Regelungen bereits vor ihrer Aufnahme in die Verfassung die Bezie-
hungen zwischen Staat und Kirche bestimmten, diente Artikel 3 dem Zweck, ein 
„Gegengewicht“ für ihre zunehmend religiöse Färbung zu schaffen. Angesichts 
der breiten Ablehnung der Verfassung durch die Kopten beklagten sich viele 
Islamisten. Dieser Artikel war ein Zugeständnis an die Kopten, und jetzt musste 
man erleben, dass sie sich gegen eine stärkere Verankerung der shar ’ah in der 
Verfassung stemmten.

Artikel 4 verkörpert einen wichtigen Wandel im religiös-politischen System 
Ägyptens. Er erklärt die Azhar zu einer unabhängigen, staatlich finanzierten 

Einrichtung, die ihr Führungspersonal selbst bestimmen darf und in allen gesetz-
lichen Fragen mit Bezug zur shar ’ah konsultiert werden muss. 

In der Vergangenheit war die Azhar eine Bildungs- und rechtswissenschaft-
liche Einrichtung, die häufig vom Staat hinzugezogen wurde. Der Präsident 
ernannte eigenhändig den Großscheich und obwohl dieser keine offizielle gesetz-
gebende Funktion hatte, wurde ihm häufig vorgeworfen, die religiöse Recht-
fertigung für die Politik der Regierung zu liefern. Dieser Artikel entzieht dem 
Präsidenten diese Befugnis und schreibt die Gründung eines wissenschaftlichen 
Beirats vor, der den Großscheich wählen muss. 

Zudem sieht er eine Umgehung des Verfassungsgerichts vor. Auch wenn 
Artikel 175 die Rolle dieses Gremiums auf die eines Schlichters beschränkt, wird 
es schwer werden, ein von der Azhar gebilligtes Gesetz für verfassungswidrig zu 
erklären. Dies gilt umso mehr für das Parlament; auch wenn die Meinung der 
Azhar scheinbar ignoriert werden kann, ist ein solcher öffentlicher Affront nur 
schwer vorstellbar.

Außerdem regelt dieser Artikel, dass der Großscheich der Azhar nicht des 
Amtes enthoben werden darf. Diese Klausel dient dem Schutz vor der weitver-
breiteten Annahme, die Islamisten würden den gegenwärtigen, für seine islam-
kritischen Ansichten bekannten Amtsinhaber absetzen. Bestimmte hochrangige 
Salaf s in der verfassungsgebenden Versammlung brüsteten sich damit, die 
Klausel wäre im Tausch gegen den obenerwähnten, als ‚Kompromiss‘ geltenden 
Artikel aufgenommen worden. Die Azhar-Führung verneinte dies jedoch. 

Artikel 5 hat keinen Religionsbezug, war aber der Auslöser eines heftigen 
religiösen Streits. Er erklärt das Volk zum Souverän, die Salaf s wünschten jedoch, 
dass Souveränität allein Gott vorbehalten sei. Sie erzielten keinerlei Fortschritte 
beim Versuch, ihn zu ändern. Das verärgerte viele ihrer extremeren Mitglieder.

Artikel 6 führt einen Begriff aus der Religion in einen ansonsten politischen 
Text ein. Er erklärt, dass das politische System auf Demokratie, Bürgerrechten, 
Pluralismus, Wechsel der Macht, Gleichgewicht der Kräfte, Rechtsstaatlichkeit, 
Achtung der Rechte und Freiheiten und außerdem auf sh rá basieren muss.  
Sh rá ist ein Begriff des Islams, der so viel wie „Beratung“ heißt und sich auf das 
traditionelle Verständnis der islamischen Regierungsform bezieht. Was dies in 
der Praxis bedeutet, bleibt abzuwarten.

3.1.2 Die Artikel mit Familienbezug

Nach der Erläuterung der Grundprinzipien für das politische System widmet sich 
die Verfassung sozialen und moralischen Grundsätzen für den ägyptischen Staat. 
Diese haben zum Teil religiöse Bezüge, insbesondere im Hinblick auf die Familie.
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Artikel 10 erklärt die Familie zum Eckpfeiler der Gesellschaft. Die Familie ihrer-
seits gründet in drei Dingen: Religion, Moral und Patriotismus. Dies ist ein 
beschreibender Text, im Weiteren wird jedoch ein Rechtsgrundsatz formuliert. 
Staat und Gesellschaft haben die Pflicht, den wahren Charakter der Familie zu 
schützen.

Dieser Grundsatz wird nicht näher definiert, und Gesetze gründen in jedem 
Land auf moralischen Prinzipien. Weist man dem Staat im Hinblick auf die 
Familie jedoch eine vormundschaftliche Rolle zu, droht die Freiheit der Familie 
beschnitten zu werden, nicht religiös zu sein. Dass auch der Gesellschaft eine 
solche Rolle zukommt, mag ein rein sprachliches Bild sein, öffnet aber unter 
Umständen die Tür für eine inoffizielle „Sittenpolizei“, die sich diese gesellschaft-
liche Rolle anmaßt. Eine derartige Entwicklung muss in jedem Fall Gesetzen 
unterliegen, von der Verfassung wäre sie jedoch gedeckt.

Artikel 11 dehnt die vormundschaftliche Rolle des Staates auf die Gesellschaft 
im Allgemeinen aus. Unter anderem soll er Moral, Anstand und religiöse Werte 
fördern. Dies ist ähnlich zu kommentieren. Anzumerken ist jedoch noch, dass 
die Rolle der Gesellschaft dabei nicht erwähnt wird. Als die Verfassung ausge-
arbeitet wurde, gab es keine gesonderte oder öffentliche Debatte über das Kon-
zept einer Religionspolizei. Die Nicht-Islamisten hegten jedoch diesbezügliche 
Befürchtungen. Es gelang ihnen, derartige Formulierungen aus diesem Artikel 
herauszuhalten.

Artikel 60 widmet sich dem Thema Bildung; Religionsunterricht wird hier zu 
einem unverzichtbaren Unterrichtsfach auf allen Ebenen des Bildungssystems 
bis hin zur Hochschulbildung erklärt. Die Universität wiederum hat die Pflicht, 
die ethische Grundlage für alle Bildungsgänge zu legen. Der allgemeine Religi-
onsunterricht in Ägypten teilt Muslime und Christen in separate Klassen. Dies 
findet in der Verfassung jedoch keine Erwähnung.

Artikel 70 besagt, dass ein Kind neben anderen Aspekten der gebotenen 
Fürsorge das Recht auf einen angemessenen Namen und eine religiöse Entwick-
lung hat. Möglicherweise wird von einer religiösen Entwicklung im Rahmen des 
schulischen Lehrplans ausgegangen, aber auch hier greifen Beschränkungen im 
Hinblick auf das Recht einer Familie, nicht religiös zu sein. 

Einige Kopten äußerten die Befürchtung, die Formulierung, ein Kind brau-
che einen „angemessenen“ Namen, schaffe die rechtliche Basis dafür, koptische 
Namen zu untersagen, wenn sie muslimischen Behörden als unangemessen 
erscheinen.

Artikel 71 ist eine Erweiterung des vorigen Artikels. Er stellt sicher, dass der 
Staat unter anderem auch für die geistige und moralische Entwicklung eines Kin-
des Sorge trägt. Wie bei der Namensfrage muss dieser Text nicht zwangsläufig eine 

Beschneidung der Freiheiten der christlichen Familie bedeuten; im Gegenteil: 
nach Artikel 3 sind diese ausdrücklich geschützt. Sollte jedoch extremistisches 
Gedankengut die staatlichen Organe infiltrieren und die muslimischen Behör-
den entscheiden, die „geistige“ Entwicklung nach islamischem Muster näher 
zu definieren und anzuwenden, lässt sich dies mit der Verfassung rechtfertigen.

3.1.3 Die Artikel mit Freiheitsbezug

Die ägyptische Verfassung ist nicht nur das Produkt religiöser Strömungen, 
sondern auch das Kind einer Revolution, die Freiheit forderte. Dass dies kein 
Widerspruch ist, wird von den meisten Islamisten mit Nachdruck bekräftigt. Der 
Ruf nach Freiheit mündete in einer Reihe von Garantien, die liberal und säkular 
gesinnte Ägypter mit Sicherheit begrüßen. Mit der Frage, in welchem Umfang 
diese unter Umständen eingeschränkt werden, befassen wir uns hier und im 
Zusammenhang mit dem im nächsten Abschnitt genannten Artikel.

Artikel 43 erklärt die Glaubensfreiheit für unantastbar. Den „himmlischen“ 
Religionen – Judentum, Christentum und Islam – garantiert der Staat das Recht auf 
Religionsausübung und den Bau von Gebetsstätten. Man beachte den Wider-
spruch. Der ägyptische Bürger darf glauben, was er will, die öffentliche Ausübung 
der Religion ist jedoch nur den abrahamitischen Religionen gestattet. 

Dieser Artikel besagt wie viele andere in der Verfassung, dass das oben 
gesagte rechtlich noch detaillierter zu regeln ist. Über dieses Recht gibt es seit 
langem Klagen von christlicher Seite. Häufig verhindert der Sicherheitsapparat 
die Erteilung der Genehmigung zum Bau von Kirchen. Dieser Artikel sichert den 
Christen diesbezüglich scheinbar Rechte zu; sie fürchten jedoch, dass sich ihre 
Situation nach der Umsetzung in geltendes Recht nicht verbessert haben wird. 
Wahrscheinlicher ist sogar, dass die Realitäten vor Ort so aussehen werden, dass 
dieses Recht missachtet wird. Dennoch legt eine derartige verfassungsrechtliche 
Bestimmung ein wichtiges Fundament für die Gewährleistung der Rechte der 
Kopten. Für Angehörige anderer Religionen wie die Bah ’ s gilt dies allerdings 
nicht.

Artikel 44 untergräbt jedoch eine Freiheit, die in Artikel 45 zugesichert wird. 
Letzterer garantiert das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Meinungsfreiheit. 
Artikel 44 untersagt es jedoch, die Propheten und Gesandten zu beleidigen. 
Damit erhalten Blasphemie-Gesetze eine verfassungsrechtliche Basis. 

Artikel 50 befasst sich eigentlich nicht mit Religion, stellt diesen Bezug aber 
unter Umständen aufgrund der Einschränkung der Religionsausübung in Artikel 
43 her. Er garantiert das Recht auf private Zusammenkünfte. In Verteidigung des 
Wortlauts, der nur den abrahamitischen Religionen die öffentliche Ausübung 
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ihrer Religion zubilligt, erklärten die Islamisten, dass es Anhängern anderer Glau-
bensrichtungen freistehe, in Privaträumen Andacht zu halten. Möglicherweise 
schützt dieser Artikel diese Freiheit zweiter Klasse.

3.1.4 Die Artikel mit Fiqh-Bezug

Fiqh ist das arabische Wort für „Rechtslehre“. Hier steht es über einer Reihe von 
Artikeln, die für Ägypten besondere rechtliche Konsequenzen haben. Diese Arti-
kel stellen sicher, dass die Normen der shar ’ah direkten Eingang in das politische, 
wirtschaftliche und rechtliche System finden.

Die Artikel 21, 25 und 212 regeln und stärken das waqf-System, das System 
der religiösen Stiftungen. Das ist für Ägypten nichts Neues. Für diese Stiftungen 
gab es schon unter den Vorgänger-Regierungen ein Ministerium auf Kabinett-
sebene. Präsident Nasser verstaatlichte jedoch viele Stiftungen und weitete die 
staatliche Kontrolle über die religiöse Sphäre aus. Im Prinzip bekräftigen diese 
Artikel das Recht, private Stiftungen zu gründen, und übertragen dem Staat eine 
Rolle bei der Verbreitung dieser Form der Ökonomisierung der Frömmigkeit. Jede 
Stiftung muss sich an die Festlegungen des Stifters halten – ein Grundsatz aus 
der shar ’ah, der hier Eingang in die Verfassung findet.

Artikel 86, 137 und 157 definieren jeweils den Amtseid, den die Parlamenta-
rier, der Präsident und der Premierminister leisten müssen. Jeder muss „auf Gott, 
den Allmächtigen“ schwören, das republikanische System, die Verfassung, die 
Gesetze, die Interessen des Volkes und die Einheit der Nation zu schützen. Das 
arabische Wort für „allmächtig“ hat keine besondere religiöse Färbung, es gibt 
jedoch keinen alternativen Wortlaut für Nichtgläubige.

Drei Artikel haben eine besondere Bedeutung für die Definition des religi-
ösen Charakters der ägyptischen Verfassung. Oben erwähnten wir einen Artikel, 
der der Einschränkung des Geltungsbereichs der zugesicherten Rechte dienen 
könnte. Dabei handelt es sich um Artikel 81, der zunächst erklärt, dass kein 
Gesetz die Absicht und den Kern der oben geschilderten Freiheiten einschrän-
ken darf. 

Im nächsten Satz heißt es jedoch, dass diese Freiheiten in der Praxis nicht 
mit den Bestimmungen von Teil I der Verfassung kollidieren dürfen. Das hat 
zunächst keinen religiösen Bezug, man muss aber wissen, dass Teil I den Artikel 2 
umfasst, der die Grundsätze der shar ’ah als wichtigste Quelle der Rechtsprechung 
definiert. Wenn sich die Auslegung des Wortes „Grundsätze“ wie zuvor nur auf 
den vagen Begriff der Gerechtigkeit bezöge, gäbe es nur wenig Anlass zur Sorge.

Artikel 219 ist jedoch der eingangs erwähnte „Kompromiss“-Artikel zu diesen 
Grundsätzen. Laut Definition in diesem Artikel umfassen sie die allgemeinen 

Beweis- und Grundprinzipien der islamischen Rechtslehre sowie die verlässlichen 
Quellen aus den sunnitischen Denkschulen. Auch wenn das Oberste Verfassungs-
gericht die letzte Rechtsinstanz bleibt, muss seine Beweisführung im Einklang 
mit der traditionellen sunnitischen Rechtslehre und ihren Argumentations-
methoden stehen. Hierbei ist anzumerken, dass die ausdrückliche Bezugnahme 
auf die sunnitischen Rechtsschulen die schiitische Lehre offiziell ausschließt.

Die shar ’ah ist ein umfassender Korpus mit Rechtsurteilen, die vor allem aus 
den ersten Jahrhunderten des Islams stammen. Seine Anwendung muss nicht 
zwangsläufig die Beschränkung der in der Verfassung geregelten Freiheiten nach 
sich ziehen, er enthält aber vieles, was im Widerspruch zu allgemein akzeptierten 
internationalen Normen stehen könnte. 

Artikel 76 ist eigentlich ein Text ohne religiösen Bezug, der allerdings ange-
sichts des oben Gesagten eine große Bedeutung für die Religion erhält. Ähnlich 
wie in den Verfassungen vieler anderer Staaten heißt es in ihm, dass es eine 
Rechtsgrundlage geben muss, die definiert, was Verbrechen und Strafe sind. Dies 
soll die Bürger vor willkürlicher Inhaftierung durch staatliche Organe schützen. 
Gesetze können nur gebrochen werden, wenn sie existieren.

In der ägyptischen Verfassung heißt es jedoch ergänzend: „oder ein Verfas-
sungstext“. Weil Artikel 2 als Grundlage der Gesetzgebung die Grundsätze der 
shar ’ah und Artikel 219 diese Grundsätze unter Einbeziehung der vier traditio-
nellen sunnitischen Rechtsschulen definiert, ließen sich Verbrechen und Strafe 
auch außerhalb des bürgerlichen Gesetzbuches konstruieren. Das öffnet die Tür 
für den Rückgriff auf altes kanonisches Recht.

3.1.5 Fazit

Staaten regeln die Beziehung zwischen der Kultur und Religion ihres Landes 
sowie dem Staat auf unterschiedliche Weise. So prägte der amerikanische Weg, 
die religiöse Autorität von der offiziellen politischen Autorität zu trennen, die 
amerikanische Kultur – statt deren Produkt zu sein. Die USA waren noch eine 
junge Nation, setzten sich aber mit den in Europa seit Jahrhunderten disku-
tierten Fragen von Kirche und Staat auseinander. Der Bruch mit England auf 
einem neuen Kontinent bot die Chance für ein neues Experiment. Die meisten 
Amerikaner – ein tief religiöses Volk – sind mit dem Ausgang dieses Experiments 
mehr als zufrieden, empfinden sogar Stolz.

In Ägypten hingegen liegen die Dinge genau andersherum. Die Islamisten, 
die im Nachgang der Revolution auf demokratischem Weg an die Macht kamen, 
sind der Meinung, dass das religiöse Erbe Ägyptens von früheren Verfassungen in 
dummer Nachäffung westlicher Werte geleugnet wurde. Die sich ihnen bietende 
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Chance wollten sie nutzen, die Verfassung so zu formulieren, dass sie im Ein-
klang mit den Menschenrechten, aber auch mit der islamischen Religion steht.

Daraus muss sich nicht zwangsläufig ein Widerspruch ergeben, die Möglich-
keit besteht jedoch. Die Islamisten sehen zwei Ursachen für den Verfall der Sitten 
in den Ländern des Westens: zum einen die schwindende Religiosität ihrer Bürger 
und zum anderen das Übermaß an Freiheit, das sich abseits der Religion etabliert 
hat. Sie möchten, dass der Staat eine aktive Rolle bei der Bewahrung einer kon-
servativen islamischen Auslegung ethischer Maßstäbe spielt. Alle Staaten müssen 
diese Fragen im Rahmen des geltenden Rechts klären. Das Volk ist der Souverän.

Das ist auch – aber nur gerade noch – in der ägyptischen Verfassung so. Wenn 
eine Religion über den Menschen gestellt wird, dürfen ihre Gesetze und Regeln 
nicht mehr hinterfragt werden, weil sie von Gott verfügt wurden. So entsteht 
Theokratie. Artikel 2 führt aber aus, dass nur die „Grundsätze“ der shar ’ah die 
primäre Quelle für die Rechtsprechung sind, auch wenn diese inzwischen präziser 
definiert wurden. Ferner wird der Azhar eine Beraterrolle eingeräumt. Das weitet 
ihre religiöse Macht über das politische System aus, bedeutet aber noch lange 
keine absolute Macht. Sie kann, so hat es den Anschein, übergangen werden.

Die Verfassung öffnet die Tür für einen islamischen Staat, mündet aber nicht 
zwangsläufig in diesen. Die bestehenden Restriktionen sind bereits spürbar; 
größere Restriktionen sind möglich, kommen aber nicht unausweichlich. Alles 
hängt vom Willen des Volkes ab, seinen Weg als souveräne Nation zu finden und 
so die Beziehung zu Islam, Christentum, Säkularismus und Menschenrechten zu 
definieren. Beobachter von außen mögen die Verfassung als religiös aufgeladen 
empfinden. Viel mehr lässt sich von einer Revolution jedoch nicht verlangen. 

3.2 Das neue politische System Ägyptens
 Diana Serôdio

Der Sturz Mubaraks weckte bei den Ägyptern hohe Erwartungen an einen demo-
kratischen Staat gestützt auf eine gerechte und ausgewogene Verfassung. Das 
Referendum vom 19. März 2011 markierte den Beginn einer Debatte darüber, 
welcher Weg am besten in die Demokratie führt. Den Kern dieser Debatte bildete 
die neue Verfassung: von wem, wann und wie sie geschrieben werden solle.

Während der Revolution forderte das Volk „Brot, Freiheit und soziale Gerech-
tigkeit“; es verlangte, die lokale Verwaltung zu dezentralisieren, effektiver und 
bürgernäher zu machen; es forderte die Bekämpfung der Korruption und natür-
lich, dass die neue Führung des Landes im Rahmen freier und fairer Wahl-
en gewählt wird und die erteilten Mandate begrenzt sind, damit keine neue  

Diktatur entsteht. Unverzichtbare Voraussetzung für die Etablierung einer echten 
Demokratie war es, dass die neue Verfassung eine ausgewogene Gewaltenteilung 
sicherstellt, bei der nicht mehr der Präsident sämtliche Macht auf sich vereint, 
sondern neben Parlament und Justiz lediglich Teil eines komplexen Systems der 
Kontrolle und Überwachung ist.

Der verfassungsgebende Prozess wurde von der nicht-islamistischen Oppo-
sition heftig kritisiert. Liberale und linke Parteien warfen den Islamisten vor, die 
eindeutige politische Machtverteilung nach der Revolution dafür zu nutzen, den 
Weg in Richtung Demokratie so zu gestalten, dass in den kommenden Jahren 
vor allem sie selbst profitieren. Laut Opposition spiegeln beide verfassungsge-
benden Versammlungen die Entschlossenheit wider, sich selbst mit der Aufgabe 
zu betrauen, die Fundamente dieses „neuen“ Ägypten zu errichten, um für die 
kommenden Jahrzehnte den Machterhalt zu zementieren.115 Die Islamisten 
halten dem entgegen, man könne ihnen nicht die Schuld für die mangelnde 
Organisiertheit der liberalen und linken Parteien anlasten, die – konfrontiert mit 
ihrem schlechten Abschneiden bei den Wahlen – die Eckpfeiler der Demokratie 
in Frage gestellt hätten. Dazu gehöre es nun einmal, Wahlergebnisse und den 
Willen der Mehrheitspartei zu respektieren.116 Ihres Erachtens hat die durch die 
Wahlen legitimierte Mehrheit zwar die Pflicht, sich die Ansichten der Minderheit 
anzuhören und sie in den demokratischen Prozess einzubinden, hat aber letztlich 
ein Anrecht auf den größten Anteil an der Entscheidungsgewalt.117

Wie in Kapitel 2 gezeigt, gab es in der zweiten verfassungsgebenden Ver-
sammlung – die letztlich für den von Präsident Mursi am 26. Dezember 2012 per 
Unterschrift in Kraft gesetzten endgültigen Verfassungsentwurf verantwortlich 
war – in der Tat eine deutliche islamistische Mehrheit. Von der Öffentlichkeit 
wurden die Abschnitte der Verfassung am kontroversesten diskutiert, die sich 
auf die Rolle der Religion im Staat beziehen. Rechtlich am umstrittensten sind 
jedoch die Abschnitte, die sich mit politischen Regelungen und vor allem mit 
der Gewaltenteilung unter den verschiedenen staatlichen Organen befassen, 
weil viele Artikel gefährlich vage und mit großem Auslegungsspielraum for-
muliert wurden.118 Viele Rechtsexperten stellten daher die Professionalität der 
Versammlung in Frage. Sie mutmaßten, dass die ihren Mitgliedern verordnete 
Eile eine große Rolle dabei gespielt habe, dass letztlich ein derartiger Entwurf zur 
Abstimmung per Referendum gestellt wurde.119

In der Tat enthält die ägyptische Verfassung von 2012 einige sehr merkwür-
dige Artikel, in denen sehr konkrete politische Ziele formuliert werden. Scheitert 
man mit deren Umsetzung, wäre dies nicht nur Beweis für die Ineffizienz des 
Staates, sondern zudem ein Verstoß gegen die Verfassung. Beispiele dafür sind 
Artikel 61, der dem Staat die Pflicht auferlegt, innerhalb der nächsten zehn 
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Jahre das Analphabetentum zu beseitigen, Artikel 68, der Athleten die volle 
Unterstützung des Staates zusichert, was die körperliche Ertüchtigung fördern 
soll, sowie Artikel 184, in dem es heißt, dass „der Staat die gerechte Verteilung 
von Mitteln sicherstellen und darauf hinarbeiten soll, Entwicklungsniveaus und 
Lebensstandards auf einen einheitlichen Standard zu heben“.

Eigentlich war es allgemeiner „Konsens“, dass die Regierungsform ein 
gemischtes präsidiales und parlamentarisches (oder halb-präsidiales) System 
sein soll.120 Dennoch finden wir in den Abschnitten, die sich mit den wichtigsten 
institutionellen Elementen befassen, die größte Zweideutigkeit und Verwirrung.

3.2.1 Die Legislative

Im Einklang mit der Verfassung von 1971 bleibt die Legislative auch im neuen 
Verfassungsdokument in zwei Kammern unterteilt: in das Repräsentantenhaus 
(Unterhaus) und den Sh rá-Rat (Oberhaus), die – nach Artikel 102 – beide „das 
Recht haben, Gesetzesänderungen vorzunehmen und bestehende Klauseln oder 
vorgeschlagene Änderungen abzulehnen“. Im selben Artikel heißt es auch, dass 
„jede Gesetzesvorlage, die von einer der Kammern verabschiedet wird, der jeweils 
anderen vorzulegen ist“.

Artikel 102 erweckt den Anschein, beide Kammern hätten das Recht, Gesetze zu 
verabschieden. Beim Lesen bestimmter Artikel wie Artikel 116 entsteht jedoch der 
gegenteilige Eindruck. Dort heißt es: „Das Repräsentantenhaus erhält die gesetzge-
berische Macht und ist dafür zuständig, die allgemeine Politik des Staates, den Plan 
für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und den Gesamthaushalt des Staates 
zu beschließen.“ In Artikel 117 und 118 erhält das Unterhaus die Befugnis über die 
Kontrolle des Haushalts, in Artikel 123 das Recht auf Kontrolle der Aktivitäten aller 
staatlichen Verwaltungsorgane und Betriebe der öffentlichen Hand und in Artikel 126 
die Entscheidungsgewalt darüber, dem Premierminister das Vertrauen zu entziehen.

Die Rolle des Sh rá-Rates ist jedoch nicht eindeutig ersichtlich. Das warf 
Fragen über die Gründe für die Unterteilung der Legislative in zwei Kammern 
auf. Das Oberhaus unterscheidet sich in den Kriterien seiner Mitgliedschaft 
vom Unterhaus: Beim Oberhaus wird maximal ein Zehntel der Mitglieder vom 
Präsidenten ernannt (weniger als bei der Verfassung von 1971, der zufolge der 
Präsident bis zu 1/3 ernennen durfte) und die Abgeordneten müssen mindestens 
35 Jahre alt sein. Beim Unterhaus werden alle Mitglieder gewählt und müssen 
nur mindestens 25 Jahre alt sein; die Amtszeit der Abgeordneten des Oberhauses 
beträgt sechs Jahre, beim Unterhaus sind es fünf Jahre. Im Abschnitt, der sich dem 
Sh rá-Rat widmet, sind keine weiteren Festlegungen enthalten – mit Ausnahme 
von Artikel 131, wo es heißt, dass der Sh rá-Rat bei Auflösung des Unterhauses 

dessen „gemeinsame legislative Pflichten übernimmt“. Das lässt den Eindruck 
entstehen, dass der Sh rá-Rat nur bei Auflösung des Unterhauses in den gesetzge-
benden Prozess eingebunden wird. Der Wortlaut dieses Artikels unterliegt unver-
kennbar dem Einfluss der Auflösung des Parlaments durch das Verfassungsgericht 
am 14. Juni 2012. Dies brachte Präsident Mursi dazu, dem Sh rá-Rat legislative 
Befugnisse zu geben, die jetzt in der neuen Verfassung verankert sind.

3.2.2 Die Exekutive

Die Exekutive und insbesondere die Rolle des Präsidenten standen im Mittel-
punkt der gesamten Debatte um die neue Verfassung. Nach vielen Jahrzehnten 
unter einem autoritären Regime weckte das Wort „Präsident“ unvermeidlich 
autokratische Assoziationen – was geändert werden musste. Dazu einigten sich 
alle politische Lager auf die Beschränkung der Macht dieses Amtes.

In Kapitel 2, Abschnitt 1 (mit der Definition der Rolle des Präsidenten), 
stellen wir jedoch fest, dass bereits der erste Artikel (132) dieser Idee zuwider-
läuft. Hier wird der Präsident als Staatsoberhaupt definiert und zum obersten 
Vertreter der Exekutive ernannt. Weiter heißt es, dass er/sie „die Gewaltentei-
lung überwacht“. Trotz der Absicht, die Macht des Präsidenten zu beschneiden 
und zu verhindern, dass der Amtsinhaber zu viele Befugnisse erhält, wird der 
Präsident also offenbar weiterhin als dominante politische Figur gesehen. Das 
lässt befürchten, dass er seine Macht missbrauchen könnte, um sich über das 
Kontrollsystem zu stellen, statt Teil dieses Systems zu sein.

Schauen wir uns an, welche Voraussetzungen ein Präsidentschaftskandidat 
erfüllen muss: Er oder sie muss ägyptischer Staatsbürger sein und ägyptische 
Eltern haben, darf keine weitere Staatsangehörigkeit besitzen und nicht mit 
einem Nicht-Ägypter verheiratet oder jünger als 40 Jahre sein (Artikel 134). Darü-
ber hinaus muss er oder sie die Unterstützung von mindestens 20.000 Bürgern 
mit Stimmrechten in mindestens zehn Gouvernements (bei mindestens 1.000 
Befürwortern pro Gouvernement) oder eine Empfehlung von mindestens 20 
Parlamentsabgeordneten (beider Häuser) haben. Das ist für Parteienkoalitionen 
ein Anreiz, sich auf einen gemeinsamen Kandidaten zu einigen (Artikel 135). 
Wie erstmalig mit dem Referendum vom 19. März 2011 festgeschrieben, ist die 
Amtszeit des Präsidenten bei maximal einer möglichen Wiederwahl auf vier Jahre 
beschränkt. Das soll eine Zementierung der Macht eines Einzelnen verhindern 
(Artikel 133).

Der Präsident hat das Recht, den Premierminister zu ernennen. Dieser hat 
dann die Aufgabe, das Kabinett zusammenzustellen. Anschließend spricht das 
Parlament ihm oder ihr sein Vertrauen aus. Erhält er/sie dieses Vertrauen nicht, 
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muss der Präsident einen anderen Kandidaten der Mehrheitspartei im Unterhaus 
auswählen. Wenn auch der zweite vorgeschlagene Premierminister und sein 
Kabinett nicht das Vertrauen des Unterhauses erhalten, ist es an den Mitgliedern 
dieses Gremiums, eine Alternative zu ernennen. Wenn der Präsident diesem Kan-
didaten und seinem Kabinett nicht zustimmt, kann er das Unterhaus auflösen 
und Neuwahlen anordnen (Artikel 139).

Unter die Zuständigkeit des Präsidenten fallen auch die Richtlinienkom-
petenz für die staatliche Politik und die Kontrolle über ihre Umsetzung (Arti-
kel 140), alle Fragen mit Bezug zu Landesverteidigung, nationaler Sicherheit 
und Außenpolitik (Artikel 141) sowie der Abschluss und die Ratifizierung von 
Verträgen, die von beiden Kammern des Parlaments mit Zweidrittelmehrheit 
beschlossen wurden (Artikel 145). Wie das Parlament muss auch der Präsident der 
Republik Gesetzentwürfe im Hinblick auf die Präsidentschafts-, Parlaments- oder 
Kommunalwahlen (Artikel 177) vorlegen. Ebenfalls nach Artikel 141 können 
sämtliche Aufgaben mit präsidialer Befugnis auch vom Premierminister und den 
Ministern ausgeübt werden.

Zivil- und Militärangestellte, diplomatische Vertreter und politische Vertreter 
im Ausland und in internationalen Organisationen müssen ebenfalls vom Präsi-
denten der Republik ernannt und entlassen werden (Artikel 147). Das gilt auch 
für die Leiter unabhängiger Ämter (z. B. das Amt für Stiftungsfragen, das Amt für 
die Bewahrung des Nationalerbes, den Nationalrat für Bildung und Wissenschaft 
sowie die unabhängigen Presse- und Medienverbände) sowie der staatlichen 
Aufsichtsbehörden (z. B. die Nationale Kommission zur Bekämpfung der Kor-
ruption, den Obersten Rechnungshof und die Zentralbank) – gemäß Artikel 202. 

Der Präsident ist zudem Oberster Polizeichef (Artikel 199) und hat das Begna-
digungsrecht (Artikel 149).

Alle genannten Artikel geben dem Präsidenten eine große Machtfülle, ohne 
das demokratische Wesen der Verfassung zu beeinträchtigen. Andere Artikel 
werfen jedoch große Bedenken auf:

1.  starker Einfluss des gegenwärtigen Präsidenten auf das Präsidialgesetz
Artikel 136: Der Präsident der Republik wird mit absoluter Mehrheit der gültigen 
Stimmen in direkter und geheimer Wahl gewählt. Das Prozedere für die Wahl 
des Präsidenten der Republik ist gesetzlich festgelegt.

Weil das Prozedere für die Wahl des Präsidenten nach Artikel 136 gesetzlich 
festzulegen ist, kann der Präsident im Versuch, 2016 wiedergewählt zu werden 
oder seinem Wunschkandidaten zum Sieg zu verhelfen, das Wahlrecht gegebe-
nenfalls mit Hilfe seines Vetorecht zu seinem Vorteil beeinflussen. Dies würde 
mit Sicherheit die Opposition auf die Barrikaden bringen und die bereits beste-
henden politischen Gräben in Ägypten noch vertiefen.

Das Problem wird noch dadurch verschärft, dass Artikel 177 besagt, dass in 
Wahlfragen das Oberste Verfassungsgericht zu konsultieren ist, seien es Präsi-
dentschafts-, Parlaments- oder Kommunalwahlen. Diese Klausel wurde mit der 
Absicht eingefügt, das Gericht daran zu hindern, die gewählten Organe aufgrund 
des Wahlrechts für verfassungswidrig zu erklären, und es damit zu zwingen, 
noch vor der Wahl seine Konformität mit der Verfassung zu bestätigen.121 Ändert 
sich das gegenwärtige politische Klima nicht, wird dieser Gesetzgebungsprozess 
wahrscheinlich noch Kontroversen auslösen.

2. Rückgriff auf das Mittel des Volksentscheids
Artikel 150: Der Präsident der Republik kann in wichtigen Fragen mit übergeord-
netem Interesse für den Staat zu einem Volksentscheid aufrufen. Das Ergebnis 
eines Referendums ist in allen Fällen für sämtliche staatlichen Organe und die 
allgemeine Öffentlichkeit bindend.

Artikel 150 ist mit Sicherheit einer der umstrittensten in der gesamten 
Verfassung, weil seine Formulierung viel Spielraum für Interpretationen lässt. 
Fast alles lässt sich als „übergeordnetes Interesse des Staates“ auslegen – je nach 
der Bedeutung, die man den diskutierten Fragen gibt. Dies ermöglicht es einem 
beliebten Präsidenten, die Legislative auf legalem Weg kaltzustellen und die eige-
nen Entscheidungen durchzusetzen. Wenn es eines der wichtigsten Anliegen war, 
mit der neuen Verfassung die Macht des Präsidenten zu beschneiden, muss dies 
als einer der gröbsten Verstöße gegen einen solchen Konsens gewertet werden.

3.  Die Auslagerung politischer Kernkompetenzen aus den staatlichen Institutionen
Die Verfassung von 2012 sieht die Einrichtung von drei Räten mit unklaren Auf-
gaben und sich überschneidenden Kompetenzen vor, die für zentrale Fragen wie 
Sicherheit, Verteidigung und Außenpolitik verantwortlich zeichnen: der SCAF, 
der Nationale Sicherheitsrat und der Nationale Verteidigungsrat (siehe Artikel 
193, 194 und 197). In allen dreien ist der Präsident vertreten (was ihm großen 
Einfluss auf die Außenpolitik gibt). Die beiden letztgenannten Räte setzen sich 
jeweils aus Mitgliedern aus dem zivilen und dem militärischen Bereich zusam-
men. Dies wird noch verschärft durch den Umstand, dass sich das Militär kom-
plett außerhalb der zivilen Kontrolle bewegt, wenn es um Rekrutierung, Struk-
turierung und Beschlussfassung in der Armee geht (Artikel 194, 195 und 196).
Trotz dieser strittigen Klauseln sieht die Verfassung wichtige Kontrollmechanis-
men vor, die die Macht des Präsidenten tatsächlich beschneiden.
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1.  Artikel 127 ermächtigt den Präsidenten, per Volksentscheid das Parla-
ment aufzulösen. Scheitert der Präsident mit dem Votum, muss er jedoch 
zurücktreten.

2.  Artikel 146 verhindert, dass der Präsident, der in Personalunion auch Ober-
befehlshaber der Armee ist, in Eigenregie den Krieg erklärt oder Truppen 
mobil macht. Das setzt eine Rücksprache mit dem Nationalen Verteidi-
gungsrat und die Zustimmung der Mehrheit des Unterhauses voraus.

3.   Artikel 148 besagt, dass beide Parlamentskammern jeweils mit Mehrheit 
zustimmen müssen, wenn der Präsident den Notstand ausrufen will. 
Ferner heißt es dort, dass der Notstand nur für einen Zeitraum von sechs 
Monaten gilt. Eine Verlängerung bedarf eines Volksentscheids. Während 
des Notstands ist es ausdrücklich untersagt, das Unterhaus aufzulösen.

Es gibt zwei weitere Artikel, die eine Balance zwischen Exekutive und Legislative 
sicherstellen sollen. Aufgrund ihrer unscharfen Formulierungen könnten sie 
allerdings in einer gegenseitigen Blockade münden, statt eine wirksame gegen-
seitige Kontrolle zu gewährleisten.

1.  Artikel 139 (der bereits im Abschnitt zur Legislative erwähnt wurde) sieht 
vor, dass das Parlament dem vom Präsidenten bestellten Premierminister 
und seinem Kabinett das Vertrauen aussprechen muss. Wenn die Mehrheit 
im Parlament gegen die Entscheidung des Präsidenten votiert, kann dies 
zu einem Patt zwischen den beiden Gewalten führen. Diese Pattsituation 
lässt sich nur lösen, indem der Präsident das Parlament auflöst – was das 
vergiftete politische Klima mit Sicherheit noch verschärfen würde.

2.  Artikel 152 ist von großer Bedeutung, weil er die Voraussetzungen defi-
niert, unter denen das Unterhaus den Präsidenten des Amtes entheben 
kann. Der Artikel hat jedoch Schwächen, die folgendem Umstand geschul-
det sind: Die Amtsenthebung des Präsidenten bedarf der 2/3-Mehrheit 
im Unterhaus, für die Einleitung des Enthebungsverfahrens ist jedoch 
lediglich eine 1/3-Mehrheit in der Volksversammlung erforderlich. Das 
gibt einer verzweifelten Opposition die Möglichkeit, den Präsidenten zu 
diskreditieren und würde den bereits vorhandenen Trend verschärfen, 
sich durch Untergraben der Glaubwürdigkeit des politischen Gegners 
politische Vorteile zu verschaffen.

3.2.3 Die Judikative

In der neuen Verfassung wird die Unabhängigkeit der Justiz von Artikel 168 
und 170 umfassend geschützt. Sie fungiert auch weiterhin als Kontrollinstanz 
für einen möglichen Machtmissbrauch durch Exekutive und Legislative, und 
das Oberste Verfassungsgericht bleibt die einzige Instanz für die Prüfung von 
Gesetzen auf ihre Verfassungsmäßigkeit. Darüber hinaus ist das Prozedere für 
die Ernennung des Generalstaatsanwalts umfassend und so definiert, dass die 
Unabhängigkeit der Judikative geschützt wird.122

Trotz des Erfolges derartiger Klauseln fanden einige der Mängel der Verfas-
sung von 1971 Eingang in die neue Verfassung. Der Text enthält keine Angaben 
dazu, wie die Richter ernannt oder entlassen werden und wie ihre Gehälter fest-
zulegen sind – beides entscheidende Voraussetzungen für die Unabhängigkeit 
der Justiz. Darüber hinaus wird nirgendwo im Text der Oberste Justizrat näher 
erläutert. Dabei handelt es sich um ein Gremium, auf das in drei Bestimmungen 
der Verfassung verwiesen wird und dessen Aufgabe es ist, das Funktionieren des 
gesamten Justizrates zu überwachen. Und ferner gibt es Grundsätze wie jenen, 
dass ein Richter nur bei außergewöhnlichen Verfehlungen entlassen werden 
darf. Dies muss unveränderlich in der Verfassung verankert werden, wenn die 
Autonomie und das Funktionieren der Judikative gewährleistet sein sollen.123

Für einige Rechtsexperten sprechen aus manchen Abschnitten „eindeutig 
die strategischen Überlegungen der Muslimbruderschaft im Bemühen, ihre 
Gegner in der Justiz kaltzustellen“124. Als Beispiel führen sie Artikel 232 an, 
der die Zahl der Richter im Obersten Verfassungsgericht auf den „Präsidenten 
und die zehn dort am längsten vertretenen Richter“ reduziert. Damit will man 
den elften Richter, Tahaney el-Gebali, Kritiker der Politik Mursis, aus diesem 
Gremium drängen. Auch der Tenor des Abschnitts, der sich auf den Nationalen 
Wahlausschuss bezieht (Artikel 208 bis 211), gilt als Ausdruck der Animosität 
zwischen den Islamisten und der Judikative nach der Auflösung des Parlaments in 
2012. Artikel 211 besagt beispielsweise, dass das Prozedere für Einsprüche gegen 
die Beschlüsse des Nationalen Wahlausschusses und der zeitliche Rahmen für 
die Urteilsfindung nicht so umgesetzt werden dürfen, dass „der Wahlvorgang 
unterbrochen oder die Ergebnisse annulliert werden“. Zudem erklärt er, dass 
die Ergebnisse von Volksentscheiden und Präsidentschaftswahlen nach ihrer 
Verkündung nicht mehr angefochten werden dürfen – dies muss innerhalb eines 
Zeitraums von maximal acht Tagen nach dem Wahltermin erfolgen.
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3.2.4 Kommunale Verwaltung

Eine der größten Hoffnungen der Ägypter für die Zeit nach der Revolution 
bestand darin, ein stärker dezentralisiertes Regierungs- und Verwaltungssystem 
zu haben, das 1) wirksamer die großen infrastrukturellen Unterschiede zwischen 
den größten Städten – hauptsächlich Kairo und Alexandria – und dem länd-
lichen Raum bekämpfen sollte, und 2) der kommunalen Verwaltung losgelöst 
vom Gängelband der Zentralregierung ein bürgernäheres Arbeiten ermöglichen 
sollte.125 Die neue Verfassung erfüllte diese Hoffnung jedoch nicht und hielt an 
der ägyptischen Tradition eines stark zentralisierten Verwaltungsapparates fest.

Artikel 188 der ägyptischen Verfassung von 2012 sieht die Wahl von Kom-
munalräten vor. Artikel 190 gibt der Zentralregierung jedoch das Recht, die 
Beschlüsse dieser Räte zu überstimmen, um „Schäden am öffentlichen Interesse“ 
zu verhindern. Artikel 187 legt fest, dass die Mechanismen für die Wahl von Gou-
verneuren und Leitern kommunaler Verwaltungseinheiten (durch Ernennung 
oder Wahl) gesetzlich definiert werden müssen. Ihre Funktionen und Pflichten 
werden nicht definiert. Das entspricht den Regelungen der früheren Verfassung.

3.2.5 Fazit

Änderungen am Dokument sind laut Artikel 217 und 218 möglich und können 
vom Präsidenten und den Mitgliedern des Repräsentantenhauses vorgeschlagen 
werden (solange fünf Abgeordnete der Volksversammlung den Vorschlag unter-
zeichnen). Eine Änderung bedarf jedoch einer Zweidrittelmehrheit in beiden 
Kammern des Parlaments sowie eines anschließenden Referendums. Angesichts 
der gegenwärtigen politischen Machtverhältnisse im Land ist davon auszugehen, 
dass die Verfassung noch lange unverändert in Kraft bleiben wird.

Im Hinblick auf die Gewaltenteilung und das System der gegenseitigen Kon-
trollen ist die neue ägyptische Verfassung ganz und gar nicht undemokratisch. 
Selbst wenn der Präsident eine große Machtfülle hat und damit das Parlament 
relativ schwach ist, enthält sie starke Bestimmungen, die verhindern, dass eines 
der politischen Lager eine autoritäre Position erhält. Trotzdem hat sie auch grobe 
Mängel – zum überwiegenden Teil vage Formulierungen, eigenwillige Artikel und 
schwammige Vorkehrungen zur gegenseitigen Kontrolle der Gewalten.

3.3 Der Schutz von Rechten
 Diana Serôdio

Die ägyptische Verfassung von 2012 enthält mehrere Artikel, die im Hinblick auf 
den Schutz der individuellen Rechte und Freiheiten eine deutliche Verbesserung 
gegenüber früheren Verfassungen des Landes darstellen. In Zahlen heißt das 
Folgendes: Das Kapitel zu Rechten und Freiheiten in der Verfassung von 1971 
umfasste nur 24 Klauseln, selbiges Kapitel der neuen Verfassung enthält aber 
insgesamt 51 Artikel.126 Aufgrund der großzügig auslegbaren Formulierungen und 
des verwirrenden Aufbaus gelten einige dieser Artikel jedoch als problematisch 
und bisweilen sogar als Verstoß gegen grundlegende Menschenrechte. Daher 
werden sie von Kritikern, vorrangig aus Organisationen der Zivilgesellschaft, 
aufs Schärfste verurteilt.

3.3.1 Gleichstellung der Geschlechter

Im Hinblick auf soziale Rechte ist die ägyptische Verfassung von 2012 nicht so 
progressiv wie viele Verfassungen westlicher Länder – und sollte dies auch nie 
sein. Aus einigen Artikeln spricht eine konservative Sicht von der Gesellschaft 
und insbesondere der Rolle der Frau. In Artikel 10 beispielsweise heißt es, dass es 
Aufgabe des Staates ist, „für die Vereinbarkeit der Pflichten einer Frau gegenüber 
ihrer Familie und ihrem Beruf zu sorgen“. Das vermittelt ziemlich eindeutig die 
Botschaft, dass es die Pflicht der Frau ist, für die Familie zu sorgen, und nicht 
die des Mannes. Human Rights Watch befürchtet, dass ein derartiger Artikel 
dem Staat ermöglicht, über seine Aufgabe hinauszugehen, die Gleichheit und 
Diskriminierungsfreiheit innerhalb der Gesellschaft zu gewährleisten, und sich 
stattdessen in die Entscheidung der Frauen über die Wahl ihres Lebensstils im 
Hinblick auf Familie und Beruf einzumischen.127

Artikel 33 formuliert ein allgemeines Verbot der Diskriminierung von Bür-
gern („vor dem Gesetz sind alle gleich […], haben ohne Diskriminierung diesel-
ben Rechte und Pflichten“). Es gibt jedoch keine Klausel in der Verfassung, die 
gesondert die Diskriminierung auf Basis des Geschlechts verbietet.128 Die Herstel-
lung der Gleichheit zwischen Mann und Frau wurde bewusst ausgeklammert, um 
einem Konflikt mit den Islamisten aus dem Weg zu gehen (zum großen Teil mit 
den Salaf s), die die shar ’ah so auslegen, dass Mann und Frau nach islamischer 
Auffassung eben nicht gleich sind.129
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3.3.2 Gedanken- und Meinungsfreiheit

Wäre Artikel 45 der einzige, der auf die Gedanken- und Meinungsfreiheit Bezug 
nimmt, wäre diese absolut und ohne Einschränkungen garantiert. Zwei weitere 
Artikel gefährden diese uneingeschränkte Garantie jedoch: Artikel 31, der in 
Verteidigung der Würde des Einzelnen „das Beleidigen und Missachten anderer 
Menschen“ verbietet, sowie Artikel 44, der das Beleidigen von Propheten und 
göttlichen Gesandten untersagt.

Diese Bestimmungen lassen die gravierendsten Mängel dieses Verfassungs-
texts zu Tage treten: Zum einen ist diese Verfassung nicht so übersichtlich und 
verständlich aufgebaut, dass sich ihr Inhalt leicht erfassen ließe. Um den Kern 
eines solchen Textes verstehen zu können, muss man ihn sorgfältig in seiner 
Gänze studieren und viele seiner vielfältig auslegbaren Klauseln dechiffrieren, um 
zu erkennen, wo die Beschränkungen liegen. Für den Durchschnittsbürger ist es 
daher sehr schwierig, der Verfassung durch einfaches Durchlesen zu entnehmen, 
worin seine Rechte bestehen – was bei keiner Verfassung besonders leicht ist, aber 
bei anderen Verfassungstexten erleichtert wird, weil sie stringenter formuliert 
und übersichtlicher strukturiert sind. Der zweite gravierende Mangel besteht im 
Sinngehalt und der Formulierung einiger Artikel. Äußerst vage Beschreibungen 
ermöglichen extreme und beschränkende Auslegungen dessen, was gesagt oder 
getan werden darf und was nicht.

Um sicher zu gehen, ist es legitim, die Meinungsfreiheit zum Wohl der Wah-
rung des Ansehens von Personen zu beschränken (was auch in der Europäischen 
Menschrechtskonvention so geregelt ist). Weil jedoch eine klare Definition fehlt, 
was „Beleidigung und Missachtung“ konkret bedeutet, kann unter Berufung auf 
Artikel 31 beispielsweise ein Beamter angeklagt werden, der sich gegen das Fehl-
verhalten eines Vorgesetzten wehrt (oder unter Berufung auf Artikel 44 wegen 
des Führens theologischer Debatten). 

3.3.3 Presse- und Versammlungsfreiheit

Artikel 48 und 49 garantieren die Presse-, Druck- und Veröffentlichungsfreiheit, 
die Freiheit der Massenmedien sowie das Recht, Zeitungen aller Art herauszuge-
ben und zu besitzen – im Vergleich zu früheren Verfassungen, die diese Freiheit 
nicht garantierten, ein innovativer Schritt. Die Formulierungen in diesen Artikeln 
gelten jedoch als problematisch:

In Artikel 48 heißt es, dass „die Medien frei und unabhängig sind“. Gleich-
zeitig enthält er Vorschriften, nach denen die Medien der Gemeinschaft dienen 
und im Einklang mit den „Grundprinzipien von Staat und Gesellschaft“ arbeiten 

sollen. Das könnte als Anlass dienen, Medienprodukte auf der Basis von Grund-
sätzen zu zensieren, die nicht präzise definiert sind und sich daher auf nahezu 
alles ausweiten lassen. Weiter besagt der Artikel, dass die Ausübung von Kon-
trolle über die Medien untersagt ist – mit Ausnahme einer speziellen Zensur, die 
in Zeiten von „Krieg und öffentlicher Mobilmachung“ verhängt werden kann.

Von besonderer Bedeutung sind die Artikel 50 und 51, weil sie das Recht defi-
nieren, „öffentliche Versammlungen, Umzüge und friedliche Demonstrationen 
zu organisieren“ (Artikel 50) sowie „Vereine und gesellschaftliche Einrichtungen 
zu gründen“ (Artikel 51), was jedoch stets eine vorherige Anmeldung voraussetzt.

3.3.4 Arbeitsrecht

In Artikel 14 heißt es, dass ein Mindestlohn festzulegen ist, „der allen Bürgern 
einen angemessenen Lebensstandard garantiert“. Die Festlegung seiner Höhe 
wird jedoch dem Gesetzgeber überlassen. Auch ein Höchstlohn im öffentlichen 
Dienst ist festzulegen, „mit gesetzlich geregelten Ausnahmen“. In Artikel 27 
heißt es, Arbeiter müssen an der Leitung und den Gewinnen ihres Unternehmens 
beteiligt werden, sich aber auch für die Entwicklung der Produktion einsetzen. 
Dies sei an ihre Löhne zu knüpfen.

Die Freiheit, Arbeitnehmerverbände, Gewerkschaften und Genossenschaften 
zu gründen, wird in Artikel 52 garantiert. Es fehlen jedoch Angaben dazu, wie 
diese zu registrieren sind. Berufsverbände werden von Artikel 53 geschützt. Ihre 
Zahl wird dort allerdings auf einen Verband pro Beruf beschränkt. Quoten für 
Arbeiter- und Bauernvertreter in den Verwaltungsräten von Unternehmen und 
in beiden Kammern des Parlaments werden in Artikel 27 und 229 zugesichert.

Artikel 62 sieht eine staatliche Krankenfürsorge und -versicherung vor, die 
„gerechten und hohen Standards genügen muss“. Artikel 65 spricht von Sozial-
versicherungsleistungen für „alle Bürger, die bei Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosig-
keit und im Alter nicht in der Lage sind, sich selbst und ihre Familien zu ernäh-
ren“; in Artikel 66 wird Kleinbauern, Landarbeitern und Gelegenheitsarbeitern 
ohne Zugang zum System der Sozialversicherung eine Rente garantiert. Artikel 
63 garantiert das Recht auf friedliche Arbeitsniederlegung sowie das Recht auf 
gerechte Entlohnung, Urlaub, Verrentung, soziale Sicherheit, Krankheitsfürsorge, 
Schutz gegen berufsbedingte Risiken und Sicherheit am Arbeitsplatz. 

In Artikel 73 heißt es: „Zwangsarbeit, Versklavung und Zwang zur Prosti-
tution gelten als strafbare Handlungen“. Zwangsarbeit wird auch in Artikel 63 
verboten – allerdings mit dem viel kritisierten Zusatz „ausgenommen Fälle, die 
gesetzeskonform sind“. Artikel 70 verbietet die Kinderarbeit „vor Erreichen des 
Abschlussalters der allgemeinen Schulpflicht in Tätigkeiten, die für das Alter eines 
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Kindes nicht geeignet sind oder es verhindern, dass das Kind seine Ausbildung 
fortsetzt“. Das legitimiert implizit einige Formen der Kinderarbeit.

3.3.5 Rechte im Zusammenhang mit Festnahmen

Weil viele Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung unter dem 
Mubarak- Regime als politische Gefangene Opfer von Folter, erniedrigender 
Behandlung, willkürlicher Festnahme und Verletzung der Privatsphäre waren,130 
enthält die neue Verfassung die Artikel 35, 36, 37 und 38, die derartige Praktiken 
erheblich einschränken.

Einer der umstrittensten Artikel der neuen ägyptischen Verfassung ist Arti-
kel 198. In ihm erhält das Militär wichtige Befugnisse, darunter das Recht, 
Zivilisten vor Militärgerichten „für Taten zur Verantwortung zu ziehen, die den 
bewaffneten Streitkräften schaden“ – erneut ohne ausdrückliche Erläuterung, 
welche Taten als „schädigend“ für die Armee zu werten sind. Daher ignoriert 
diese Klausel eine der wichtigsten Forderungen der Revolution – der Forderung 
nach Abschaffung der Militärgerichtsprozesse gegen Zivilisten, eine Forderung, 
die mit dem wachsenden Einfluss des Militärs auf den Staat in den Jahren 2011 
und 2012 zunehmend lauter erhoben wurde.

In der Vorgängerverfassung von 1971 waren Prozesse gegen Zivilisten vor 
Militärgerichten das Produkt einer Gesetzgebung, die durch ein neues Gesetz 
außer Kraft gesetzt werden konnte. Jetzt, da diese Militärgerichtsprozesse von 
der Verfassung gebilligt werden, lassen sie sich viel schwerer wieder verbieten.131 

3.3.6 Übereinstimmung mit internationalen Abkommen

Um den Schutz der Menschenrechte aller Ägypter sicherzustellen und die vage 
Formulierung einiger Artikel der Verfassung zu präzisieren, schlug Human Rights 
Watch vor, dass die verfassungsgebende Versammlung eine Klausel in der Verfas-
sung verankert, die bereits vom Land unterzeichnete internationale Abkommen 
in die Verfassung einbindet. Trotz der großen Beharrlichkeit der Organisation 
enthält der endgültige Entwurf jedoch keine solche Klausel.132

Die erheblichen Verbesserungen im Hinblick auf individuelle Rechte und 
Freiheiten im Vergleich zu früheren Verfassungen des Landes sind zu würdi-
gen. Die Aufnahme von Artikel 81 in das Kapitel zu „Rechten und Freiheiten“ 
ist jedoch als sehr problematisch zu erachten. In diesem Artikel heißt es: „Die 
Rechte und Freiheiten des einzelnen Bürgers dürfen weder beeinträchtigt noch 
aufgehoben werden.“ Damit ist es unmöglich, den Inhalt des Kapitels zu Rechten 
und Freiheiten mit einem Gesetz zu verändern. Im dritten Absatz heißt es jedoch 

weiter, dass „diese Rechte und Freiheiten nicht so ausgeübt werden dürfen, dass 
damit gegen die für Staat und Gesellschaft geltenden Grundsätze verstoßen 
wird“. Das nimmt Bezug auf Artikel 10 und 11, zwei Artikel mit sehr großem 
Interpretationsspielraum.

Aufgrund der Bezugnahme auf die Familie als „Basis der Gesellschaft […] 
gründend in Religion, Moral und Patriotismus“ birgt Artikel 10 erhebliches Kon-
fliktpotenzial. Auch Artikel 11 ist ähnlich vage. Dort heißt es, dass es die Aufgabe 
des Staates ist, „die öffentliche Moral und Ordnung […] die arabische Kultur 
sowie das historische und kulturelle Erbe des Volkes zu schützen“. Genauer wird 
dies nicht ausgeführt.

Auf die von juristischer Seite geäußerten Bedenken hinsichtlich der mög-
lichen Auslegung dieser Artikel und ihrer Verwendung zur Einmischung in die 
Privatangelegenheiten der Bürger133 entgegnet Amr Darrag, dass der Artikel nur 
Nicht-Ägyptern vage erscheine. „Wenn wir eine Verfassung für Ägypten aus-
arbeiten, müssen wir den Hoffnungen unserer Gesellschaft Rechnung tragen. 
Sonst wäre es ja eine Weltverfassung. […] Für uns Ägypter versteht sich das von 
selbst.“134 Doch selbst wenn man berücksichtigt, dass Artikel 10 und 11 wahr-
scheinlich die Ansichten der Mehrheit der Ägypter widerspiegelt, dürfte die 
Förderung einer konservativen Gesellschaftssicht in der Verfassung wohl eine zu 
starke Einmischung in die persönlichen Entscheidungen der Bürger darstellen.

Im Kapitel zu „Staat und Gesellschaft“ gibt es auch Artikel 2, der die Grund-
sätze der islamischen shar ’ah zur Hauptquelle der Rechtsprechung erhebt. Im 
Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter ist jedoch zu konstatieren, 
dass die shar ’ah Männer und Frauen nicht für gleich hält. Stattdessen „geht es 
in der islamischen shar ’ah nicht um Gleichheit, sondern um Gerechtigkeit“, so 
Dr. Amr Darrag.135

Auch wenn Artikel 81, wie Amr Darrag meint, als redundanter Artikel gelten 
kann, wenn man bedenkt, dass jede Verfassung als Ganzes gelesen und auch 
so verstanden werden muss, ist seine Aufnahme in dieses Kapitel nicht als rein 
formeller Schritt zu verstehen. Vielmehr soll er klarstellen, dass die Rechte und 
Freiheiten des einzelnen Bürgers zwar geschützt sind, aber im Einklang mit 
den Grundsätzen der shar ’ah sowie den moralischen Werten der ägyptischen 
Gesellschaft wahrgenommen werden müssen – wie es in Artikel 10 und 11 heißt.

3.3.7 Fazit

Die gegenwärtige ägyptische Verfassung birgt im Hinblick auf Rechte und Frei-
heiten großes Verbesserungspotenzial. Es ist offensichtlich, dass bei der Ausar-
beitung der Verfassung die Auffassungen von Islamisten und Nicht-Islamisten 
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im Hinblick auf die Gesellschaft eine große Rolle spielten. Das machte es von 
Beginn an zu einem äußerst kontroversen Unterfangen. So konnte die islamis-
tische Mehrheit ihre konservativere Sicht im Dokument verankern – besonders 
in Form der Artikel 10 und 11. Dass mit Artikel 81 im Kapitel zu „Rechten und 
Freiheiten“ auf den Abschnitt zu „Staat und Gesellschaft“ verwiesen wird (in dem 
Artikel 10 und 11 enthalten sind), wirft Probleme auf, weil dies den Staat zum 
Hüter der vage definierten Eckpfeiler der ägyptischen Gesellschaft als Bezugs-
punkte für die Anwendung von Rechten und Freiheiten erklärt.

Unscharfe Formulierungen beim Definieren von Freiheiten, die Genehmi-
gung von Militärgerichtsprozessen für Zivilisten, das Fehlen klarer Regelungen 
zur Gewährleistung der Geschlechtergleichheit und die fehlende Einbindung 
bereits unterzeichneter internationaler Abkommen – das sind einige der Mängel 
des Verfassungstextes, die die Einhaltung von universellen Menschenrechten 
und wichtigen demokratischen Grundprinzipien in Frage stellen. Dennoch bietet 
die Verfassung von 2012 dem Einzelnen erheblich größeren Schutz als frühere 
Dokumente dieser Art. Das gilt besonders für die Artikel, die sich auf die Rechte 
im Zusammenhang mit Festnahmen sowie einige weitere wichtige individuelle 
Freiheiten beziehen.
 
 
4. Abschließende Beurteilung
 Cornelis Hulsman und Diana Serôdio

Demokratisierungsprozesse verlaufen selten harmonisch. Der Prozess, den 
Ägypten nach der Revolution vom 25. Januar 2011 durchlief, bildet da keine 
Ausnahme. Ägypter aus allen Teilen des Landes mit unterschiedlicher Religi-
onszugehörigkeit und sozio-politischer Bindung kamen auf den großen Plätzen 
des Landes zusammen, um Hosni Mubarak zu stürzen. 18 Tage einte das Land 
ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsamer Kampf gegen den Diktator und seine 
Helfer, der alle Unterschiede vergessen machte, ein unglaublich starkes Zusam-
mengehörigkeitsgefühl entstehen ließ und letztlich den Sturz des autoritären 
Regimes bewirkte.

Doch schon kurz nach dem Rücktritt Mubaraks mit dem Beginn der Dis-
kussionen um die Demokratisierung des Landes öffneten sich bereits wieder 
Gräben, die immer tiefer wurden. All jene, die bis dato von Mubarak politisch 
unterdrückt worden waren, konnten endlich frei ihre Meinung äußern und sich 
aktiv in die Führung des Landes einbringen. Muslimbrüder, Liberale, Linke und 
sogar die Salaf s (die sich normalerweise nicht mit solchen Dingen befassen) 
strebten danach, diese Chance bestmöglich zu nutzen. Ihre unterschiedlichen 

Auffassungen mündeten jedoch schnell in einer tiefen Spaltung, die zwischen 
Islamisten und Nicht-Islamisten am stärksten war.

Bei den verschiedenen Wahlen im Nachgang der Revolution trat die Spal-
tung zwischen den Islamisten (in erster Linie der Muslimbruderschaft und ihrem 
politischen Arm, der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei, sowie der Nour-Partei der 
Salaf s) sowie den zahlreichen bürgerlichen, nicht-islamistischen Parteien immer 
deutlicher zu Tage. Büros der Bruderschaft brannten, der öffentliche Verkehr 
kam zum Erliegen, Schläger wurden angeheuert und es kam zu Straßenkämpfen. 
Die Islamisten versuchten, ihre beeindruckenden Wahlsiege zu nutzen, um den 
Demokratisierungsprozess und die Gesellschaft nach ihrem Bild zu formen; 
die Nicht-Islamisten hatten zunächst einmal alle Hände voll zu tun, sich zu 
organisieren. Parallel dazu versuchten beide Lager, den politischen Gegner zu 
diskreditieren, um daraus selbst politisches Kapital zu schlagen.

Die Anfeindungen nahmen zu, als die Erste Verfassungsgebende Versamm-
lung vom Verfassungsgericht aufgelöst wurde – mit dem Vorwurf, angesichts 
der erdrückenden islamistischen Mehrheit die soziale Landkarte Ägyptens nicht 
ausreichend zu repräsentieren – sehr zur Freude von Liberalen und Linken. 
Während der Bildung der Zweiten Verfassungsgebenden Versammlung kam es 
auch zur Auflösung des von Islamisten dominierten Unterhauses – diesmal mit 
der Begründung, das Wahlrecht sei verfassungswidrig gewesen. Jetzt waren die 
Islamisten endgültig davon überzeugt, die Gerichte seien politisiert und gegen sie 
eingestellt. Parallel dazu versuchte der Oberste Militärrat (SCAF), seine Macht zu 
zementieren. Dies änderte sich erst, als Mohammed Mursi, ehemaliges Mitglied 
der Muslimbruderschaft, zum Präsidenten gewählt wurde. Kurz hatte es den 
Anschein, die tiefe Spaltung sei überwunden. Nach Bekanntgabe des Mursi-
Dekrets am 22. November, das die Justiz unter seine Kontrolle stellte, sowie wäh-
rend des Referendums im Dezember 2012 brachen die Gräben jedoch erneut auf.

Die Bildung der Zweiten Verfassungsgebenden Versammlung ging man 
anders an – nachdem die Erste aufgelöst worden war. Diesmal waren die Isla-
misten gewillter, im Hinblick auf die Zusammensetzung dieses Gremiums und 
seiner Regularien einen Konsens zwischen den politischen Gegnern zu erzielen. 
Die Opposition betonte, die Versammlung müsse alle Facetten der ägyptischen 
Gesellschaft widerspiegeln, statt Mehrheiten im Parlament abzubilden, die ja 
nur eine Momentaufnahme darstellten. Die Islamisten waren jedoch nicht 
gewillt, das ihnen ihres Erachtens zustehende Recht aufzugeben, die Hälfte der 
Mitglieder der Versammlung zu bestimmen – wenn auch nicht zwangsläufig 
mit Kandidaten aus dem eigenen politischen Lager. Sie waren der Meinung, die 
überwältigende Mehrheit, die sie bei den Parlamentswahlen errungen hatten, 
berechtige sie dazu. Am Ende einigte man sich nur in einigen Punkten. Aus Pro-
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test gegen die Verstetigung einer islamistischen Mehrheit verweigerten einige 
bürgerliche Parteien von Beginn an ihre Mitarbeit.

Am 18. Juni hielt die verfassungsgebende Versammlung ihre erste Sitzung 
ab. Am 19. März sollte mit dem Referendum von 2011 ihre Arbeit enden. Die 
Versammlung nahm ihre Arbeit in einer Zeit der tiefen politischen Spaltung auf; 
am 14. Juni löste das Verfassungsgericht das ägyptische Parlament auf. Die Stich-
wahl der Präsidentschaftswahlen endete mit einem annähernden Gleichstand 
zwischen dem ehemaligen General Ahmad Shaf q und Mohammad Mursi von 
der Muslimbruderschaft. Eine Woche lang folgten gegenseitige Betrugsvorwürfe 
und Verhandlungen mit dem Wahlausschuss, der Mursi am 24. Juni 2012 zum 
ersten demokratisch gewählten Präsidenten Ägyptens erklärte.

In den ersten Monaten hatte es den Anschein, die Arbeit liefe relativ rei-
bungslos. Je näher der Termin rückte, desto größer wurden jedoch die Kontro-
versen. Die Nicht-Islamisten beklagten, die islamistische Mehrheit in der Ver-
sammlung ließe keinen Raum für Diskussionen und berücksichtige ihre Beiträge 
nicht. Zudem warfen sie den Islamisten vor, den Verfassungsentwurf nach ihren 
Vorstellungen zu formen und zu stark aufs Tempo zu drücken, damit noch vor 
dem Urteil des Verfassungsgerichts über die Verfassungsmäßigkeit von Sh rá-Rat 
und verfassungsgebender Versammlung eine Abstimmung über den endgültigen 
Entwurf erfolgen könne. Dem hielten die Islamisten entgegen, die Opposition 
versuche ganz bewusst, die Arbeit der Versammlung in den Augen der Wähler 
zu diskreditieren, um zu verhindern, dass kurz danach Parlamentswahlen statt-
finden, in denen ihre Aussichten auf Erfolg eher gering einzuschätzen waren.

Letztlich zogen sich die meisten Nicht-Islamisten aus der Versammlung 
zurück. Über den endgültigen Verfassungsentwurf stimmten daher hauptsächlich 
Islamisten ab. Die Abstimmung erfolgte vor dem Hintergrund des umstrittenen 
Mursi-Dekrets vom 22. November, das die Versammlung und den Sh rá-Rat 
vor möglichen Gerichtsurteilen schützte. Zudem gewährte der Präsident der 
Versammlung zwei zusätzliche Monate für den Abschluss ihrer Arbeit. Diese 
verzichtete jedoch darauf und legte Ende November nach einem 18-stündigen 
Abstimmungsmarathon den endgültigen Entwurf zur Abstimmung per Referen-
dum vor. Die Verfassung wurde mit 64 % Ja-Stimmen verabschiedet. Die geringe 
Wahlbeteiligung von nur 33 % bedeutet, dass die gegenwärtige Verfassung von 
nur etwa 21 % aller Wahlberechtigten in Ägypten gebilligt wurde; 12 % lehnten 
sie ab und 67 % stimmten gar nicht erst ab. Dies lässt sich nur schwerlich als 
nationaler Konsens bezeichnen.

Die gegenwärtige Verfassung trägt deutlich weniger autoritäre Züge als ihre 
Vorgängerdokumente seit der Verfassung von 1923, der ersten seit der Unabhän-
gigkeit Ägyptens. Der Oberste Militärrat, der das Land nach dem Sturz von Hosni 

Mubarak bis zur Wahl von Mursi übergangsweise regierte, bleibt eine wichtige 
Kraft im Land und konnte seine Position in der neuen Verfassung festigen – wenn 
auch bei stärkerer ziviler Kontrolle als in früheren Verfassungen. 

Die schärfsten Kritiker der Verfassung führen Passagen des Textes als Beweis 
dafür an, dass die Islamisten eine Art Theokratie anstreben. In der Tat gibt es mit 
den Artikeln 4 und 219 neue Artikel mit Islam-Bezug. Letzterer ist stärker umstrit-
ten, weil er es zulässt, dass der Gesetzgeber und die Gerichte in ihren Urteilen 
umfassend auf die traditionelle sunnitisch-islamische Rechtslehre zurückgreifen. 
Angesichts der Breite des islamischen Rechts wird es jedoch viele Auslegungen der 
shar ’ah geben, auf die sich Juristen beziehen können – manche strikter, andere 
moderater. Das eröffnet große Spielräume (zum Besseren oder Schlechteren). Die 
Religion wird jetzt präsenter sein und dem Staat als Inspirationsquelle dienen. 
Dennoch wäre es falsch, Ägypten als Theokratie zu bezeichnen, weil die poli-
tische Macht weiterhin fest in den Händen der Bürger liegt.

Im Hinblick auf das politische System enthält die neue Verfassung wichtige 
Regelungen, die die Macht des Präsidenten beschneiden und dem Parlament 
einen erheblich größeren Einfluss als in der Verfassung von 1971 zugestehen. Der 
Justiz wird ebenfalls Unabhängigkeit garantiert, und es tritt ein funktionierendes 
System von Kontrollmechanismen in Kraft, das verhindern soll, dass eine der 
drei Gewalten zu viel Macht erhält. Angesichts der fehlerbehafteten Definition 
einiger Gewalten, der Überschneidung von Funktionen, des Fehlens wichtiger 
Klauseln und der vagen Formulierung verschiedener Artikel darf man sich jedoch 
zu Recht fragen, ob bei dem Prozess nicht zu sehr auf Eile gedrängt wurde – auch 
wenn die Islamisten dies leugnen.

Im Hinblick auf den Schutz von Rechten stellt diese Verfassung eine erheb-
liche Verbesserung im Vergleich zu ihren Vorgängern dar: Die Rechte in Bezug 
auf Festnahmen wurden ausgeweitet und individuelle Freiheiten werden umfas-
sender geschützt. Artikel 31 (Verbot des Beleidigens und Missachtens anderer 
Menschen) und 44 (Verbot des Beleidigens der Propheten und göttlichen Gesand-
ten) sind jedoch im Zusammenhang mit schwammig formulierten Klauseln wie 
Artikel 10 und 11 zu sehen (in denen die Eckpfeiler der ägyptischen Familie 
und Gesellschaft sowie deren Werte und Moral definiert werden). Daher bleibt 
abzuwarten, wie der Gesetzgeber die Beschneidung von Freiheiten wie der Mei-
nungsfreiheit auslegt.

Es besteht kein Zweifel, dass die neue ägyptische Verfassung ihre Mängel 
hat. Angesichts der sozio-politischen Spaltung im Nachgang der Revolution und 
des kurzen Zeitraums von nur sechs Monaten, in dem sie ausgearbeitet wurde, 
darf dies aber auch nicht überraschen. Ägypten durchlebt eine äußerst fragile 
und komplizierte Übergangsphase und sieht sich gleichzeitig mit enormen wirt-
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schaftlichen und infrastrukturellen Problemen konfrontiert. Die Ausarbeitung 
einer Verfassung ist an sich schon sehr komplex. Angesichts der in Ägypten 
herrschenden Rahmenbedingungen gestaltet sie sich besonders schwierig. Auf-
grund der starken politischen Polarisierung Ägyptens bedurfte es intensiver 
und umfangreicher interner Beratungen mit allen Parteien. Die anschließenden 
Verhandlungen mit den vielen politischen Fraktionen waren noch langwieriger. 
Sechs Monate waren angesichts dessen von Anfang an ein sehr eng gesteckter 
Zeitrahmen.

Der ägyptischen Verfassung von 2012 mangelt es an einer durchgängigen 
Struktur. Zudem bietet sie in ihren zentralen Regelungen zu viel Interpretations-
spielraum. Dadurch lassen sich die Bedeutung und Konsequenzen bestimmter 
Artikel nur schwer abschätzen. Auch Widersprüche treten im Text immer wieder 
auf. Das lässt auf mangelnde Sorgfalt im Entwurfsprozess schließen. Dennoch 
ist der Text weder so fehlerfrei, wie es seine Verfechter glauben machen wollen, 
noch so katastrophal, wie manche seiner Kritiker behaupten. Im Hinblick auf 
den Schutz von Rechten und das Regierungssystem stellt er einen erheblichen 
Fortschritt dar. Zweifelsohne leidet seine Legitimität jedoch unter dem Fehlen 
eines ideologie-übergreifenden Konsenses, den vielen Rücktritten und der gerin-
gen Wahlbeteiligung beim abschließenden Referendum. Weil diese Mängel nach 
und nach zu Tage treten, lässt sich ziemlich sicher sagen, dass die Reform der 
ägyptischen Verfassung noch nicht beendet ist.
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trägt zur Verschärfung der Spannungen bei und wird quasi zu einer sich selbst 
erfüllenden Prophezeiung. 

„Berichterstattung“ ist dabei im weitesten Sinne des Wortes zu verstehen 
– es geht nicht nur um Medienberichte, sondern auch um Berichte von Inte-
ressengruppen und Aktivisten bzw. Aussagen von Politikern. Zu viele Berichte 
(aber längst nicht alle!) und Behauptungen sind von politischen Interessen und 
Ideologien motiviert. Unser Ziel ist es, so präzise wie möglich abzubilden, was 
wir vorfinden, und auf der Basis dessen zu verstehen, warum sich die Dinge in 
die jeweilige Richtung entwickelt haben. Nur dann werden andere diese Infor-
mationen nutzen können, um die Dinge zum Besseren zu wandeln.
 
 Cornelis Hulsman
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